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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ie Auswirkungen der Corona-
Pandemie halten uns immer 

noch in Atem. Zwar sind die Inzi-
denzwerte inzwischen bundesweit 
deutlich gesunken und die Impf-
quote steigt ständig an, Gewissheit, 
ob diese Krise überwunden ist, 
werden wir jedoch erst im näch-
sten Win ter haben.
Die wirtschaftlichen Auswir kun-
gen sind für unsere Mandanten je- 
doch noch lange nicht überwun-
den – wie die Belastungen für den 
Berufsstand auch. Die Wirt-
schaftshilfen gehen in die Verlän-
gerung, und die Schlussabrech nun-
gen werden uns über die Jahres-
wende hinaus beschäftigen. In vie-
len Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium konnten 
wir zusammen mit der Kammer erreichen, dass der Prü-
fungsumfang der Überbrückungshilfe-III-Anträge in 
Schles wig-Holstein reduziert und damit die Bescheide 
schneller bewilligt werden.

Am 18. Juni 2021 fand die diesjährige Mitglie der ver-
samm lung des Deutschen Steuerberaterverbandes in 
Hannover statt. Einen Bericht über die Veranstaltung 
finden Sie in der heutigen Ausgabe der Verbands nach-
richten. Es fanden Neuwahlen zum Präsidium statt; 
dabei wurde u. a. ein neuer Präsident gewählt, da Harald 
Elster nicht mehr zur Wahl antrat. Neuer Präsident des 
DStV ist der Kollege Torsten Lüth vom Kollegialverband 
Mecklenburg-Vorpommern.
Mit ihm haben wir ein ausführliches Interview zu den 
aktuellen und zukünftigen Problemen des Berufsstandes 
geführt und haben über seine Vorstellungen gesprochen, 
wie diesen Pro ble men begegnet werden muss. Das Inter-
view gewährt auch einen Einblick in den Teil der bishe-
rigen Akti vi tä t en als Vizepräsident des DStV, der die 
Wirtschaftshilfen betrifft. Diese praxistauglicher zu ge- 
stalten war ein Teil seines bisherigen Engagements.

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung mussten 
wir pandemiebedingt leider kurzfristig absagen. Nun mehr 

steht mit Freitag, dem 17. Sep-
tem ber der Ersatztermin; die Ver-
anstaltung wird – wie bisher ge-
plant – ohne Rah men pro gramm 
im „Hotel Maritim“ in Kiel statt-
finden.
Wir hoffen, dass es im nächsten 
Jahr wieder möglich sein wird, 
die Mitgliederversammlung in 
einem schönen Ambiente statt-
finden zu lassen, zumal wir dann 
auch ein Jubiläum zu feiern haben.

Interessante Artikel zur Thema-
tik „Vom Umgang mit Daten“ 
bilden dieses Mal den Schwer-
punkt der Verbandsnachrichten. 
Aber auch der Artikel zum Emo-

tionsmanagement („Dampf ablassen …“) ist – bezogen 
auf unseren derzeitigen Gemütszustand – lesenswert.

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf die gemein-
sam mit der Kammer durchgeführte Fachvortrags ver-
anstaltung, die letztes Jahr ausfallen musste und dieses 
Jahr wieder in Präsenz am 5. November unter den dann 
geltenden Hygienevorschriften stattfinden soll.

Der Deutsche Steuerberatertag wird dieses Jahr, wie be-
reits im Vorjahr, rein online stattfinden. Entsprechende 
Informationen werden in Kürze folgen.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns 
allen trotz der Widrigkeiten der aktuellen Lage einen 
schönen Sommer und – je nach Planung – gute Erho-
lung im Urlaub.

Ihr

Lars-M. Lanbin
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Beilagen
 BMD

   Besondere Abrechnungsgruppen
   Markus Stier
04.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Online-Seminar: Grundlagen betrieblicher Altersvorsorge
   Markus Stier
09.08. 09.00 – 16.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Grundsteuer-Reform 2020
   Wilfried Mannek
11.08. 09.00 – 17.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

   Online-Seminar: Monatliches Steuer-Update
   Markus Perschon
13.08. 09.00 – 10.30 Uhr  Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2021 – Grundlagen
   Volkmar W. Brettmeier
17.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2021 – Feinheiten 
   Volkmar W. Brettmeier
18.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Buchführung in der GmbH  
   Vanessa Zogler & Riana Jensen 
19.08. 09.00 – 13.30 Uhr  Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

   Stier im Talk – Entgeltabrechnung V 
   Markus Stier + Gast
19.08. 09.00 – 11.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Buchführung in der GmbH
     Vanessa Zogler & Riana Jensen
24.08. 09.00 – 13.30 Uhr Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

   Thementag Lohnpraxis     
   Markus Stier
25.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Online-Seminar: Tax-Update Einkommen-/Lohnsteuer IV
   Michael Seifert
25.08. 09.00 – 10.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

2 Termine  Erben und Verschenken – Grundlagen  
jeweils 09.00 – 16.00 Uhr Jelko Hubert 
26.08. | 27.08. Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
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   Aushilfen und Minijobs 

   Jörg Romanowski
26.08. 09.00 – 16.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

   Baunebenlohn 2021

   Volkmar W. Brettmeier
31.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

3 Termine  Umsatzsteuer Basisseminar – Teil I: Grundlagen

jeweils 08.30 – 13.30 Uhr Martin Tüxen
31.08. | 07.08. | 14.08. Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

   Excel in der Steuerberatung – Funktionen

   Maximilian Schoichet
06.09. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Excel in der Steuerberatung – Tools

   Maximilian Schoichet
07.09. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

2 Termine  Erben und Verschenken – Vertiefung

jeweils 09.00 – 16.00 Uhr Jelko Hubert
09.09. | 10.09. Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

   Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente III

   Prof. Dr. Bert Kaminski & Dirk Krohn
10.09. 09.00 – 12.30 Uhr Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck
10.09. 14.30 – 18.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Einführung in die Pivot-Tabellen

   Prof. Dr. Bert Kaminski
13.09. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
14.09. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar: Monatliches Steuer-Update

   Markus Perschon
16.09. 09.00 – 10.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Stier im Talk – Entgeltabrechnung VI

   Markus Stier + Gast
17.09. 09.00 – 11.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente III

   Dr. Jörg Grune & Prof. Dr. Bert Kaminski
21.09. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Online-Seminar: Tax-Update Einkommen-/Lohnsteuer V

   Michael Seifert
22.09. 13.00 – 14.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

W I C H T I G E  T E R M I N E
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MEHR EFFIZIENZ
WENIGER KOSTEN

www.buerokompetenz.de/it-loesungen/steuerberater

N E U E  M I T G L I E D E R

ab 1. April 2021

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.

Lasse Carstensen StB Niebüll
Jorina Dreyer StBin Brügge
Jesper Hinrichs StB Ahrensburg
Sandra Meier StBin Bornhöved
Ainagul Orazbayeva StBin Flintbek
Pia Lena Peschel StBin Kiel
Sven Marco Schütt StB Schmalfeld
Marcus Smerling StB Büdelsdorf
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om Prüfungsjahrgang 2020/2021 unseres 30. Steu-
er fachwirtkurses haben 37 von den 42 zur Prüfung 

angemeldeten Teilnehmern/Teilnehmerinnen bestanden – 
88 % (Schleswig-Holstein insgesamt: 84%). Wir gratulie-
ren allen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern ganz 
herz lich zur bestandenen Prüfung und danken ihnen für 
ihr Enga gement unter diesen besonderen Bedin gun gen. 
Ein besonderer Dank geht auch an unser Refe ren ten-Team 

des Bil dungsInstitutes, das sich den neuen Her aus for de-
run gen des Online-Unter richts gestellt und hervorragende 
Arbeit geleistet hat. Der nächste Steuerfachwirtkurs be-
ginnt im August 2021 und ist bereits ausgebucht. Inter es-
senten für den 33. Steu er fachwirtkurs, der im August 2022 
startet, können sich ger ne bereits vormerken lassen.
Ansprechpartnerin: Friederike Glaser
Tel. 0431 99797-16     

er Dachverband der steuerberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufe hat eine neue starke 

Stimme: Die Delegierten der Mitgliederversammlung 
haben am 18. Juni 2021 in Hannover StB Torsten Lüth 
einstimmig zum Präsidenten des Deutschen Steu er be-
ra terverbands e.V. gewählt. Er tritt damit die Nachfolge 
von WP/StB Harald Elster an, der den politischen Ein-
fluss des DStV in seiner achtjährigen Amtszeit mit gan-
zem Engagement und überaus erfolgreich geprägt hat.
 
Mit dem 49-jährigen Lüth an der Spitze erhält der Ver-
band zwar ein neues, aber durchaus bereits bekanntes 
Führungsgesicht: Der ambitionierte Läufer ist seit 2016 
Präsident des Steuerberaterverbands Meck lenburg-Vor-
pommern e.V., DStV-Vorstandsmitglied und seit 2017 
Vizepräsident des Deutschen Steuerberaterinstituts e.V. 
In den vergangenen Monaten hat er sich in zahlreichen 
Beratungsrunden des Bundeswirtschaftsministeriums 
zu den Corona-Wirtschaftshilfen für die Positionen des 
Berufsstands und praxisnahe Vereinfachungen starkge-
macht.
 
Lüth dankte seinem Vorgänger für dessen entschlosse-
nes Wirken auf dem nationalen und internationalen Par-
kett. Auch habe Elster den Verband dank seines aus-
gezeichneten politischen und wirtschaftlichen Netz-
werks nach außen und innen hervorragend positioniert. 
Lüth betonte, die konstruktiven und ehrgeizigen Pläne 

und Ziele Elsters zur Stärkung des wirtschaftlichen Mit-
telstands in Deutschland sowie der Präsenz der steuer-
beratenden Berufe in Europa fortsetzen und seinen Fokus 
auf eine transparente und faire Gesetzgebung richten zu 
wollen. Die schwierige wirtschaftliche Situation sieht Lüth 
mit Blick auf die herausfordernden, aber zugleich viel-
versprechenden digitalen Trends durchaus als Chance, 
Unternehmen und Kanzleien moderner auf zustellen.
 
WP/StB Harald Elster wurde von der Mitglie der ver-
sammlung einstimmig zum Ehrenpräsidenten des DStV 
gewählt.

              YK 

Steuerfachwirtprüfung 2020/2021

Neue DStV-Spitze gewählt: 
StB Torsten Lüth ist neuer 

DStV-Präsident

V

D

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Lars-Michael Lanbin, Dr. Yvonne Kellersohn und Torsten Lüth (v.  l.)

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N
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S C H W E R P U N K T :  V O M  U M G A N G  M I T  D A T E N S C H W E R P U N K T :  V O M  U M G A N G  M I T  D A T E N

ie erweiterten Löschpflichten 
stellen viele Kanzleiverant wort-

liche vor große Probleme. Die Kom-
plexität moderner IT-Systeme führt 
häufig dazu, dass die Spei cher orte 
personenbezogener Daten nur noch 
schwer zu eruieren sind. Wo lie gen die 
Daten überhaupt? Welche Löschfristen 
gelten? Was mache ich mit Daten, die 
keiner gesetzlichen Aufbewah rungs frist 
 unterliegen, wie z.   B. Bewerberdaten?

Neu ist das Thema Löschpflichten 
nicht. Durch das Wirksamwerden der 
europäischen Datenschutz -Grund ver-
ordnung (DSGVO) vor knapp zwei 
Jahren ist das Löschen jedoch auf ein neues Niveau 
gebracht worden. Das fehlende Bewusstsein hat sei-
nen Ursprung im vorher anzuwendenden Bundes daten-
 schutzgesetz (BDSG) und den bislang zu vernachläs-
sigenden Sank tionen in diesem Bereich. Die damals 
gern genutzte „Ausweichmöglichkeit“ der Sper rung 
statt der Löschung kann nach aktueller Rechts   lage 
jedoch nicht mehr angewendet werden. Hand lungs-
empfehlungen erhalten Sie beispielsweise auf der 
Webseite des Deut schen Steuerberaterverbandes (Ru- 
brik Praxis tipps). Empfehlenswert ist es, das Lösch -
konzept mit dem zuständigen Datenschutz beau f trag-
ten zu besprechen. In Zusammenarbeit mit dem Daten-
 schutzbeauftragten André Weinert von der Wirt schafts-
kontor Weinert GmbH sind wir folgenden Fragen nach-
gegangen:

Warum muss ich löschen?

Zuerst einmal gibt es gesetzliche Verpflichtungen. Die se 
zwingen Kanzleien unter anderem zur sogenannten Spei-
cherbegrenzung. Nach Art. 5 der DSGVO ist eine Ver ar-
beitung nur gestattet, solange ein Zweck dies erforder-
lich macht. Ein solcher Zweck ist ein Mandatsverhältnis.

Doch wie verhält sich der Steu er be-
rater, wenn ein Mandatswechsel statt-
findet? Neben der Herausgabepflicht 
gemäß § 66 StBerG wird im Abs. 1 
Satz 2 auch die Aufbewahrungspflicht 
von 10 Jahren definiert. Diese Ver-
pflichtung erlischt mit der Übergabe 
der Handakten an den Auftraggeber, 
spätestens jedoch binnen sechs 
Monaten, nachdem der Auftraggeber 
die Aufforderung des Steuerberaters 
oder Steuerbevollmächtigten erhalten 
hat, die Handakten in Empfang zu 
neh men.

Jedoch zählen zu den Handakten 
nicht zwingend der elektronische Schriftverkehr 
zwi schen Steuerberater und Mandanten. Auch inter-
ne Arbeitsunterlagen wie Gesprächsvorbereitungen 
oder Honorarkalkulationen fallen nicht unter diesen 
Begriff. Hier ist eine Löschung nach Zweckentfall 
nach Art. 17 Abs. 1 lit. a. der DSGVO vorgeschrie-
ben.

Spannend wird das Thema Löschen bei jahrzehnte-
langen Bestandsmandaten. Grundsätzlich sind die 
Daten für die Dauer von 10 Jahren nach Auftrags-
beendigung aufzubewahren. Ein Sicherheitszuschlag 
von maximal 4 Jahren wegen möglicher Ablauf hem-
mung ist jedoch empfehlenswert und nach aktueller 
Rechtslage zulässig. Somit wird aber eine Löschung 
nach 14 Jahren der Auftragsbeendigung verpflich-
tend. Lediglich bei einem legitimen Grund, wie z. B. 
Pensionszusagen oder der Absicherung der Ver-
folgung titulierter Vergütungsansprüche, ist eine 
längere Speicherung zulässig.

Hier liegen im Alltag als Beratungsunternehmen im 
Bereich Datenschutz die größten Herausforderungen. 
IT-Systeme waren in der Vergangenheit technisch nicht 
ausreichend vorbereitet, Daten in Regelprozessen zu 

D

Vergiss mich wieder!
Datenschutzkonformes Löschen in 

Kanzleien

Sigune Vahnauer

löschen. Gleichzeitig besteht häufig die Angst einer 
Prozessstörung oder Inkonsistenz der Daten in den 
IT-Systemen. Und tatsächlich können solche Pro - 
ble me bei nicht sorgfältig vorbereiteten Löschun gen 
ein treten. Der technische Fortschritt im Bereich 
Speicherkapazitäten tat sein Übriges. Notwendige 
Speichererweiterungen spielen in der Kosten be-
trachtung quasi keine Rolle mehr. Ergebnis ist häufig 
eine durchgehende Speicherung personenbezogener 
Daten „ohne Ende“ und eine Mammutaufgabe für die 
verantwortlichen Unternehmenslenker. Eine Ablö-
sung solcher IT-Systeme ist unabdingbar. Moderne 
Branchensoftwareanbieter stellen seit einigen Jah ren 
Module und Umsetzungsprozesse für Löschun gen 
zur Verfügung.
In den gesetzlichen Verpflichtungen beim Thema 
Löschen stehen vor allem die Rechte natürlicher 
Personen im Vordergrund. Diese Rechte wurden 
durch die Einführung der DSGVO noch einmal deut-
lich gestärkt. Danach hat jede natürliche Person nach 
Art. 17 der DSGVO das „Recht auf Verges sen-
werden“. Das bedeutet, dass auch ohne Löschbegehren 
eines Betroffenen seine Daten nach Zweckerfüllung 
und Einhaltung aller weiteren gesetzlichen Normen, 
wie z. B. § 147 AO, zwingend zu löschen sind.

Nicht zuletzt droht ein sehr großes Sanktions- und 
Haftungsrisiko. Das zeigt vor allem der Fall des 
Immobilienkonzerns „Deutsche Wohnen“ aus Berlin 
aus dem Jahr 2019 deutlich. Über ein aktuell ver-
hängtes Bußgeld in Höhe von 14,5 Millionen Euro 
streiten sich nunmehr Gerichte. Was war passiert? 
Persönliche Daten von Mietern und ehemaligen 
Mietern, etwa Sozial- und Krankenver siche rungs-
daten, Arbeitsverträge oder Informationen über ihre 
finanziellen Verhältnisse, wurden über viele Jahre in 
einem Archiv gesammelt und nicht gelöscht.

Was bedeutet eigentlich löschen?

Löschen im Sinne der DSGVO bedeutet die unwider-
rufliche Entfernung eines Personenbezugs ohne 
Rück schlussmöglichkeit auf eine natürliche Person. 
Die DSGVO spricht in Art. 4 Abs. 2 von „Löschen 
oder […] Vernichtung“. Demnach sind Löschen und 
Ver nich tung nach dem Verständnis der DSGVO 
alternative Maßnahmen.

Ein fehlender Personenbezug kann somit unter 
Umständen auch durch eine Anonymisierung der 
Daten erreicht werden. Begründbar wird dies eben-
falls mit dem Erwägungsgrund 26 der DSGVO, der 
besagt, dass die gesetzlichen Vorgaben keine Anwen-
dung auf anonymisierte Daten finden.
Somit gelten Daten, deren Personenbezug unwider-
ruflich entfernt ist, im Sinne der DSGVO als gelöscht. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine tech-
nische Vernichtung der Daten nicht zwingend erfor-
derlich ist.

Tipp

Verschlüsselte personenbezogene Daten können 
unter Umständen auch als gelöscht gelten, wenn 
der Schlüssel unwiderruflich vernichtet ist und 
eine Wiederherstellung des Schlüssels nicht mög-
lich ist.

Doch wie im Steuerrecht auch, gelten im Datenschutz 
umfangreiche Rechenschafts- und Nachweispflichten. 
Diese machen eine Dokumentation des rechtskon-
formen Löschens unerlässlich.

Wie kann man dieses Thema syste-
matisch und datenschutzkonform 
umsetzen?

Eine sinnvolle Lösung ist die Etablierung eines 
Löschkonzeptes. Die Ziele eines solchen Konzeptes 
sind neben der gesetzlichen Verpflichtung zum 
Löschen vor allem der Schutz der Rechte der 
Betroffenen nach dem Grundsatz des „Rechtes auf 
das Vergessenwerden“. Ergebnis muss auch sein, 
dass in der Kanzlei oder im Unternehmen ein Pro-
zessbewusstsein und eine Sensibilisierung der 
Beschäftigten entstehen. Damit einher geht neben 
der Prozessoptimierung das „Platzschaffen“ durch 
Vernichten und das Senken der Kosten im IT-Bereich. 
Zuallerletzt wird das Erfüllen von Prüfnormen für 
Zertifizierungen und Audits eine entscheidende 
Rolle spielen.

Als Grundlage dienen die empfohlenen Standards 
nach der DIN 66398 „Leitlinie zur Entwicklung  
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eines Löschkonzepts mit Ableitung von Löschfristen 
für personenbezogene Daten“. Sie beinhaltet Vor-
gaben zur Entwicklung und Etablierung eines Lösch-
konzeptes, gibt Empfehlungen zum Inhalt, Aufbau 

und den Verantwortlichkeiten und beschreibt die 
Vorgehensweisen, Löschfristen und Löschregeln. 
Zur Vereinfachung soll das nachfolgende Schaubild 
helfen.

Aller Anfang ist schwer!

Lassen Sie sich nicht vom Umfang abschrecken und sehen 
Sie ein Löschkonzept als Chance. Beginnen Sie mit einem 
Teilprojekt in der Kanzlei, wie z. B. dem Personalbereich. 
Dieser scheint im ersten Moment überschaubar. Dabei 
lernen Sie, wie der Aufbau eines Löschkonzeptes funktio-
nieren kann. Aber auch hier werden Sie erste Heraus for de-
rungen und Sonderfälle kennenlernen, wie z. B. den 
Um gang mit Bewerberdaten, die ja bekanntermaßen 
keiner gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, 
aber durchaus sensible Daten enthalten.

Tipp

Bewerbungsunterlagen werden in der Regel an die 
Entscheider in einem Bewerbungsprozess verteilt 
und liegen häufig „für immer“ im jeweiligen Mail-
postfach. Das ist aber von gewisser Brisanz, da nach 
aktueller Rechtsprechung Bewerberdaten von Bewer-
 bern, die nicht genommen werden, ohne Ein willi gung 
des Bewerbers spätestens nach 3–6 Mona ten gelöscht 
werden müssen. Hier ist der Zweck der Speicherung 
nicht mehr gegeben, um die Daten weiter zu spei-
chern. Die Daten dürfen für den genannten Zeitraum 
gespeichert werden, falls ein Bewerber eine Klage z. B. 
nach dem Gleichstellungsgesetz anstrebt und sich 
ggf. benachteiligt fühlt. Um eine Vorbereitung auf ein 
solches Verfahren machen zu können, dürfen die Daten 
zu diesem Zweck solange gespeichert werden.

In der Praxis hat sich bewährt, dass in einem solchen 
Fall die Daten nur einmal zentral abgelegt werden 
und in der Mail an die Entscheider nur noch ein Link 
zu diesen Unterlagen gesendet wird. Wenn später die 
Löschung der digitalen Unterlagen nach dem Lösch-
konzept durchgeführt wird und jemand trotzdem den 
Link der Mail anklickt, führt dieser ins „Daten-Nir wana“ 
und Sie haben diese Hürde charmant gemeistert.

Fazit
 

Dass das datenschutzkonforme Löschen von perso-
nenbezogenen Daten ein wesentliches Aufgabengebiet 
Ihrer Kanzlei-Compliance ist, sollte jeder Kanz-
leileitung bewusst sein. Wenn Sie den Anforderungen 
an eine moderne Kanzleiorganisation gerecht werden 
wollen und die Sanktions- und Haftungsrisiken redu-
zieren möchten, werden Sie um das Thema Löschen 
nicht herumkommen. Nutzen Sie einfach dieses 
Thema, um Geschäftsprozesse zu präzisieren, trans-
parente IT-Prozesse zu etablieren und Datenbestände 
zu konsolidieren.

StB Sigune Vahnauer, Neubrandenburg 
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ie kann der Steuerberater1 in der praktischen 
Abwicklung sicherstellen, dass elektronische 

Datenbestände weitergegeben werden?

Alternative 1: 
Mandant wechselt zum Berater, der die 
gleiche oder eine kompatible Software 
nutzt

a) Übertragung der Datenbestände

In dem Fall, in dem die Software des übergebenden 
Steuerberaters kompatibel mit der Software des 
übernehmenden Steuerberaters ist, ist der Altberater 
nach Mandatsbeendigung verpflichtet, die Daten be-
stände an den neuen Steuerberater zu übertragen, auch 
soweit darin eigene Arbeitsergebnisse enthalten sind. 
Im Falle elektronischer Daten wird der Anspruch auf 
Herausgabe durch einen Anspruch auf Zustimmung 
zur Übertragung der Daten ersetzt.  Der Steuerberater  
 

muss daher den reibungslosen und vollständigen Über-
trag auf den neuen Berater ermöglichen. Es ist dabei 
ohne Bedeutung, ob die Daten aus dem elektroni schen 
System des Steuerberaters vor Ort oder aus einem von 
einem Auftragsverarbeiter betriebenen Rechenzen trum 
stammen. Die Verantwortung für die Vollständigkeit 
der zu übertragenden Daten hat der abgebende Bera-
ter. Besondere Umstände sind ggf. zu berücksichti-
gen (z. B. Kompatibilität der Programmversionen). Nach 
vollständiger Übertragung der Daten an den überneh-
menden Steuerberater sind die Daten, vorbehaltlich 
etwa iger weiterer Speicherverpflichtungen, beim ab-
gebenden Berater zu löschen.

b) (Teilweise) Ablehnung der Datenübernahme

Sollte der Mandant die Datenübernahme (teilweise) 
ablehnen, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Schreiben an den Mandanten mit der Bitte um voll-
ständige Datenübernahme und Fristsetzung von 6 Mona-
ten gem. § 66 Abs. 1 Satz 2 StBerG. Dabei sollte der 
Zugang dieses Schreibens nachgewiesen werden 
kön nen und eine entsprechende Zugangs be stä tigung 
archiviert werden.
Nach Fristablauf können die Daten auf Risiko des 
nach folgenden Steuerberaters und Mandanten gelöscht 
werden.       

W

Datenübertragung bei Beraterwechsel
(Teil I – Grundsatz)

Imke Bendixen Stefan Oetje

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen 

 Substantiven und Pronomen die männliche Form verwendet. 

 Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grund-

 sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redak-

 tionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Vorbereitung &
Bestandsaufnahme

• Löschteam bilden
• Datenbestand 
 in Datenarten 
 unterteilen
• Speicherorte 
 eruieren
• Zweck der Verar-
 beitung zuordnen

Bewertung

• nach 
 Speicherdauer
• Start der Frist
• Löschfristen
• Ausnahmen/
 Sonderregelungen

Praktische 
Umsetzung

• Löschung durch-
 führen
• Dokumentation
• Festlegung von 
 Prozessen zur 
 regelmäßigen 
 Aktualisierung 
 und Prüfung

Erstellung eines
Löschkonzepts

• Verantwortung 
 (Wer)?
• Inhalt (Was)?
• Löschregeln & 
 technische 
 Umsetzung (Wie)?
• Ergebnis ist eine 
 Löschmatrix
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Alternative 2: 
Mandant wechselt zum Berater, der eine 
andere oder eine nicht kompatible 
Software nutzt

In den Fällen, in den mit dem Beraterwechsel auch 
ein Wechsel der Software verbunden ist, muss ge-
währleistet sein, dass die elektronischen Daten be-
stände über die Dauer der steuerlichen und handels-
rechtlichen Aufbewahrungsfristen bestehen bleiben.

a) Datenmigration auf das neue System

Die Daten können in diesem Szenario mittels Daten-
migration auf den Folgeberater übertragen werden. 
Bei der Verwendung unterschiedlicher Systeme kön-
nen dabei Probleme auftreten. Zur Datenmigration 
enthalten die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich nun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff in der aktuellen Fassung weiterfüh-
rende Hinweise. Hier empfiehlt es sich, den jeweili-
gen Softwareanbieter zu kontaktieren.

b) Übergabe eines Speicher- oder Archivie - 

 rungsmediums

Die Daten können auch mittels eines Speicher- oder 
Archivierungsmediums an den Mandanten oder den 
übernehmenden Steuerberater gegeben werden. Auf 
diesem Medium sind z. B. Lohn-, Buchhaltungs- und/
oder Abschlussdaten und unter Umständen auch alle 
mit den Buchungssätzen verknüpften Belege enthal-
ten. Ist das gewählte Medium zur Lang zeit archi vie-
rung nicht geeignet (z. B. CD/DVD/Blu-ray/Daten-
stick), sollte der Empfänger auf diese Ein schränkung 
hingewiesen werden.

Mit der Übergabe des Speicher- oder Archivie rungs-
mediums ist die Herausgabepflicht hinsichtlich der 
darauf enthaltenen Daten erfüllt. Soweit die Daten 
des Speicher- oder Archivierungsmediums nicht in 
das neue Produktivsystem eingespielt werden kön-
nen, sollte der Mandant darauf hingewiesen werden, 
dass ein Z1- und Z2-Zugriff der Finanzverwaltung 
nicht möglich ist. Der Mandant sollte auf die Mög-
lichkeiten des § 148 AO und der Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO hingewie-
sen werden. Die Löschung der Daten sollte erst er- 

fol gen, wenn die offenen Fragen durch den Man-
danten/Folgeberater mit der Finanzverwaltung geklärt 
worden sind. Für die Möglichkeit einer Antrag stel-
lung sollte auch eine Frist von 6 Monaten vorgege-
ben werden. Sollte durch den Mandanten/Folgeberater 
ein entsprechender Antrag in dieser Frist gestellt 
werden, verlängert sich die Aufbewahrung der elek-
tronischen Daten bis zur Entscheidung über diesen 
Antrag.

c) Hinweise zum Datenzugriff

Nach § 147 Abs. 6 AO hat die Finanzbehörde das 
Recht, die mithilfe eines DV-Systems erstellten und 
nach § 147 Abs. 1 AO aufbewahrungspflichtigen 
Unter lagen durch Datenzugriff zu prüfen. Das Recht 
auf Datenzugriff steht der Finanzbehörde nur im 
Rahmen steuerlicher Außenprüfungen (sowie Umsatz-
steuer- und Kassennachschau) zu.

Die Finanzverwaltung kann die Art des Datenzugriffs 
wählen. Folgende Möglichkeiten gibt es:

 Unmittelbarer Datenzugriff (Z1)

 Mittelbarer Datenzugriff (Z2)

 Datenträgerüberlassung (Z3) 

Das FA hat bei der Auswahl des digitalen Zugriffs 
immer das Gebot der Verhältnismäßigkeit (Art. 20 
III GG) zu beachten. Der Datenzugriff muss geeig-
net, erforderlich und angemessen sein.
Daher dürfte in den Fällen, in denen eine Daten-
migration aus nachvollziehbaren Gründen nicht 
gewählt werden kann, der Z1-und Z2-Zugriff unver-
hältnismäßig sein. Somit ist in diesen Fällen nur der 
Z3-Zugriff verhältnismäßig.

Nach § 148 AO können die Finanzbehörden für be-
stimmte Gruppen von Fällen Erleichterungen bewil-
ligen, wenn die Einhaltung der durch die Steuergeset-
ze begründeten Buchführungs-, Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten Härten mit sich bringt und 
die Besteuerung durch die Erleichterung nicht beein-
trächtigt wird.

Es ist zu empfehlen, einen Antrag auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO zu stel-

len, um vorher zu klären, ob sich die Finanzverwaltung 
bei dieser Konstellation im Falle einer Prüfung mit 
einem Z3-Zugriff zufriedengibt. Sollte ein entspre-
chender Antrag gestellt werden, so ist der Vorberater 
darüber zu informieren, dass die elektronischen Daten 
vorerst nicht aus dem Produktivsystem zu löschen 

sind. Zusätzlich anfallende Kosten müssen dann aber 
durch den ehemaligen Mandanten übernommen wer-
den.

StBin Imke Bendixen, Stolk und 
StB Dipl.-Kfm. Stefan Oetje, Bremen 
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hatsApp ist der Platzhirsch unter den Messen-
gern. Aber in Sachen Datenschutz gibt es zu dem 

Messenger aus dem Hause Facebook Kritik. Die 
Verbraucherzentrale NRW hat sich Alternativen an- 
ge sehen und zeigt, was u. a. Ginlo, Signal, Skype, Tele-
gram, Threema und Wire anders machen.

2014 hat Facebook den Messenger WhatsApp gekauft. 
Seit 2016 heißt es in den Nutzungsbedingungen der 
App, dass Nutzerdaten von WhatsApp mit allen Diens-

 ten aus dem Hause Facebook ausgetauscht werden dür-
fen. Facebook erhält so zum Beispiel Account-Infor-
mationen (u. a. Profilname, Profilbild, Info, Handy-
nummer und ggf. E-Mail-Adresse) von WhatsApp-
Nutzern sowie Telefonnummern aus deren Adress-
büchern und kommt dadurch an noch mehr Daten von 
Personen, die gar keine Facebook-Angebote nut zen. 
Nach eigener Aussage nutzt der US-Konzern die 
WhatsApp-Account-Infos derzeit in Deutschland nicht 
zu Werbezwecken.      

W

Messengerdienste und 
vertrauliche Kommunikation – 

welche Alternativen gibt es 
zu WhatsApp?
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zu ver wenden, die weder Nachrichteninhalte noch 
andere Daten ihrer Nutzer zu Werbezwecken ver-
wenden oder an andere Unternehmen weitergeben.

Wir haben uns Anfang 2021 verschiedene Apps di- 
ver ser Anbieter angesehen und grundlegende Funk-
tionen sowie Aussagen der Betreiber zum Daten-
schutz verglichen. Dabei haben wir nur kommer-
zielle Apps berücksichtigt, die

 für die am stärksten verbreiteten Betriebssysteme  
 (iOS und Android) verfügbar sind,

 zum Zeitpunkt des Tests in den offiziellen Stores  
 für Android und iOS verfügbar waren,

 als reine Messenger gelten (also keine Apps mit  
 zusätzlicher Nachrichtenfunktion wie Instagram  
 oder TikTok),

 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mindestens ein-  
 stell bar anbieten und

 gemessen an der Nutzerzahl möglichst eine ge-  
 wisse Verbreitung in Deutschland erreicht haben  
 oder deren Betreiber ihren Firmensitz in Deutsch - 
 land haben.

Die vor allem bei Jugendlichen beliebte App Snap-
chat fällt damit schon raus, weil sie keine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung anbietet. Nachrichteninhalte 
könnten somit also zum Beispiel vom Anbieter gele-
sen werden. Der Ende-zu-Ende-verschlüsselte Dienst 
iMessage ist wiederum nur für Apple-Geräte verfüg-
bar.

Nicht berücksichtigt haben wir Aspekte neben den 
Datenschutzbestimmungen, zum Beispiel: Wie 
schnell ist die App und wie stabil sind die Server? 
Wie nutzerfreundlich ist die App im Detail gestaltet?

Wir haben uns beim Facebook-Messenger, bei Ginlo, 
Sig nal, Skype, Telegram, Threema, WhatsApp und 
Wire angeschaut, was die Anbieter in ihren Daten-
schutz be stim mungen und auf ihren Internetseiten 
zum Hinter las sen von Datenspuren sagen (Stand 
Januar/Februar 2021).

Anonym nutzbare Messenger

Bei der Frage nach einer anonymen Nutzung geht es 
an dieser Stelle nicht darum, ob Sie gegenüber ande-
ren Nut zern anonym bleiben können, sondern ob das 
auch gegenüber dem Anbieter möglich ist. In unserem 
Vergleich ist Threema der einzige Messenger, der 
vollkommen ohne personenbezogene Angaben ein-
satzfähig ist.

Hoccer

Hoccer hatten wir im Vergleich Anfang 2020 berück-
sichtigt. Die App wurde Mitte Mai 2020 eingestellt. 
Die Betreiber schreiben, dass die Corona-Krise sie in 
personeller und finanzieller Ebene getroffen habe.

Threema

Threema vergibt eine zufällig generierte ID, unter 
der Sie für andere angezeigt werden. Sie können auf 
Wunsch einen eigenen Namen angeben. Der Anbieter 
speichert nach eigener Angabe Ihre Telefonnummer 
und/oder E-Mail-Adresse nur auf Wunsch und 
jeweils verschlüsselt („gehasht“), um das Auffinden 
und die Erkennbarkeit zu erleichtern. Außerdem 
können die Telefonnummern bzw. E-Mail-Adressen 
Ihrer Kontakte abgeglichen werden, um Freunde zu 
finden. Hierzu werden die Daten aus dem eigenen 
Adressbuch nicht dauerhaft gespeichert, sondern es 
erfolgt ein Abgleich über einen temporären Hash 
(eine Verschlüsselungs- bzw. Pseudony m isierungs-
technik). Threema bekommt das Adress buch mit 
E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Freunden 
also nur anonymisiert und verspricht, sie zu keinem 
Zeitpunkt auf einen Datenträger zu schreiben und 
sofort wieder zu löschen.

Messenger mit Nutzerregistrierung

Facebook-Messenger

Der Messenger setzt entweder ein Profil bei Facebook 
oder die Angabe einer Handynummer voraus. Andere 
Nutzer können Sie möglicherweise an Ihrem Namen 
erkennen – in seinen Nutzungsbedingungen hat 
Face  book die Angabe des echten Namens in Profilen 
verlangt. Das darf es nach einem Urteil des Kam- 

WhatsApp hat seine 
Nutzungsbedingungen und seine 
Datenschutzrichtlinie aktualisiert

Am 4. Januar 2021 hat WhatsApp seine Nutzungs be-
din gungen und Datenschutzrichtlinie geändert und 
bittet Nutzer um Zustimmung zu den Änderungen. 
Im Kern geht es um den Datenaustausch und die Ver-
wen dung von Nutzerdaten innerhalb des Facebook-
Konzerns und für Unternehmen, die WhatsApp nut-
zen. Ursprünglich soll ten WhatsApp-Nutzer den 
Änderungen bis zum 8. Februar zustimmen – danach 

wäre ohne Zustimmung der Account gesperrt wor-
den. Das hat WhatsApp widerrufen und erklärt in 
seinem Unternehmensblog, neue Dienste (zu denen 
die Zustimmung nötig ist) erst am 15. Mai verfügbar 
zu machen. Wer dann nicht zugestimmt hat, wird die 
Messenger-App nicht mehr wie gewohnt verwenden 
können. „Du wirst zwar für kurze Zeit Anrufe und 
Benachrichtigungen erhalten, aber in der App weder 
Nachrichten lesen noch welche senden können“, 
erklären die Betreiber.

Laut einiger Medienberichte führe die Änderung 
dazu, dass WhatsApp nun auch die Daten deutscher 
Anwender mit Facebook austauschen und z. B. zu 
Werbezwecken nutzen dürfe. So ist es in der globa-
len Datenrichtlinie zu lesen, die auch in deutscher 
Spra che zur Verfügung steht. Für Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (somit auch Deutschland) 
gilt aber eine eigene Daten richtlinie, in der WhatsApp 
schreibt: „Keine der Infor ma tionen, die WhatsApp 
auf dieser Grundlage wei tergibt, dürfen für die eige-
nen Zwecke der Facebook-Unternehmen verwendet 
werden.“ Heißt: WhatsApp kann Nutzerdaten mit 
anderen Unternehmen des Facebook-Konzerns aus-
tauschen, sie dürfen aber nicht dafür genutzt werden, 
um z. B. Werbeanzeigen zu personalisieren. So ist es 
bereits seit 2016.

Verbraucherzentrale Bundesverband 
klagt gegen WhatsApp

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat 
bereits Anfang 2017 wegen des Datenaustauschs Kla-
ge gegen WhatsApp eingereicht. Das Verfahren wird 
vor dem Landgericht Berlin unter dem Akten zei -
chen 52 O 22/17 geführt. Momentan ruht das Ver-
fahren, bis der Bun desgerichtshof in einem anderen 
Verfahren ein Urteil gesprochen hat.

Welche Messenger wir uns angesehen 
haben – und welche nicht

Neben SMS und E-Mail gibt es auch andere Mes sen-
ger-Apps als Alternative zu WhatsApp. Die Ver brau-
cher zentralen empfehlen, generell solche Messenger 
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Mit diesem Hinweis fordert WhatsApp die Anwender 
auf, neuen Bestimmungen in den Nutzungs be din gun-
gen und in der Datenschutzrichtlinie zuzustimmen. 
Wer auf „Nicht jetzt“ tippt, nutzt die App weiter nach 
den bisherigen Bestimmungen.
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mer gerichts Berlin seit Ende 2019 nicht mehr. Der 
Ver braucherzen trale Bundesverband (vzbv) hatte 
u. a. gegen die Klarnamenpflicht geklagt. Den Zugriff 
auf gespeicherte Handykontakte fordert der Messen-
ger zwar an, er kann aber auch ohne diese Erlaub nis 
genutzt werden. Standardmäßig gibt es  keine Ende-zu-
Ende-Verschlüs se lung der Chats. Für Unter hal tun gen 
mit nur zwei Teil nehmern kann eine Ver schlüsselung 
aktiviert werden. Für Gruppenchats steht diese Mög-
lichkeit gar nicht zur Verfügung.

In seiner Datenschutzerklärung gibt Facebook an, 
dass „Inhalte, Kommunikationen und sonstige Infor-
ma tio nen“ erfasst werden. Dazu gehöre auch der 
Nach rich ten austausch bzw. das Kommunizieren mit 
anderen. Die Informationen verwendet Facebook 
nach eigenen Angaben unter anderem für die Auswahl 
von Werbung, die auf die Nutzerinteressen ausge-
richtet ist. Auch bei einer aktivierten Verschlüsselung 
im Einzelchat fallen sogenannte Metadaten an, die 
ebenfalls zur Perso na lisierung genutzt werden kön-
nen (z. B. wann Sie wie oft und wie lange mit wem 
chatten).
  
Ginlo

Ginlo ist der Nachfolger der Messenger-App SIMSme 
der Deut schen Post. Die ginlo.net GmbH sitzt in 
München und schreibt in der Datenschutzerklärung, 
keine Daten an Server außerhalb des Europäischen 
Wirt schaftsraums zu übertragen. Zur Nutzung muss 
die Handynummer angegeben werden; Zugriff auf 
gespeicherte Kontakte ist mög lich, aber nicht zwin-
gend erforderlich. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist 
Standard. In jedem Chat kann für einzelne Nach rich-
ten separat die Selbstzerstörung in mehreren Zeit stu-
fen gewählt werden.

Signal

Wer Signal nutzen möchte, kommt um die Angabe 
der eigenen Telefonnummer nicht herum. Auch ein 
Nut zer name wird verlangt – hier gibt sich der 
Messenger aber auch mit der Angabe eines Pseu-
donyms oder sogar einem Emoji zufrieden. Wer den 
Zugriff auf die Kon takte nicht erlaubt, muss die 
Telefonnummer des Emp fängers per Hand eintippen. 
Alle Chats sind standardmäßig Ende-zu-Ende ver-
schlüsselt. Der Anbieter der Verschlüsselungstechnik, 

Open Whisper Systems, stellt keine Datenschutz-
erklärung auf Deutsch zur Verfügung. Das Unter-
nehmen sitzt in den USA. Das Verschwinden einzel-
ner Nachrichten kann pro Chat in unterschiedlichen 
Zeitstufen aktiviert werden und wirkt sich dann auf 
alle künftigen Nachrichten dieses Chats aus.

Skype

Um Skype nutzen zu können, benötigen Sie ein 
Konto bei Microsoft. Dazu sind eine E-Mail-Adresse 
oder eine Handynummer erforderlich. Sie können 
sich auch eine E-Mail-Adresse von Microsoft ein-
richten lassen. Ob andere Skype-Nutzer Ihre perso-
nenbezogenen Daten zu Gesicht bekommen, können 
Sie einstellen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt 
es nur, wenn Sie eine „private Unterhaltung“ führen. 
Die steht ausschließlich für einen weiteren Chat-
teilnehmer und nicht für Gruppen zur Verfügung. Die 
Inhalte der normalen Chats werden von Skype auf 
Servern gespeichert. Allerdings geht Microsoft 
weder in der Datenschutzerklärung noch in der 
Skype-Hilfe explizit darauf ein, wie diese Daten 
gespeichert werden (ob verschlüsselt oder nicht) und 
wo die entsprechenden Server stehen.

Telegram

Telegram hat keine Datenschutzerklärung auf 
Deutsch. Neben der Notwendigkeit der Verknüpfung 
mit der Telefonnummer fordert die App die Angabe 
eines Vornamens. Ob die Angabe richtig ist, wird 
aber nicht überprüft. Ob andere Nutzer Ihre Telefon-
nummer sehen, können Sie einstellen. Die Funktion 
des Cloud-Chats mag zur geräteübergreifenden 
Nutzung praktisch sein, hierfür müssen aber sämt-
liche Chatinhalte verschlüsselt auf Servern gespei-
chert werden. Eine Ende-zu-Ende-Ver schlüsselung 
bieten nur die „Secret-Chats“, die aber extra ausge-
wählt werden müssen und die nicht für Grup pen-
gespräche zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass 
Telefonnummern sowie Vor- und Nach namen von 
Kon takten aus dem Adressbuch gespeichert werden, 
wenn die Kontaktsynchronisation genutzt wird. 

Ohne Zugriff auf das Adressbuch ist – anders als bei 
Android – bei iOS kein Start eines Chats möglich. 
Die Synchronisation kann an- und abgeschaltet wer-
den und Kontakte können gelöscht werden. Bei Inak-

tivität von sechs Monaten werden die Nutzer daten 
automatisch gelöscht. Der Zeit raum lässt sich in den 
Einstellungen ändern. Das Ver schwinden einzelner 
Nach richten kann nur in „Secret-Chats“ mit unter-
schiedlichen Zeitstufen aktiviert werden und wirkt 
sich dann auf alle künftigen Nachrichten dieses 
Chats aus.

Wire

Wire lässt sich nicht ohne Angabe eines Namens und 
einer Handynummer oder E-Mail-Adresse nutzen. 
Da Wire übergreifend auf Smartphone und Rechner 
genutzt werden kann, werden Nachrichteninhalte 
verschlüsselt auf Servern zwischengespeichert, bis 
diese zugestellt sind. Die Kontakte synchronisiert 
der Messenger, indem er ver schlüsselte Telefon num-
mern aus dem eigenen Kon takt buch verwendet. Das 
ist jedoch freiwillig – auch ohne Zugriff aufs Adress-
buch lässt sich Wire nutzen. In jedem Chat kann für 
einzelne Nachrichten separat die Selbst zerstörung in 
mehreren Zeitstufen gewählt werden.
Auf mögliche Drittanbieterdienste, z. B. von YouTube 
oder Spotify, wird ebenfalls in der Datenschutz er klä-
rung hingewiesen. Für deren mögliche Datennutzung 
seien die jeweiligen Anbieter verantwortlich. Auf 
diese Features sollten Sie verzichten, wenn Sie nicht 
wollen, dass die Unternehmen möglicherweise Daten 
erhalten.

Anbieterunabhängige Messenger

Neben den hier getesteten Messengern gibt es auch 
freie Messenger-Apps als Alternative zu WhatsApp 
& Co. Im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen, 
bei denen nur Nutzer eines gleichen Dienstes mitei-
nander kommunizieren können und so von einem 
Anbieter abhängig sind, funktionieren die Alter na ti-
ven ähnlich wie E-Mail-Dienste. Sie benötigen dafür 
in der Regel einen eigenen Server oder einen Account 
auf einem Ser ver (vergleichbar mit einer E-Mail-
Adresse bei einem Anbieter) und zusätzlich eine pas-
sende Messen ger-App (vergleichbar mit dem Pro-
gramm, mit dem Sie Ihre E-Mails empfangen und 
senden).
Die Messenger bauen technisch auf einem Stan dard-
protokoll auf (meist XMPP oder Matrix), was den Aus-

 tausch von Nachrichten über verschiedene Mes sen-
ger-Apps hinweg ermöglicht, die mit dem gleichen 
Proto koll arbeiten. Gesprächspartner müssen also  
nicht die gleiche App installiert haben, um miteinan-
der zu kommunizieren. Basierend auf XMPP gibt es 
für Android zum Beispiel die Messenger Con ver sa-
tions, Quicksy oder Yaxim, für iOS etwa ChatSecure, 
Monal oder Siskin. Für Matrix gibt es zum Beispiel 
den Mes senger Riot sowohl für Android als auch für 
iOS.

Spuren selbst verringern

Unabhängig von den Versprechen der Anbieter, wie 
sie mit gewonnenen Daten umgehen werden, können 
Sie gegenüber anderen Messenger-Nutzern Ihre eige-
nen Spu ren verringern. Sie müssen nicht zwingend 
Ihren richtigen, vollständigen Namen angeben, kön-
nen auf ein Profilfoto verzichten oder ein allgemei-
nes Motiv wählen und für einige Informationen die 
Sichtbarkeit auf bestimmte Nutzergruppen (z. B. nur 
Kontakte/Freunde) beschränken.

Statusmeldungen wie „Online“ oder „Gelesen“ ma-
chen Ihr Nutzungsverhalten durchschaubarer und 
können zu ungewollten Konflikten führen. Daher 
kön nen Sie bei einigen Diensten die entsprechenden 
Meldungen deaktivieren. Nachfolgende Tabelle gibt 
Ihnen einen Über blick, welche Optionen die Mes sen-
ger bieten und welche deaktiviert werden können 
(Stand: Januar 2021).

Selbstzerstörende Nachrichten

Manchmal möchte man nicht, dass Nachrichten oder 
Fotos ewig für den Empfänger zur Verfügung stehen. 
Facebook, Ginlo, Signal, Telegram, WhatsApp und 
Wire bieten entsprechende Möglichkeiten auf unter-
schiedliche Weise an. Allerdings kann in allen Fällen 
der Nachrichteninhalt vor seinem Verschwinden unter 
Umständen anderweitig gespeichert werden, z. B. 
durch Screenshots. Und das Verschwinden aus einem 
Chatverlauf muss nicht automatisch heißen, dass die 
Nachrichten auch auf den Servern der Messenger-
Betreiber gelöscht werden.  
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Gruppenchats

Alle hier erwähnten Messenger können nicht nur für 
die direkte Kommunikation mit einer anderen Person 
genutzt werden, sondern auch für Gruppen unter hal-
tun gen. Dabei kann es passieren, dass andere Sie in 
eine Gruppe mit für Sie fremden Personen hinzufü-
gen. Dadurch können die Fremden unter Umständen 
persönliche Daten von Ihnen, wie z. B. Ihre Handy-
nummer, erfahren. Bei WhatsApp und Tele gram kön-
nen Sie einstellen, wer Sie zu einer Gruppe hin zu-
fügen darf bzw. ob Sie einer Gruppe erst nach Ihrer 
Bestätigung beitreten. Threema bietet diese Mög-
lich keit nicht, lässt sich dafür aber gänzlich anonym 
nutzen. Sofern Sie keine persönlichen Daten von 
sich eingetragen haben, erfahren Fremde also auch in 
Threema-Gruppen nichts über Sie.

WhatsApp-Account löschen

Übrigens: Wenn Sie WhatsApp nicht mehr nutzen 
möchten, reicht es nicht, die App einfach zu deinstal-
lieren. Sie müssen auch Ihren Account löschen, 
bevor Sie die App deinstallieren. 

Wenn Sie Hilfe dabei brauchen, finden Sie dazu 
zahl reiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Inter-
net. 

Was heißt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?

Wenn ein Chat Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, 
können nur die Teilnehmer dieses Chats auf die 
Inhalte zugreifen. Wenn eine Verschlüsselung 
zuverlässig umgesetzt wurde, können App-
Betreiber nicht mitlesen und die Daten herausge-
ben. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist auch unter 
dem Begriff Peer-to-Peer (P2P) bekannt.

Schwächer als P2P ist die Transportverschlüsse-
lung. Dabei werden Nachrichten zwar zwischen 
den Geräten der Nutzer und dem Server des App-
Betreibers verschlüsselt, aber auf dem Server 
möglicherweise unverschlüsselt gespeichert.

Quelle: 
Verbraucherzentrale NRW, Stand Januar 2021 
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zu unterstützen.
 

Die wesentliche Grundlage stellt dafür das Abgaben- und Verfahrensrecht dar. Der Ver mitt-

lung und Vertiefung von entsprechenden Kenntnissen kommt daher ein besonderer 

Stellenwert zu.
 

Die schriftliche Prüfung findet im März 2022 statt, die mündliche Prüfung im Mai/Juni 2022.
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Statusmeldungen

Lesebestätigung Online-Status Tippt gerade

Ginlo einstellbar einstellbar nicht vorhanden

Signal einstellbar gibt es nicht einstellbar

Skype einstellbar einstellbar lässt sich mobil nicht abschalten, nur am PC

Telegram lässt sich nicht abschalten einstellbar einstellbar

Threema einstellbar gibt es nicht einstellbar

Wire einstellbar gibt es nicht lässt sich nicht abschalten

S C H W E R P U N K T :  V O M  U M G A N G  M I T  D A T E N



S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

D A S  A K T U E L L E  I N T E R V I E W

Verbandsnachrichten 2/2021   |   Seite 20

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

D A S  A K T U E L L E  I N T E R V I E W

Verbandsnachrichten 2/2021   |   Seite 21

VN: Herr Lüth, Sie sind seit 2016 Präsident unseres 
Kol legialverbandes Mecklenburg-Vorpommern und 
wurden auf der Mitgliederversammlung des DStV am 
18. Juni 2021 zum neuen Präsidenten des DStV gewählt. 
Hierzu gratulieren wir Ihnen sehr herzlich! Welche 
Ziele haben Sie sich für Ihr neues Amt gesteckt?

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) steht 
seit über 46 Jahren als kompetenter und zuverlässiger 
Partner an der Seite des steuerberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufsstands. Es ist mir daher Ehre 
und Freude zugleich, die erfolgreiche Arbeit des Ver-
bands mit größtem Engagement und aller Beharrlichkeit 
weiterzuführen und voranzutreiben. Unser Berufsstand 
steht fortwährenden Veränderungen gegenüber. Im 
Berufsrecht bedeutet dies, die Herausforderungen des 
digitalen Kanzleiwandels anzunehmen und erfolgreich 
zu bewältigen. Zugleich liegt mein steuerrechtlicher 
Fokus auf einer fairen und transparent gestalteten 
Gesetzgebung, die – den wirtschaftlichen Mittelstand 
im Blick – praktikable Regelungen hervorbringt.
Sowohl im Berufs- als auch im Steuerrecht spielt unser 
Wirken auf dem europäischen Parkett eine immer wich-
tigere Rolle. In Zusammenarbeit mit der Bundessteuer-
beraterkammer (BStBK) haben wir in Brüssel vor gut 
zwei Jahren die „German Tax Advisers“ ins Leben gerufen.

Wir treten mit diesem Projekt nun in eine neue Phase. 
Die gezielte und themenorientierte Netzwerkarbeit 
trägt ihre ersten Früchte. Wir sind aber noch nicht so 
weit, alle Früchte zu ernten. In Brüssel wird sich die 
Zukunft unseres Berufsrechts und womöglich auch des 
Steuerrechts ganz wesentlich mitentscheiden. Wir müs-
sen weiterhin wachsam sein. Ich bin davon überzeugt, 
dass unser Beruf einen wertvollen Beitrag zu einem 
rechtssicheren und verbraucherfreundlichen Binnen-
markt leisten kann. 

VN: Zuvor waren Sie bereits als Vizepräsident im DStV-
Präsidium tätig und haben dabei sowohl im vergange-
nen als auch in diesem Jahr insbesondere in den Gre mien 
zu den Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes wirt schafts-
ministeriums mitgewirkt. Was konnte in den bisherigen 
Gesprächen zu den Wirtschaftshilfen für den Berufsstand 
erreicht werden? Welchen Eindruck haben Sie von den 
aktuellen Gesprächen mit dem Bundeswirt schafts minis-
terium?

Insbesondere im Austausch mit dem Bundes wirt schafts-
ministerium (BMWi) ist immer wieder deutlich gewor-
den, wie wichtig man dort die besondere fachliche 
Expertise des DStV bei der Umsetzung der Corona-Hilfs-
programme nimmt. Die Gespräche waren stets von 

großem Vertrauen und Wertschätzung geprägt. Zusätz-
lich konnte ich die Positionen des Berufsstands auch 
anlässlich der Wirtschaftsgipfel mit Bundesminister 
Altmaier vor einer breiten Öffentlichkeit wirkungsvoll 
vertreten und sie so für die Belange des Berufsstands 
sensibilisieren.
Was die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Pro-
gramme und Verfahrensfragen angeht, hätten wir uns in 
einigen Bereichen – wie etwa bei der Definition der 
coronabedingten Umsätze oder den Abschreibungen 
von Saisonwaren – sicherlich weiter gehende praxisnahe 
Vereinfachungen und weniger Bürokratie gewünscht, 
und zwar im Interesse der Kanzleien und der betrof-
fenen Unter nehmen. Dies ließ sich mit Blick auf die 
föde ralen Struk turen und politischen Vorgaben zu un-
serem Bedauern aber nicht immer in der gewünschten 
Tiefe umsetzen.
Dennoch konnten wir einige Erfolge verbuchen. Positiv 
hervorzuheben ist beispielsweise, dass erst auf unser  
Insistieren eine Korrektur der IT-Prozesse zu den Ab- 
schlags zahlungen erfolgte und so mit dem Jahreswech-
sel eine schnellere Auszahlung an die betroffenen Unter-
nehmen erreicht werden konnte. Zur Frage des Trans-
parenz re gis ters hatten wir uns für weniger Bürokratie 
starkgemacht, sodass eine ursprünglich vorgesehene 
besondere Eintragungspflicht für Gesellschaften bürger-
lichen Rechts (GbR) letztlich nicht weiterverfolgt wur-
de. Auch konnten wir erreichen, dass Unternehmen und 
Solo selbst ständige ein nachträgliches Wahlrecht zwischen 
der Neu starthilfe und Überbrückungshilfe III erhalten 
haben. Sie haben nun die Chance, aufgrund der nach wie 
vor bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten die 
für sie günstigste Hilfe auch nachträglich bestimmen zu 
können. Das ist praxisgerecht.

VN: Die Corona-Pandemie hat unserem Berufsstand 
viel abverlangt und es sind noch lange nicht alle Auf-
gaben erledigt. Welche Corona-Hilfsmaßnahmen sind 
noch geplant und welche Aufgaben kommen damit noch 
auf den Berufsstand zu?

Die Bundesregierung hat bereits ihren Willen bekundet, 
die Wirtschaftshilfen für die betroffenen Unternehmen 
über den Sommer hinaus zu verlängern. Mit Blick auf 
die seit Beginn der Pandemie außerordentliche Arbeits-
belastung dürfte für die Kanzleien eine Entspannung 
somit leider erst einmal nicht zu erwarten sein. Der 
DStV wird daher nicht nachlassen, gegenüber den 

Fachressorts auf die unverändert extreme Belastung des 
Berufsstands hinzuweisen. Dies gilt beispielsweise 
auch mit Blick auf die für die einzelnen Corona-Hilfs-
programme zu erstellenden Schlussabrechnungen, die 
bis in das nächste Jahr reichen werden. Hier müssen Poli-
tik und Verwaltung alles dafür tun, den bürokratischen 
Aufwand für die Antragsteller und die prüfenden Drit-
ten so gering wie möglich zu halten. Dafür werden wir 
uns einsetzen.

VN: Wie sind Ihre ganz persönlichen Eindrücke des 
vergangenen Corona-Jahres?

Ich bin persönlich sehr dankbar, dass wir als Familie 
bisher gesundheitlich unbeschadet durch diese unru-
hige Zeit gekommen sind. Zugleich haben mich die 
Schicksale der von der Krise stark betroffenen Unter-
neh men sehr bewegt. Es war und ist mir daher ein per-
sönliches Anliegen, durch mein Wirken in den Gremien 
zu den BMWi-Corona-Hilfen die staatlichen Unter stüt-
zungsprozesse aus Sicht der Praxis konstruktiv zu be-
gleiten. Wichtig ist mir dabei, dass die Hilfen am Ende 
des Tages möglichst schnell bei den betroffenen Unter-
nehmen ankommen. Dies gelingt nur, wenn die steuer-
beratenden Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit effi-
zient leisten können und nicht immer wieder durch ge-
setzliche oder technische Unwägbarkeiten in ihrem Enga-
gement ausgebremst werden. 

Mit Blick über den deutschen Tellerrand muss ich aber 
leider auch feststellen, dass die Pandemie die wirt-
schaftlichen und sozialen Unterschiede in Europa wei-
ter verschärft hat. In den nächsten Jahren müssen be-
sonders auch von Berlin Impulse ausgehen, um diesem 
Ungleichgewicht in Europa entgegenzuwirken. Auch 
davon hängt die Zukunft der Europäischen Union ab. 
Welches Potenzial in einem funktionierenden europä-
ischen Gemeinwesen steckt, zeigte sich zuletzt bei der 
gemeinsamen Impfstoffbeschaffung. Der Weg aus der 
Pandemie führt nur über die Herdenimmunität. Deshalb 
ist und war es wichtig, die vorhandene Marktmacht der 
EU-27 einzusetzen und sowohl bei der Forschung als 
auch der Beschaffung der Vakzine gemeinsam die besten 
Ergeb nisse zu erzielen. Ein Alleingang Deutschlands 
wäre teurer und viel langwieriger gewesen. Für die 
Zukunft bin ich jedenfalls zuversichtlich, dass wir in 
Deutschland und Europa am Ende die richtigen Lehren 
aus der Pandemie ziehen werden. 

Das aktuelle Interview
Das aktuelle Interview mit Torsten Lüth, dem neuen Präsidenten des DStV und Präsidenten 

des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vorpommern

Torsten Lüth
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VN: Wie haben Sie es geschafft, die zusätzlichen Auf-
gaben zu meistern?

Als praktizierender Steuerberater ging und geht es mir 
mit meinen  Partnern und Mitarbeitern nicht anders als 
Ihnen. In der ersten Phase wurden mein Team und ich 
erst mal ins kalte Wasser geschmissen. Den jährlichen 
Bearbeitungs- und Betreuungsrhythmus mussten wir zum 
Wohle unse rer Mandantschaft und ihren existenziellen 
Fragen auf ge ben. Mir war und ist es ein starkes persön-
liches Anlie gen, den Entscheidungstragenden auf den 
unterschied lichen Politikebenen den Blick aus der 
Praxis unmittelbar und unverwässert widerzuspiegeln. 
Zum Glück kamen im Laufe der Pandemie die verspro-
chenen Überbrückungs zahlungen. Aber auch hier sind 
wir noch nicht über den Berg. Im Arbeitsalltag wird uns 
die eingefrorene Frage der Unternehmensinsolvenzen 
beschäftigen. Gesell schaft lich werden wir große Anstren-
gungen im Bereich der Digi talisierung unternehmen 
müssen, um wieder Anschluss an den Kommuni ka tions-
standard zu gewinnen. Auch das ist eine der Lehren, die 
ich aus den Beratungen mit den Ministerien mitnehme.

VN: Wie würden Sie heute die wichtigsten Aufgaben des 
DStV definieren?

Als zentraler Dachverband der insgesamt 16 Steu er-
beraterverbände hat der DStV die steuer-, berufs- und 
wirtschaftsrechtlichen Themen des Berufsstands seit 
jeher fest im Blick. Die sich fortwährend wandelnden 
Anforderungen wie die rasante digitale Transformation, 
komplexe politische Entwicklungen oder auch die aktu-
elle Covid-19-Pandemie erfordern hierbei ein ganzheit-
liches Vorgehen. Dieses beinhaltet, die komplexen ge-
setzlichen Neuerungen wirkungsvoll im Fortbil dungs-
bereich abzubilden. Zugleich fungiert der DStV als 
starkes politisches Sprachrohr in Richtung des Gesetz-
gebers, um Änderungsbedarf zu kommunizieren und 
etwaige steuer- und berufsrechtliche Kontexte im Sinne 
des Berufs- und wirtschaftlichen Mittelstands mitzuge-
stalten. 

In Brüssel müssen wir unseren Weg unbeirrt weiterge-
hen. Ich habe den Eindruck, dass die EU-Institutionen 
Parlament und Kommission den DStV als konstruk-
tiven Partner wertschätzen. Wir lehnen die Integration 
und Vertiefung des Binnenmarktes nicht ab, ganz im 
Gegenteil. Wir sind davon überzeugt, dass unser gewach-

senes und passgenaues Berufsrecht das in Deutschland 
benötigte Fachwissen optimal für die Steuerpflichtigen 
zur Verfügung stellt. Damit bringen wir die Interessen 
des Staates und des Individuums unter Wahrung von 
rechtsstaatlichen Aspekten und des Verbraucherschutzes 
zusammen. Holzschnittartige Deregulierungsideen ohne 
Fahrplan überzeugen mich nicht. Wir werden nicht 
müde, dies im konstruktiven Dialog einzubringen.

VN: Wie sehen Sie die Zukunft des steuerberatenden 
Berufes und welche Aufgaben ergeben sich für den DStV 
und die Landesverbände daraus?

Europapolitik ist immer mehr zur nationalen Innen-
politik geworden. Deshalb wählen wir nicht nur einen 
Bundestag im September, sondern entscheiden auch 
darüber, welche Prioritäten von Deutschland im Euro-
päischen Rat gesetzt werden. Das ist wichtig zu wissen, 
denn hier hat die Bundesregierung die Chance, mäßi-
gend auf die für meinen Geschmack teils zu weit dere-
gulierenden Vorschläge der EU-Kommission einzuwir-
ken.

Für uns als Verband bedeutet dies, dass wir unsere 
Interessenvertretung in Berlin und Brüssel fortführen, 
aber vermehrt auch die Landesparlamente und -regie-
rungen mit in den Blick nehmen müssen. Unser Berufs-
stand genießt großes Vertrauen in der Gesellschaft. Als 
kompetente Expertinnen und Experten muss es unser 
gemeinsames Ziel sein, dies auch stärker an die Öffent-
lichkeit und an die Politik heranzutragen. Wir müssen 
politischer und strategischer für unseren Berufsstand 
ein treten, da beziehe ich alle Ebenen ausdrücklich mit 
ein.

VN: Die berufsständischen Interessen sind zu einem 
großen Teil ja auch mittelständische Interessen, d. h., 
wir vertreten auch mittelbar die Belange der Mandanten. 
Welchen Einfluss kann und will der DStV nach der 
Bundestagswahl auf die steuerlichen Rahmen be din-
gun gen nehmen, um die Überlebensfähigkeit des Mittel-
standes zu sichern und zu verbessern?

Der DStV wird sich weiterhin für ein systematisch 
nachvollziehbares und praktikables Steuerrecht einset-
zen. Dazu zählen unter anderem die Einhaltung der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung, Rechtssicherheit und 
Verlässlichkeit des Rechts. Ein von diesen Grundsätzen 

geleitetes System muss einfach und verständlich sein. 
Nur so kann die Akzeptanz der Steuerpflichtigen mit 
Blick auf die zu tragenden Abgabenlasten gestärkt wer-
den. Gleichzeitig verringert es die Haftungsrisiken für 
den Berufsstand.

Ferner setzt sich der DStV für den Abbau unnötigen 
bürokratischen Aufwands ein. Sämtliche Ver fah rens be-
teiligte – Steuerpflichtige, steuerliche Berater und 
Finanzverwaltung – profitieren schließlich von einem 
kooperativen und fairen Besteuerungsverfahren.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
muss der Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv 
bleiben. Denn gerade sie sind es, die Innovation voran-
treiben, neue Märkte erschließen und damit Arbeits-
plätze schaffen. Dringend erforderliches Wirt schafts-
wachstum in Deutschland wird vor allem durch die 
Entlastung der KMU erreicht.

Einen weiteren Beitrag zur Stärkung würde der Abbau 
von im Ausland unbekannten Regelungen, wie z. B. der 
deutschen Gewerbesteuer, leisten. Durch die Modifi zie-
rung der Gewerbesteuer als Zuschlagsteuer könnten etwa 
bestehende Investitionshemmnisse abgebaut werden.

Die genannten Grundüberzeugungen werden sich auch 
künftig erkennbar im Engagement des DStV widerspie-
geln und so die steuerlichen Rahmenbedingungen für 
KMU stärken.

VN: Der Einfluss der europäischen Politik auf den steu-
erberatenden Beruf wie auch auf andere Freie Berufe 
wird immer größer. Wie geht der DStV mit diesen Her-
ausforderungen um? (In der Ausgabe berichten wir 
u. a. zum Brüsseler Berufsrechtsdialog.)

In unserem Brüsseler Berufsrechtsdialog sprechen wir 
regelmäßig mit EU-Parlamentariern über aktuelle Her-
ausforderungen und anstehende Gesetzesinitiativen. Die-
se öffentliche Kommunikation ist wichtig, um gegensei-
tiges Verständnis aufzubauen und zu zeigen, dass euro pä-
ische Entscheidungen, die Sie in Kiel oder mich eines 
Tages in Parchim betreffen, nicht im luftleeren Raum 
entstehen.

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Unsere Euro pa-
abteilung pflegt und hält die Kontakte zu den entschei-

denden Stellen in den EU-Institutionen. Die dynami-
sche EU-Binnenmarktgesetzgebung betrifft die Freien 
Berufe unterschiedlich stark, aber sie betrifft uns häufig 
dort, wo auf den ersten Blick gar kein Bezug zu unse-
rem Berufsstand besteht. Die Richtlinie zum Hin weis-
geberschutz oder die Initiativen der EU-Kommis sion 
über digitale Dienste sind einige prominente Bei spiele. 
In den nächsten Jahren sind Beharrlichkeit und eine 
vertrauensvolle Netzwerkarbeit, gerade auch mit den 
Berufsvertretungen der Freien Berufe, nötiger denn je. 
Ich sehe uns hierfür gut aufgestellt.

VN: Wir hoffen, dass Ihnen Ihre zahlreichen Aufgaben 
noch etwas Zeit für private Aktivitäten lassen. Was unter-
nehmen Sie gerne in Ihrer Freizeit?  

Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist wichtig, um 
nach stressigen Tagen die Reserven wieder aufzuladen. 
Unser serviceorientierter Berufsalltag birgt die Gefahr, 
die eigenen Bedürfnisse und die unserer Mitarbeitenden 
aus dem Blick zu verlieren. Die Pandemie hat gerade 
gezeigt, wie wichtig die Gesundheit ist und wie schnell 
die Arbeit an unseren Kräften zehrt. Natürlich spielt die 
Familie eine sehr wichtige Rolle in meiner verfügbaren 
Freizeit. 

Darüber hinaus bin ich leidenschaftlicher Marathon-
läufer und kann mich beim Training gut erholen. Ein 
morgendlicher Lauf durch die Natur lässt es zu, sich 
abseits aller Verpflichtungen seinen Gedanken zu wid-
men. 

Bei meiner weiteren Leidenschaft, dem F.C. Hansa 
Rostock, fand ich in dieser Saison nicht nur eine will-
kommene Ablenkung, sondern endlich auch wieder 
Anlass zum Jubeln. Natürlich hoffe ich, dass es dann 
nach dem Aufstieg in die 2. Liga während meiner Präsi-
dentschaft weitere erfolgreiche Jahre geben wird. 

Das Interview mit Torsten Lüth führten  
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin. 
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ir Steuerberater haben gerade nicht die Zeit 
für den Nervenzusammenbruch, den wir ver-

dienen. Leider nimmt niemand Rücksicht auf dieses 
Zeitproblem, sodass wir ständig mit Situationen kon-
frontiert werden, die unsere mentale Ausgeglichenheit 
stark strapazieren und uns manchmal an unsere Gren-
zen bringen.

Da nicht zu erwarten ist, dass sich daran in abseh-
barer Zeit etwas ändert, sollten wir unserer emotio-
nalen Gemütslage mehr Aufmerksamkeit schenken.

In unserem Podcast „Abenteuer Kanzlei“ machen 
wir uns regelmäßig Gedanken darüber, wie mittel-
ständische Steuerberater mit alltäglichen Heraus for-
derungen konstruktiv umgehen können. Bislang stan-
den Themen wie Mitarbeiterführung und Kanz lei stra-
tegie oder ein konstruktiver Umgang mit Man dan ten-
beschwerden und Fehlern im Fokus.
Jetzt geht es um die Frage, wie wir konstruktiv mit 
unseren negativen Gefühlen umgehen können.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie machen 
vor unseren Kanzleien nicht halt, sie beeinflussen 

unsere Arbeitsabläufe und Arbeitszufriedenheit mas-
siv. Wir und unsere Mitarbeiter sind mit Heraus for-
derungen konfrontiert, die uns teilweise überfordern. 
Gleichzeitig benötigen unsere Mandanten nicht nur 
unsere fachliche Expertise, sondern zusätzlich men-
tale Unterstützung in hohem Maße. Um diesen An- 
forderungen gerecht zu werden, müssen wir Steu er-
berater uns in einem guten mentalen Zustand befin-
den.

Genauso wie wir die Prozesse in unseren Kanzleien 
managen, sollten wir dies auch mit unseren eigenen 
Emotionen tun.

Bevor Steuerberater eine Aussage treffen, beschäfti-
gen sie sich ausgiebig mit der Thematik und erarbei-
ten sich tiefgreifendes Wissen. In Anlehnung an die se 
gewohnte Arbeitsweise möchten wir in diesem 
Beitrag keine allgemeinen Empfehlungen wie „Blei-
ben Sie gelassen!“ oder „Fokussieren Sie sich auf 
das Positive!“ geben. Vielmehr werden wir unter-
schiedliche Strategien erläutern und dabei wissen-
schaftliche Erkenntnisse miteinbeziehen. Dies soll 
gewährleisten, dass jeder Berater in Abhängigkeit 

„Dampf ablassen“ oder 
„gute Miene zum bösen Spiel“?

Strategien für ein konstruktives Emotionsmanagement

W

seiner eigenen Persönlichkeit und der jeweiligen 
Situation flexibel in kritischen Situationen reagieren 
kann.

Ähnlich wie im Steuerrecht ist auch hier eine be-
stimmte Strategie nicht automatisch immer die beste. 
Manchmal ist es befreiend und gut, einfach mal Dampf 
abzulassen, manchmal ist es besser, den Ärger hinun-
terzuschlucken und gute Miene zum bösen Spiel zu 
machen.

Grundsätzlich ist gerade im beruflichen Kontext eine 
Kontrolle der eigenen Emotionen angesagt. Es gibt 
in manchen Unternehmen sogar schriftlich fixierte 
Regeln, welche Gefühle im Kundenkontakt gezeigt 
werden sollen und welche nicht. In allen Unter neh-
men, aber auch in jeder Familie und in jeder sozialen 
Gruppe gibt es ungeschriebene Regeln. Wir Men-
schen sind ständig bemüht, unsere Emotionen in 
sozia l verträgliche Bahnen zu lenken.

Die Frage ist nun: Wie machen wir das eigentlich 
und wie nützlich und gesund sind unsere Strategien? 
Was können wir tun, um nicht nur äußerlich, sondern 
auch innerlich emotional gelassen zu bleiben?

Surface Acting:
Gute Miene zum bösen Spiel

Diese Art, Emotionen zu kontrollieren, ist allen Men-
schen bestens bekannt und wird ständig angewendet. 
Kontrolliert wird allerdings lediglich der verbale und 
nonverbale emotionale Ausdruck, quasi die Ober flä che. 
Die eigentliche Emotion bleibt unverändert. Obwohl es 
den Pokerfaces meist recht gut gelingt, ihre äußeren 
emotionalen Reaktionen zu unterdrücken, reagiert das 
autonome Nervensystem ziemlich heftig. Im Kanz lei-
alltag kommen diese Situa tionen regelmäßig vor. Wir 
lassen uns unseren Ärger nicht anmerken, befinden uns 
aber in einer starken Stress situation, weit entfernt von 
emotionaler Aus ge gli chen heit.

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zei-
gen, dass diese Strategie weitere unangenehme Neben-
wirkungen haben kann. Forscher entdeckten in ver-
schiedenen Untersuchungen, dass die „Poker face-
Experten“

 in Gesprächen als weniger symphatisch und inte- 
 ressant eingeschätzt werden,

 tendenziell pessimistischer sind und eher zu  
 Depres sionen neigen

 und sogar eine geringere Lebenserwartung  
 haben.

Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die sich 
innerlich anders fühlen, als sie äußerlich zeigen, eine 
emotionale Dissonanz spüren.

Das Unterdrücken von Emotionen ist auf Dauer 
purer Stress und führt nicht zu einem guten mentalen 
Gemütszustand. „Gute Miene zum bösen Spiel“ 
sollte daher immer nur eine Notlösung sein.

Deep Acting:
Die negative Emotion an der Wurzel 
packen

Beim Deep Acting ist es nicht das Ziel, den äußerlich 
sichtbaren Ausdruck der Emotion zu kontrollieren 
oder zu unterdrücken, sondern eine Stufe tiefer zu 
gehen und direkt an der Emotion oder deren Be- 
wertung anzusetzen.
Um zu verstehen, wie dies funktioniert, folgt hier ein 
kurzer und stark vereinfachter Exkurs in die Neuro-
wissenschaft:
Ein emotionaler Reiz löst in unserem Gehirn einen 
Prozess aus, der zwei sehr unterschiedliche Wege 
nehmen kann. Beide beginnen im Thalamus, den 
man als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnen kann. 
Der erste Weg geht vom Thalamus direkt und blitz-
schnell zur Amygdala, einer Art „Alarmdatenbank“, 
die darauf spezialisiert ist, Negatives und Gefahren 
zu erkennen. Sobald die Amygdala einen Reiz als 
negativ bewertet hat, reagiert unser Organismus mit 
Angriff: Blutdruck und Puls steigen und unser äuße-
rer Ausdruck aus Stimme, Mimik und Körpersprache 
entspricht unserem inneren Erleben. Dieser Prozess 
geht zwar blitzschnell, ist aber auch sehr ungenau, da 
er der Amygdala nur eine sehr grobe Repräsentation 
des Reizes gibt. Dieser schnelle, aber ungenaue Pro-
zess kann evolutionsbedingt erklärt werden. Lang-
fristig war es vorteilhafter, einen Stock irrtümlicher-
weise für eine Schlange zu halten als eine Schlange 
für einen Stock.     
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Der zweite Weg, den der Reiz vom Thalamus aus 
nehmen kann, läuft über den sensorischen Cortex, 
jenen Teil des Gehirns, der uns erlaubt, unsere Reak-
tionen zu überdenken, zu reflektieren. Hier wird eine 
schnelle „Kosten-Nutzen-Rechnung“ aufgestellt und 
überlegt, was denn passieren würde, wenn wir jetzt 
so richtig Dampf ablassen. Diese Verarbeitungsbahn 
ist zwar etwas langsamer, aber dafür weitaus präziser 
und vollständiger. Auf diesem Weg stehen uns viel-
fältige mentale Strategien zur Verfügung, um in kri-
tischen Situationen auch innerlich ruhiger zu bleiben.

Gilt immer: Atmen Sie tief durch

Das klingt einfach, wird aber oft in Stresssituationen 
vergessen. Damit dieser zweite Weg überhaupt möglich 
ist, müssen wir uns Zeit verschaffen. Nur so ist es mög-
lich, nicht unmittelbar auf einen Reiz zu reagieren. 
Außerdem hat das bewusste tiefe Atmen einen direkten 
Einfluss auf unse re körperliche und damit auch auf unse-
re emotionale Verfassung. Manch mal braucht es gar 
nicht mehr, um wieder in eine ausgeglichenere Gemüts -
lage zu kommen. Wahrscheinlich wenden wir diese Stra-
tegie viel zu selten an, weil wir sie für zu banal halten.

Denken Sie also daran: 
Zwi schen Reiz und Reak-
tion liegt Ihre Wahl. Um 
diese adäquat treffen zu 
können, braucht es ein 
paar Sekunden. Verschaf-
fen Sie sich diese Zeit und 
atmen Sie erst mal dreimal 
tief durch, bevor Sie etwas 
sagen.

Geben Sie der 
Emotion einen 
Namen – Emotional 
Labeling

In einer emotional aufge-
ladenen Situation konzen-
trieren wir uns auf die Per-
sonen und Umstände um 
uns herum. Wir versuchen 
zu verstehen, was passiert 

ist, und suchen oft nach Schuldigen. Wir sind emotio-
nal angespannt und haben keinen Zugriff auf unsere  
gewohnten Ressour cen. Anstatt jetzt kühl im Kopf 
zu bleiben und nach Erklä rungen und Argu menten zu 
suchen, ist es sinnvoll, die Realität für einen kurzen 
Moment zu ignorieren und sich nur auf die Gefühle 
zu konzentrieren. Anstatt sich nur zuzugestehen, über-
fordert oder genervt zu sein, gilt es, die echten Gefühle 
wie Wut, Enttäuschung oder Traurigkeit zu identifi-
zieren. Für Steuerberater, die es gewohnt sind, sich 
mit den Bedürfnissen von Mandanten und Mitar bei-
tern zu beschäftigen, kann die Beschäftigung mit sich 
selbst bereits eine kurze Auszeit vom stressigen Kanz-
leialltag sein.
Diese Reflexion und klare Benennung der echten 
Emotionen hilft, bei sich selbst anzukommen und 
sich selbst Raum zu geben. Damit ist ein entschei-
dender Schritt in Richtung „Selbstberuhigung“ getan. 
Auf den ersten Blick mag es kontraintuitiv erschei-
nen, dem negativen Gefühl einen derart großen Raum 
zu geben. Jedoch ist wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass durch das „Emotional Labeling“ die Aktivierung 
jener Systeme im Gehirn gehemmt werden, die für 
die Produktion negativer Gedanken verantwortlich 
sind.

Die beiden Wege der emotionalen Reizverarbeitung nach Joseph LeDoux

Verändern Sie das Bild zum Gefühl – 
Visual Change

Wenn es schwerfällt, die negative Emotion zu be-
schreiben, oder viele unterschiedliche Gefühle inein-
andergreifen, ist eine bildhafte Beschreibung der 
Gefühlslage eine nützliche Variante. Erst die Reprä-
sentation des Gefühlszustandes ermöglicht dann die 

Veränderung des Bildes und anschließend auch die 
entsprechende Veränderung der Emotion. Fühle ich 
mich gerade aufgewühlt und gestresst, dann kommt 
mir ein Bild von einer stürmischen und dunklen See 
in den Kopf. Dieses Bild verändere ich nun in einen 
ruhigen See im Sonnenschein. Diese neue innere 
Vor stellung bewirkt zwangsläufig eine Beruhigung 
meiner aufgewühlten Gefühlslage.
       

IT-OUTSOURCING: FÖRSTERasp365
IT ERFOLGREICH AUSLAGERN

Förster IT-Dienstleistungen GmbH • Stoverweg 27, 24536 Neumünster  
Tel.: 04321 8777-0 • E-Mail: info@foerster-it.de • Internet: www.foerster-it.de

FÖRSTERasp365 richtet sich an Kanzleien jeder Größe, die eine umfassende 
Lösung suchen und sich nicht in ihrer Flexibilität einschränken wollen.

Mit dem neuen FÖRSTERasp365 steht Ihnen eine individuell zugeschnittene 
IT-Outsourcing-Lösung im geschützten DATEV-Rechenzentrum zur Verfügung. 
Über eine verschlüsselte Internetverbindung können Sie vom Büro, Home- 
office oder von unterwegs gesichert auf  alle für Sie wichtigen Programme 
und Anwendungsdaten zugreifen.

Warum FÖRSTERasp365?
Das innovative Rundum-Sorglos-Paket bietet alles, was Sie zum flexiblen 
und sicheren Arbeiten benötigen:

• Bereitstellung leistungsstarker Serversysteme
• Administration und Wartung wie das Einspielen  

von Programm-Updates
• Doppelte Datensicherung auf  getrennte  

Speichersysteme
• Bereitstellung aller notwendigen  

Microsoft Office 365-Lizenzen 

Das Förster IT-Team übernimmt vollständig die professionelle und  
zuverlässige Betreuung Ihres ASP-Systems, so dass Sie sich voll und  
ganz auf  Ihre Arbeit konzentrieren können. 
 
Klingt gut? Dann kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch.
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Verändern Sie den Rahmen – Reframing

Alle Ereignisse nehmen wir durch die Brille unserer 
Wahrnehmungsfilter (z. B. unsere Werte, Erfahrungen, 
Interessen) auf. Dabei werden zwangsläufig viele 
Informationen gelöscht, verzerrt oder verallgemei-
nert. Was von den „äußeren Ereignissen“ in unserem 
Gehirn ankommt, ist eine „subjektive innere Reprä-
sentation“. Dieser geben wir eine Bedeutung, und 
diese Bedeutung löst bei uns ein bestimmtes Gefühl 
und eine körperliche Reaktion aus.
Wir geben also jedem Ereignis eine bestimmte Be- 
deutung und reagieren körperlich darauf, folglich 
fühlen wir und handeln wir entsprechend.
Dabei vergessen wir regelmäßig, dass wir nie die 
„ganze Wahrheit“ erfassen können und dass es zu 
jedem Ereignis zahlreiche Bedeutungen geben kann.
Mit der Technik des Reframing setzt man die aktu-
elle emotional kritische Situation in einen „anderen 
Rahmen“ und findet eine andere nützliche Bedeu-
tung. Dies verändert dann automatisch die eigene 
mentale Gemütslage.
Wenn ein Mandant die hohe Steuernachzahlung the-
matisiert, reagieren wir verärgert oder genervt, weil 
wir diese Aussage als Vorwurf verstehen. Wir fühlen 
uns angegriffen und wechseln in eine Rechtferti-
gungs haltung. Wir investieren viel Zeit und Energie, 
um klarzustellen, dass wir diese Nachzahlung bereits 
frühzeitig angekündigt und die Hintergründe aus-
führlich erläutert hatten.

Geben wir der Aussage des Mandanten nun eine 
andere Bedeutung: Er ist unsicher und möchte sich 
einfach nur noch mal vergewissern, dass alles seine 
Richtigkeit hat. So bleiben wir innerlich deutlich 
gelassener.

In einer Versuchsreihe, in der Probanden mit scho-
ckierenden Filmaufnahmen konfrontiert wurden, 
konnte auf Hirnscans nachgewiesen werden, dass 
eine plausible Hintergrundstory unmittelbar unsere 
Gefühlslage beeinflusst.
Der Präfrontalcortex, also unser exekutiver Hirn-
bereich, war wesentlich aktiver, und je mehr Neuronen 
in diesem Bereich unserer Großhirnrinde feuerten, 
desto stiller wurde es gleichzeitig in der Amygdala, 
die ja bei unseren negativen Emotionen im Spiel ist.

Kurzum: Fragen Sie sich bei der nächsten Stress-
situation einfach einmal: „Könnte es auch anders 
sein?“

Regulieren Sie das Gefühlsklima – Seien 
Sie Täter und nicht Opfer

Wir reagieren gefühlsmäßig auf das Klima unserer 
Umgebung und denken: „Unser Umfeld ist für unse-
re Gemütslage verantwortlich.“ Wir ärgern uns über 
unverschämte oder ungerechte Verhaltensweisen. 
Andere Menschen machen uns Angst oder machen 
uns traurig. Wenn aber immer nur andere der Auslöser 
für unsere Gefühle wären, dann würde dies bedeuten, 
wir hätten keinen Einfluss darauf. Andere Menschen 
könnten negative Emotionen in uns hervorrufen, 
wann immer sie wollten. Dies ist ein Irrtum.

Es ist gerade nicht das Verhalten von anderen Men-
schen, das uns aufregt, sondern unsere Meinung über 
dieses Verhalten.
Unsere Gefühle sind „hausgemacht“. Wir fühlen, wie 
wir denken. Es ist unsere subjektive Bewertung, die 
darüber entscheidet, wie wir uns fühlen. Dies wird 
deutlich, wenn zwei Menschen auf dasselbe Erlebnis 
ganz unterschiedlich reagieren. Indem wir uns nun 
bewusst machen, dass unsere Gefühle durch unsere 
eigene und subjektive Bewertung entstehen, machen 
wir nicht mehr die Umstände für unsere Befindlichkeit 
verantwortlich, sondern uns selbst. Wir sollten daher 
denken: „Ich mache mich wütend, traurig oder ent-
täuscht.“ Und wenn ich mich wütend mache, dann 
habe ich auch die Macht, damit aufzuhören.

Zugegeben: Wenn z. B. ein Mandant seine Ent täu-
schung durch unpassendes Verhalten und ungerechtfer-
tigte Vorwürfe äußert, ist es schwer, nicht zu den ken, 
dass wir uns selbst wütend machen.
Aber: Wer sind wir denn, dass wir unsere Befind lich keit 
vom Verhalten anderer Menschen abhängig machen?

Real Acting – 
Love it, leave it or change it!

In manchen Situationen ist es durchaus geboten, das 
Problem nicht im Kopf zu lösen, sondern durch eine 

Jetzt Sonderkonditionen für 
Steuerberater & Mandanten sichern: 
www.circula.com/steuerberater

steuerberater@circula.com

030 215 028 64

Endlich digital 
& rechtskonform:

Reisekosten 
und Spesen

BarauslagenEssensmarken
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Veränderung des Umfeldes. Kann die Ursache eines 
Übels mit relativ wenig Aufwand real aus der Welt 
geschafft werden, dann sollte man keinesfalls Energie 
mit Gehirnakrobatik verschwenden. Wenn ein be-
stimmter Mensch oder eine bestimmte Situation 
immer wieder die emotionale Ausgeglichenheit stört, 
ist es sinnvoll zu überlegen, ob wir nicht diesen 
Menschen aus unserem Leben verbannen oder der 
Situation zukünftig einfach aus dem Weg gehen 
sollten.
Fragen Sie sich doch einmal: „Welche Zeitgenossen 
rauben mir regelmäßig den Nerv? Muss ich mich 
wirklich mit diesen Menschen abgeben?

Kurze Zusammenfassung

Auch wenn es sich so anfühlt, wir sind unseren nega-
tiven Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt 
drei Möglichkeiten für den Umgang mit den eigenen 
Emotionen in kritischen Situationen.

Wenn das, was Sie ständig aufregt, mit einfachen 
Mitteln aus der Welt zu schaffen ist, dann handeln 
Sie. (Real Acting)
Wenn die reale Welt sich nicht verändern lässt, dann 
besinnen Sie sich auf die zahlreichen kognitiven 
Strategien aus dem Bereich des Deep Acting. 
Und als Notfallstrategie kann man ja auch einmal 
gute Miene zum bösen Spiel machen. (Surface Acting)

Tanja Palzer (Steuerberaterin und Business Coach) 
und Hans-Jürgen Walter (Führungskräftetrainer)

In ihrem Podcast „Abenteuer Kanzlei –
Steuer bera tung neu denken“ thematisieren die 
beiden die Herausforderungen, mit denen Steuer-
berater täglich konfrontiert sind, und überlegen, 
welche Methoden aus den Bereichen Selbst manage-
ment, Mitarbei ter führung, Kommunikation und 
Organisations ent wick lung hier nützlich sein 
könnten.
www.abenteuer-kanzlei.de/podcast     

Checkliste bei drohendem 
Haftungsfall

Haftung und Schadenersatzansprüche bei Beratungsfehlern – was ist zu tun?

in Haftungsfall ist kein alltäg-
liches Ereignis. Sieht sich ein 

Steuerberater möglichen Schaden- 
er satzansprüchen ausgesetzt, stellt 
sich für ihn die Frage, wie nun das 
weitere Vorgehen aussieht. Zwei 
Punkte sind für ihn regelmäßig von 
erheblicher Wichtigkeit: Zum einen 
stellt sich die Frage, wie die Berufs-
haftpflichtversicherung einzubinden 
ist und das weitere Prozedere hier 
aussieht. Und zum anderen stellt sich 
die Fra ge, wie er sich gegenüber dem 
Man danten zu verhalten hat. Beide 
Fra gen hängen eng miteinander zu-
sammen. Nachfolgender Beitrag gibt 

einen kurzen Überblick darüber, was 
normalerweise zu beachten ist und 
welche weiteren Fragen sich hier häu-
fig stellen.

 Was ist ein der Ver si -
 che rung zu meldender 

 Haftungsfall?

Der „Versicherungsfall“ ist in den 
AVB definiert als ein Verstoß, der 
Haftpflichtansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer zur Folge haben 
kann. Welche Ansprüche überhaupt 
unter den Versicherungsschutz fal len, 

E

1

ergibt sich aus § 1 AVB: Danach bietet der Vers i cherer 
dem Versicherungsnehmer Versiche rungs schutz für 
den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung 
beruflicher Tätigkeit von ihm selbst oder einer 
Person, für die er nach § 278 BGB oder § 831 BGB 
einzutreten hat, begangenen Verstoßes von einem an-
deren aufgrund gesetzlicher Haftpflicht bestim mun-
gen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermö gens-
scha den verantwortlich gemacht wird. 

Damit ist das ganz überwiegende Gros theoretisch 
denk barer Schaden er satz ansprüche durch die Ver mö-
gens scha denhaftpflichtversicherung grund sätzlich 
abgedeckt. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen. So 
sind Sach- und Per sonenschäden in aller Regel nicht 
gedeckt; denn hierbei handelt es sich nicht um 
„Vermögens“-Schä den im Sinne der Versiche rungs-
be din gungen. Dies dürfte hinlänglich bekannt sein. 
Häufig nicht bekannt sind aber die folgenden 
Besonderheiten:

Ausgenommen vom Versiche rungs schutz sind Ansprü-
che auf Rück for derung von Gebühren oder Hono ra-
ren. Auf welcher genauen Grundlage diese Ansprüche 
geltend gemacht wer den, ist irrelevant. Auch ein im 
Man tel eines Schadenersatzanspruchs geltend ge- 
mach ter Gebührenrückforderungsanspruch fällt nicht 
unter den Versicherungsschutz.

Ferner sind Erfüllungsansprüche und -surrogate nicht 
vom Versicherungsschutz umfasst. Die Unterschei-
dung gedeckter Haftpflichtansprüche von nicht ge-
deckten Erfüllungs- und Nachbesserungs- bzw. Erfül-
lungsersatzansprüchen erfolgt danach, worauf sich 
das Anspruchsbegehren des Mandanten bezieht: 
Erfüllungs- und Nachbesserungsansprüche beziehen 
sich auf die Leistung, zu der sich der Berater ver-
pflichtet hat. Dem Mandanten geht es also nicht um 
einen Ausgleich eines Vermögensnachteils, den er 
dadurch erlitten hat, dass die Primärleistung mangel-
haft erfüllt wurde. Der Mandant verlangt vielmehr, 
dass die Hauptleistung an sich ordnungsgemäß er-
bracht wird. Typische Praxisfälle solcher Erfüllungs- 
und Erfüllungsersatzansprüche sind die vom Man-
danten geforderte Überarbeitung der Buchhaltung 
oder die Erstattung der Kosten, die ihm durch die 
Überarbeitung der Buchhaltung durch einen anderen 
Berater entstanden sind. 

Als grobe Faustformel zur Abgrenzung von gedeckten 
Haftpflichtansprüchen und nicht gedeckten Erfül-
lungs- und Erfüllungsersatzansprüchen gilt Folgen-
des: Beabsichtigt der Mandant mit der Anspruchs-
erhebung die Erbringung der ursprünglich verspro-
chenen Leistung, liegt ein nicht vom Versiche rungs-
schutz umfasster Primär- bzw. Erfüllungsanspruch/ 
-ersatzanspruch vor. Geht es ihm hingegen um den 
Ersatz eines über das eigentliche Erfüllungsinteresse 
hinausgehenden Schadens, ist ein unter den Versi che-
rungsschutz fallender Haftpflichtanspruch gegeben.

Schließlich muss es um einen Anspruch eines „ande-
ren“ gehen. Nicht gedeckt ist damit der sog. Eigen-
schaden, also der Fall, dass der Ver si che rungs nehmer 
selbst in seiner eigenen Person einen Schaden erlit-
ten hat.

In allen Fällen, in denen Zweifel bestehen, ob ein 
Anspruch ausnahmsweise einmal nicht unter den 
Versicherungsschutz fällt, sollte vorsorglich eine 
Meldung an den Versicherer erfolgen. Zum einen 
kann mit ihm dann die Frage des Deckungsschutzes 
kurz geklärt werden. Zum anderen ist es manchmal 
vom Sachverhalt her aber ohnehin absehbar, dass die 
Geltendmachung noch weiterer Ansprüche zu be- 
fürch ten ist. Sollte für diese weiteren Ansprüche 
Versicherungsschutz bestehen, wird häufig ein ein-
heitliches Vorgehen bezüglich der gedeckten und der 
nicht gedeckten Ansprüche angezeigt sein. 

  Problem beim Wechsel der 
  Versi che rung – Welche Versiche-

    rung ist nun zuständig? 

Hat der Berater in der Vergangenheit den Versicherer 
gewechselt, kann sich die Frage der Zuständigkeit 
stellen: Ist nun der aktuelle Versicherer oder derjeni-
ge zum Zeitpunkt der fehlerhaften Beratung zustän-
dig? 

In der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gilt 
das sogenannte Verstoßprinzip – in Abgrenzung zum 
Anspruchserhebungs- bzw. Claims-Made-Prinzip. 
Bei letzterem Prinzip wird darauf abgestellt, wann 
der Schaden beim Mandanten eingetreten ist. Beim 
Verstoßprinzip (vgl. § 5 AVB) hingegen kommt  
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Rafael Meixner
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tionen, in denen der Schaden entweder unterhalb des 
mit dem Versicherer vereinbarten Selbstbehaltes liegt 
oder aber der Fall aus Sicht des Beraters so klar ist, 
dass ihm die Meldung an die Versicherung nur noch 
als eine bloße Formalie erscheint und er die pro-
blemlose Erstattung durch die Versicherung erwartet. 

Von einer solchen unabgestimmten Selbstregulierung 
kann aber nur abgeraten werden. Sie birgt Risiken in 
sich, derer sich mancher Berater gar nicht recht im 
Klaren ist:
Versicherungsrechtlich ist es nach dem ab dem Jahre 2008 
geltenden neuen VVG zwar grundsätzlich zulässig, 
wenn der Versicherungsnehmer einen Schadensersatz-
anspruch anerkennt und befriedigt. Hierin liegt keine 
Obliegenheitsverletzung gegenüber dem Versicherer.

Problematisch wird es aber, wenn der Berater die haf-
tungsrechtliche Lage falsch eingeschätzt hat: Denn 
der Versicherer ist an ein unabgestimmtes Aner-
kenntnis nicht gebunden. Er prüft selbst die Rechts-
lage und zahlt nur die auf einen begründeten Scha-
denersatzanspruch entfallende Versicherungs leis-
tung. Er leistet aber nicht auf ein Anerkenntnis, das 
fälschlicherweise auf einen unbegründeten Scha-
denersatzanspruch abgegeben wurde. 
 
Falls der Schadensfall unterhalb des Selbstbehaltes 
liegt, sind die vorgenannten Bedenken – jedenfalls 
auf den ersten Blick – vielleicht nicht von Relevanz. 
Aber was ist, wenn Jahre nach der eigenen Regu-
lierung weitere Schadenspositionen geltend gemacht 
werden, die der Berater zuvor noch nicht im Blick 
hatte, und ihm vom Mandanten nun vorgehalten 
wird, er hätte doch mit der Regulierung des Teil-
schadens den Anspruch insgesamt anerkannt? Will 
man eine solche missliche Lage vermeiden, sollten 
auch solche Fälle vorsichtshalber angezeigt werden 
und das geplante Vorgehen, also die Selbstregulierung, 
dem Versicherer mitgeteilt werden. 

 In welcher Form und mit welchem 
 Inhalt erfolgt die Schadensmeldung 

    an die Versicherung? 

Die Schadensmeldung an die Versicherung hat schrift-
lich zu erfolgen. In zeitlich kritischen Fällen kann es 

ratsam sein, die Versicherung auch telefonisch zu 
kontaktieren, damit erforderliche Maßnahmen recht-
zeitig in die Wege geleitet werden können. Solche 
Ausnahmefälle sind z. B. die Zustellung einer Klage, 
bei der die Frist zur Einreichung eines Schriftsatzes 
unmittelbar abzulaufen droht.

Für die Bearbeitung der Sache benötigt die Ver-
sicherung stets die nachfolgenden Unterlagen. Diese 
sollten am besten gleich mit der Schadensmeldung 
eingereicht werden:

 eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung,

 eine Stellungnahme zu der im Raume stehenden 
 Pflichtverletzung sowie

 alle zur Nachvollziehung des Sachverhaltes und 
 Stellungnahme erforderlichen Unterlagen. 

Regelmäßig sind folgende Unterlagen für die haf-
tungsrechtliche Beurteilung durch den Versicherer 
wichtig:

 eventuell bereits vorliegendes Anspruchs -
 schreiben,

 Steuerberatungsvertrag,

 möglicherweise mit eingebundene AGB,

 Kostennoten, die im Zeitraum der vorgewor-
 fenen Pflichtverletzung gestellt wurden. Denn 
 auch aus ihnen kann sich der Umfang des 
 Verantwortungsbereichs ergeben.

 Steuererklärungen,

 Betriebsprüfungsbericht,

 alle zur Beurteilung des Haftungssachverhalts 
 maßgeblichen Verträge (z. B. Gesellschafts -
 verträge, Verträge über Einbringungen oder 
 Umwandlungen, Schenkungsverträge, Anstel -
 lungsverträge, Gesellschaftsbeschlüsse etc.),

 Steuerbescheide oder sozialversicherungsrecht- 
 liche Bescheide,  

es auf den Zeitpunkt an, in dem die pflichtwidrige 
Beratung erfolgte – oder im Fall des Vorwurfs einer 
pflichtwidrigen Unterlassung (z. B. Vorwurf der 
Nichteinlegung eines Einspruchs) auf den Zeitpunkt, 
zu dem der Berater spätestens hätte tätig werden 
müssen, um einen Schaden zu verhindern. 

Bei Zweifeln, welcher Versicherer zuständig ist, sollte 
vorsichtshalber eine Meldung auch an den mögli-
cherweise zeitlich letztlich gar nicht zuständigen Ver-
sicherer erfolgen. Dies bringt Klarheit und kann 
gerade in den Fällen, in denen schnell gehandelt 
werden muss, einen Zeitvorteil bringen. 

 Wann ist ein Schadensfall der 
 Versicherung anzuzeigen? 

In den Versicherungsbedingungen sind drei verschie-
dene Anzeigeobliegenheiten geregelt:

 Allgemeine Anzeigepflicht, wenn der Versiche - 
 rungsnehmer von einem Versicherungsfall 
 Kenntnis erlangt.

 Anzeigepflicht, wenn ein Anspruchsteller Haft - 
 pflichtansprüche außergerichtlich behauptet.

 Anzeigepflicht, wenn Haftpflichtansprüche gericht - 
 lich geltend gemacht werden. Hierunter fällt 
 auch die Einleitung eines PKH-Verfahrens und  
 die Streitverkündung.

Nach der erstgenannten Anzeigeobliegenheit ist 
jeder Versicherungsfall dem Versicherer unverzüg-
lich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform 
anzuzeigen. Sobald vom Versicherungsnehmer ein 
Fehler bemerkt wurde, hat die Anzeige zu erfolgen. 

Diese Pflicht zur Anzeige des Versicherungsfalles 
setzt damit schon sehr früh ein. Nicht erforderlich ist 
es im Rahmen der allgemeinen Anzeigeobliegenheit, 
dass der Mandant bereits dem Grunde nach Scha-
denersatzansprüche geltend macht. Es reicht aus, 
dass der Versicherungsnehmer selbst von dem Ver si-
cherungsfall Kenntnis erlangt. In manchen Kons tel-
lationen kann dies sogar Jahre vor dem Zeitpunkt 
sein, bevor der Anspruchsteller selbst erfährt, dass 

hier mögliche Schadenersatzansprüche im Raum 
stehen. Hintergrund für diese früh einsetzende Pflicht 
zur Anzeige liegt darin, dass in vielen Fällen hier 
noch eine „Reparatur“ des Fehlers möglich ist und 
der Versicherer natürlich ein Interesse daran hat, früh 
eingebunden zu werden, um möglicherweise den Scha-
densfall noch abzuwenden. Ein typischer Fall einer 
solchen Anzeigepflicht, bei dem auch noch eine sol-
che Reparaturmöglichkeit vorhanden ist, liegt bei der 
Versäumung einer Rechtsbehelfsfrist vor. Hier kann 
ggf. noch ein Wieder ein setzungs an trag gestellt wer-
den, mit dem der ursprüngliche Fehler wieder aus 
dem Weg geräumt werden kann.

Zu beachten ist bei der allgemeinen Anzeigepflicht 
noch Folgendes: Wird ein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid 
erlassen, ist dem Versicherer unverzüglich Anzeige 
zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall be- 
reits angezeigt hat.  
Bei der Anzeigepflicht, die an die außergerichtliche 
Geltendmachung eines Schadens durch einen Dritten 
anknüpft, sehen die Versicherungsbedingungen eben-
so wie bei der eben genannten Anzeigepflicht eine 
Verpflichtung zur Anzeige innerhalb einer Woche 
vor. Nicht erforderlich ist, dass der Dritte seinen 
Anspruch schriftlich geltend gemacht hat. Es reicht 
vielmehr jede Erklärung, aus der sich ergibt, dass er 
beabsichtigt, Ersatzleistungen zu fordern. Auch in 
dem Fall, dass der Mandant mit (vermeintlichen) 
Schadenersatzansprüchen gegen Honoraransprüche 
des Beraters aufrechnet, muss dies angezeigt wer-
den.
Bei der letztgenannten Anzeigeverpflichtung, also bei 
der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs, 
ist die Anzeige unverzüglich zu erstatten. Eine 
Wochenfrist – wie bei den anderen beiden Anzeige-
obliegenheiten – ist hier nicht geregelt: Aufgrund 
laufender Fristen muss der Versicherer hier so schnell 
wie möglich informiert werden.

 Kann der Schaden erst einmal 
 selbst reguliert werden? 

In manchen, aber seltenen Fällen regulieren Berater 
einen Schaden selbst – also ohne Einbindung der 
Versicherung. Dabei geht es häufig um Konstel la-
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 Korrespondenz mit dem Finanzamt oder dem  
 Sozialversicherungsträger,

 etwaige Korrespondenz mit dem Mandanten  
 (insbesondere bei Gestaltungsberatung),

 eigene Vermerke über die Beratung,

 Schriftsätze aus gerichtlichen Verfahren,
 

 bereits ergangene gerichtliche Entscheidungen.

Alle weiteren Unterlagen, die mit der Schadensmel-
dung noch nicht eingereicht wurden und die nach 
Ansicht des Versicherers zur Beurteilung der Sache 
erforderlich sind, wird er anfordern. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der 
Abwehr des Schadens sowie bei der Schadensermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen. 

 Soll bereits bei Geltendmachung 
 eines Anspruchs ein Rechtsanwalt 

    mandatiert werden?

Bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
sollte ohne Rücksprache mit der Versicherung noch 
kein Rechtsanwalt mandatiert werden. 

Zum einen arbeiten ohnehin bei der Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung auf den Bereich der 
Beraterhaftung spezialisierte Juristen. Die Versiche-
rung organisiert die Abwehr unberechtigter Forde-
rungen oder die Regulierung berechtigter Schaden-
ersatzansprüche. Sie ist bei der Bearbeitung des mög-
lichen Schadensfalls „Herr des Verfahrens“ und wei-
sungsbefugt, und zwar auch im Hinblick auf die 
Auswahl eines etwaigen Rechtsanwalt, der die 
Vertretung des Versicherungsnehmers übernimmt. 

Zum anderen sehen die Versicherungsbedingungen 
grundsätzlich eine Kostenübernahme nur bei einer 
gerichtlichen Geltendmachung vor. Sollte die Ver-
sicherung es als erforderlich ansehen, dass eine 
Vertretung des Versicherungsnehmers – ggf. aus-
nahmsweise auch schon im außergerichtlichen 
Bereich – durch einen Rechtsanwalt erfolgt, wird sie 
in aller Regel den Versicherungsnehmer auffordern, 

sich an einen bestimmten, von ihr benannten Rechts-
anwalt zu wenden. Bei diesen von der Versicherung 
benannten Rechtsanwälte handelt es sich um auf den 
Bereich der Beraterhaftung und Steuerrecht speziali-
sierte Rechtsanwälte.

  Wer führt die Korrespondenz mit 
  dem geschädigten Mandanten?

Im Normalfall führt der Versicherer nicht die Kor-
respondenz mit geschädigten Mandanten. Der Ver-
sicherer ist zwar nach den Versicherungs be din gun-
gen bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr 
des Haftpflichtanspruchs ihm zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben. Dies führt aber im Regelfall 
dazu, dass er von sich aus die Korrespondenz mit 
dem Mandanten aufnimmt. Der Grund hierfür liegt 
in Folgendem: Zum einen besteht – bis auf seltene 
Ausnahmefälle – kein Direktanspruch des geschä-
digten Mandaten gegen den Versicherer. Abgesehen 
von diesem eher formalen Argument ist aber zum 
anderen die direkte Korrespondenz mit dem Man-
danten häufig für eine rasche Bearbeitung der Sache 
auch nicht sonderlich förderlich. Denn mangels eige-
ner Wahrnehmung des Sachverhaltes müsste der 
Versicherer sämtliche Schreiben des Mandanten zu-
nächst erst an den Versicherungsnehmer zur Kennt-
nis- und Stellungnahme weiterleiten, bevor er inhalt-
lich auf das Schreiben des Mandanten eingehen 
kann. Eine Verzögerung wäre hierdurch unausweich-
lich. 

Die Korrespondenz mit dem Mandanten führt daher 
im Regelfall der Versicherungsnehmer. Inhaltlich 
wird er hierbei natürlich vom Versicherer unterstützt. 
Dieser führt auch die direkte Korrespondenz mit dem 
Mandanten, wenn der Versicherungsnehmer dies 
ausdrücklich wünscht.

  Was ist bei einer gerichtlichen 
  Geltendmachung eines Schaden -

    ersatzanspruchs zu beachten?

Egal in welcher Form ein Schadenersatzanspruch 
gerichtlich – also durch Klage, PKH-Antrag, Streit- 
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Begriffe

An Begrifflichkeiten für Vorsorgedokumente fehlt es 
nicht. Denn anders als für die Patientenverfügung 
gibt es zur Vorsorgevollmacht keine speziellen ge-
setzlichen Regelungen, sodass auch Bezeichnungen 
nicht einheitlich verwendet werden.

In einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt der Vollmacht-
geber eine andere Person, nämlich den Voll macht-
nehmer, in seinem Namen und mit Wirkung für und 
gegen ihn im Rechtsverkehr zu handeln, wenn er selbst 
dazu nicht (mehr) in der Lage ist. Die Vor sorgevollmacht 
wird oft auch als Generalvollmacht, Vorsorgeverfügung 
oder Betreuungsvollmacht bezeichnet.
Anders verhält es sich mit einer Betreuungsverfügung. 
In dieser wird gerade für den Fall, dass eine gericht-
liche Betreuung angeordnet wird, festgelegt, welche 
Person als Betreuer ernannt oder ausgeschlossen 
wer den soll, mitunter auch, wen das Gericht mit wel-
chen Aufgabenkreisen betrauen soll.

Den Begriff der Patientenverfügung definiert das 
Gesetz im § 1901a BGB. Ein einwilligungsfähiger 
Volljähriger legt für den Fall seiner Einwilli gungs-
unfähigkeit schriftlich fest, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen seines Gesund heits-
zustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe 
einwilligt oder sie untersagt.
In einer Sorgerechtsverfügung benennen die Eltern 
minderjähriger Kinder einen Vormund für den Fall, 
dass sie das Recht der elterlichen Sorge nicht mehr 
selbst ausüben können.

Zeitliche Einordnung

Abbildung 3 verdeutlicht einzelne Zeitabschnitte 
und welche vorsorgenden Regelungen jeweils getrof-
fen werden können. Die Vorsorgevollmacht dient in 
erster Linie als Vorsorge im Fall der eigenen Be- 
treuungsbedürftigkeit. Ausschlaggebend hierbei ist  
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 verkündung etc. – geltend gemacht wird, ist unmit-
telbar die Versicherung zu informieren und mit ihr 
abzustimmen, wie weiter vorzugehen ist. Auch in 
dem Fall, dass der Berater in einem bereits anhän-
gigen Klageverfahren mit Schadenersatzansprüchen 
konfrontiert wird, z. B. im Rahmen einer Aufrechnung 
oder Widerklage, sollte unmittelbar der Versicherer 
informiert werden, vor allem, um abzuklären, wel-
cher Rechtsanwalt hier die (weitere) Vertretung in 
dem Verfahren übernimmt.
Eine möglicherweise weitere noch bestehende 
Rechtsschutzversicherung ist nicht zu informieren. 
Denn die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
enthält auch eine Rechtsschutzkomponente, die die 
Kosten des Rechtsstreits zum Gegenstand hat.
Eine Streitverkündung an den Versicherer ist nicht 
erforderlich. 

  Soll bereits bei Geltendmachung 
  eines Anspruchs ein Rechtsanwalt 

    mandatiert werden?

Ein möglicher Schadensfall sollte dem Versicherer 
stets so früh wie möglich angezeigt werden. Auf 
diese Weise ist gewährleistet, dass der Berater seinen 
versicherungsrechtlichen Obliegenheiten gerecht 
wird. In enger Abstimmung mit dem Versicherer und 
mit seiner Unterstützung erfolgt im Weiteren die 
Korrespondenz mit dem geschädigten Mandanten. 

Rafael Meixner, Rechtsanwalt, 
HDI Versicherung AG  
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m Jahr 2019 gingen 239.394 
Anfragen1 von Betreuungs ge-

richten beim Zentralen Vorsorge re-
gis ter der Bundesnotarkammer ein. 
Inhalt war die Frage, ob für die Per-
son, für die gerade ein Betreu ungs-
antrag am Richtertisch liegt, eine 
Vorsorgevollmacht in dem Register 
eingetragen ist. Hinter dieser Zahl 
stehen viele Einzelschicksale. Die 
wenigsten Menschen möchten, dass 
im Fall des Falles ein Richter einen 
Betreuer für sie bestellt (s. Abb. 1).

Vielmehr wünschen sie, dass sich eine 
von ihnen selbst gewählte Vertrauensperson um ihre 
Angelegenheiten kümmert (s. Abb. 2). Stellt der Richter 
bei seiner Abfrage fest, dass eine Vorsorgevollmacht 

vorliegt und ist der als bevollmäch-
tigt Benannte bereit, die Vollmacht 
auszuüben, so darf er keine Betreuung 
anordnen.

Jeder Volljährige, der aufgrund von 
Alter oder Krankheit nicht mehr in der 
Lage ist, seine Angelegenheiten selbst 
zu regeln, braucht einen Betreuer. So 
bestimmt es § 1896 BGB. Wer nicht 
möchte, dass das Betreuungsgericht die 
Person benennt, die nunmehr die eige-
nen Angelegenheiten ausschließlich 
regeln kann, sorgt durch eine Vorsor ge-
vollmacht dafür, dass die Person des 

eigenen Vertrauens umfassend handeln kann, und legt 
bereits im Vorfeld verbindlich fest, was diese Person 
tatsächlich darf.

Vorsorgedokumente
Fachliches Hintergrundwissen für Steuerberater

I

Elke Kestler

1 ZVR-Statistiken des Zentralen Vorsorgeregisters der Bundesnotarkammer

Abb. 1 | Schaubild Betreuung
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die Tatsache, dass der Vollmachtgeber noch am Leben 
ist, selbst jedoch keine Entscheidungen treffen kann. 
In diesem Zeitraum handelt bis zu seiner Wieder ge-
nesung oder aber seinem Ableben der von ihm selbst 
eingesetzte Vollmachtnehmer. Die Patien ten ver fü gung 
greift in der Regel kurz vor dem Tod. Im Falle einer 
unheilbaren Erkrankung hat der Ver fasser festgelegt, 
ob er noch lebenserhaltende Maß nahmen wünscht oder 
diese ablehnt.

Klar zu erkennen ist auf dem Schaubild der Unter-
schied zwischen Vorsorgevollmacht und Testament. 
Keinesfalls ersetzen sich die beiden Dokumente, 
viel mehr ergänzen sie sich für verschiedene Lebens-
abschnitte und die Zeit danach. Um keine Hand-
lungsunfähigkeit für den Nachlass in der Zeit zwi-
schen dem Ableben und der endgültigen Erben er mitt-
lung durch das Nachlassgericht entstehen zu lassen, 
sollten die Regelungen der Vorsorgevollmacht zur 
Vermögenssorge auch über den Tod hinaus gelten. Es 
empfiehlt sich, diesen Umstand ausdrücklich in die 

Vorsorgevollmacht aufzunehmen, um eine entgegen-
stehende Auslegung der Vollmacht und damit verbun-
dene Streitigkeiten zu vermeiden.
Es liegt auf der Hand, dass individuelle Regelungen 
für die Zeit der eigenen Betreuungsbedürftigkeit und 
nach dem eigenen Ableben ausschließlich in einem 
Lebensabschnitt getroffen werden können, in dem 
man selbstbestimmt und geschäftsfähig handeln kann. 
Wann dieser endet, weiß keiner von uns. Die we nigs-
ten Menschen möchten sich auf die Entscheidung 
des Betreuungsgerichts über die Bestellung eines 
Betreuers oder auf die gesetzliche Erbfolge verlassen. 
Umso unverständlicher ist es, dass es nur die wenigs-
ten erforderliche Regelungen vorausschauend und 
rechtzeitig treffen.

Die Vorsorgevollmacht

Zu Beweiszwecken über Inhalt und Umfang sollte 
eine Vorsorgevollmacht immer schriftlich abgefasst 

sein. Die meisten Vorsorgevollmachten orientieren 
sich an den Aufgabenkreisen des Betreuungsrechts. 
Dies sind in der Regel Vermögenssorge, Gesund heits-
sorge und Personensorge. Die Zuweisung des jewei-
ligen Aufgabenkreises beinhaltet auch die Kom-
petenz, diesbezüglich vor Gericht und gegenüber 
Behörden zu vertreten, ebenso wie das Öffnen der 
Post. Der Vollmachtnehmer wird in die Lage ver-
setzt, alle Entscheidungen zu treffen und rechtsver-
bindlich durchzusetzen, die der Vollmachtgeber bei 
geistiger und körperlicher Gesundheit selbst treffen 
könnte. Eine Sonderstellung nimmt der sog. digitale 
Nachlass ein.

Es handelt sich hierbei um einen Begriff aus dem 
Erbrecht, der sich nach Wikipedia als eine Vielzahl 
von Rechtspositionen eines verstorbenen Inter net-
nutzers definiert, insbesondere dessen Vertrags bezie-
hungen zu Host-, Access- oder E-Mail-Providern 
sowie zu Anbietern sozialer Netzwerke oder virtu-
eller Konten. Der Begriff umfasst aber auch Nut zungs-

rechte an Software, Urheberrechte oder Rechte an 
hinterlegten Bildern, Foreneinträgen und Blogs. Die 
mit der Ausübung dieser Rechte zusammenhängen-
den Schwierigkeiten treten selbstverständlich nicht 
nur nach dem Tod des Rechteinhabers auf, sondern 
auch in dem Fall, in dem dieser geschäftsunfähig 
wird. Aus diesem Grund empfiehlt es sich dringend, 
Regelungen zu diesem Themen kom plex nicht nur im 
Testament, sondern auch in der Vorsorgevollmacht 
zu treffen.

Unternehmer sollten unabhängig von der Rechtsform 
zusätzlich zu den privaten Regelungen in der Vor-
sorgevollmacht eine separate Unternehmer voll macht 
erstellen. Nicht immer ist der für private Belange 
eingesetzte Vollmachtnehmer auch der Rich tige beim 
Treffen unternehmerischer Entschei dungen. Hier kann 
etwa eine betrieblich versierte Person oder der Ge- 
schäftspartner eingesetzt werden. Die rechtsgeschäft-
liche Vertretung durch eine Vor sor gevollmacht kann 
ausdrücklich nicht im Rahmen einer Organstellung 

	  
	  

Zeitstrahl	  

Abb. 3 | ZeitstrahlAbb. 2 | Schaubild Vollmacht
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erfolgen. Dies bedeutet, dass etwa der Geschäftsführer 
einer GmbH sich nicht von seinem Bevollmächtigten 
vertreten lassen kann. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs führt seine Geschäftsunfähigkeit 
zum sofortigen Amtsverlust; eine Abberufung ist nicht 
notwendig. Bei der Bevollmächtigung für Gesell schaf-
terrechte ist immer auch der Gesell schafts vertrag mit 
seinen Regelungen über die Teilnahme in der Gesell-
schafterversammlung zu beachten. Mög licherweise 
gehört der Bevollmächtigte einer Per so nengruppe 
an, deren Teilnahme an der Gesell schaf ter ver samm-
lung durch die Satzung ausgeschlossen ist.

Zusätzlich zur Vorsorgevollmacht sollte stets auch 
eine Betreuungsverfügung erstellt werden. Die Be- 
stellung eines Betreuers bei existierender Vor sor ge-
vollmacht kommt meist dann in Betracht, wenn die 
Vorsorgevollmacht Lücken enthält, der Voll macht-
nehmer also zur Vornahme bestimmter Rechts ge-
schäfte gerade nicht bevollmächtigt wurde, sei es be- 
wusst oder unbewusst. Das Gericht bestellt in diesem 
Fall für den fehlenden Bereich einen Betreuer, der 
die entsprechenden Rechte ausübt oder wahrnimmt. 
Im Übrigen bleibt die Vorsorgevollmacht bestehen. 
Lücken treten meist dann auf, wenn die Vor sor ge-
voll macht nicht an die Rechtsfortbildung durch 
Gesetzgebung oder Rechtsprechung angepasst wird.

Patientenverfügung

Der Inhalt der Patientenverfügung ist überwiegend 
medizinischer Natur. In einem klar definierten An- 
wendungsbereich werden konkrete Behand lungs-
maßnahmen festgelegt bzw. ausgeschlossen. § 1901a 
BGB legt fest, dass die Patientenverfügung bestimmte 
Maßnahmen enthalten muss. Vor dem Inkrafttreten 
dieser Vorschrift am 01.09.2009 war es üblich, die 
Anordnungen in einer Patientenverfügung auf die 
Formulierung „Ich will keine lebenserhaltenden 
Maßnahmen“ zu beschränken. Das Gesetz verpflich-
tet jetzt jedoch den Verfasser, sich selbst Gedanken 
darüber zu machen, welche Maßnahmen durchge-
führt werden sollen oder nicht, und diese auch kon-
kret zu benennen. Die Einführung dieser Vorschrift 
hat zur Folge, dass eine Patientenverfügung ohne die 
eindeutige Benennung von Behandlungsmaßnahmen 
in der Praxis kaum durchsetzbar ist.

Gestaltung von Vorsorgedokumenten

Auch wenn die Gestaltung von Vorsorgedokumenten 
durch kostenlos zu erlangende Ankreuzformulare 
verlockend ist, so fehlt dabei die wichtige Kom po-
nen te der individuellen juristischen Beratung. Rege-
lungen zum Innenverhältnis, also dem Rechts ver-
hält nis zwischen Vollmachtgeber und Voll macht neh-
mer, enthalten Formulare zumeist nicht. Eine notari-
elle Beurkundung der Vorsorgevollmacht ist in den 
wenigs ten Fällen erforderlich. Meist reicht die Be- 
glau bigung der Unterschrift aus, die im speziellen 
Fall der Vorsorgevollmacht auch die zuständige Betreu-
 ungsbehörde rechtswirksam vornehmen kann.

Zur Person
Elke Kestler ist Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Erbrecht. Sie führt drei eigene Kanzleien im 
Landkreis Cham. Ihre hohe Spezialisierung im Erb-
recht ist im ostbayerischen Raum einzigartig. So 
profitieren ihre Mandanten nicht nur von einem 
umfangreichen theoretischen Fachwissen, sondern 
in erster Linie von ihrer langjährigen prak tischen 
Erfahrung im Bereich der privaten und unterneh-
merischen Vorsorge- und Nachfolge planung. Neben 
ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin ist Elke Kestler 
u. a. auch als Autorin für den Deubner Verlag tä-
tig, darüber hinaus vom TÜV Rheinland geprüfte 
Fachtrainerin und ausgezeichnet als Top-Expertin 
unter beratung.de/Das Exper tenportal. Zusätzlich 
zu regelmäßig stattfindenden Präsenzvorträgen er-
klärt Elke Kestler auf ihrem umfassenden Infor-
mationsportal www.easy-erbrecht.de anschaulich 
wichtige Sach ver halte rund um die Themen Tes-
tament, Nach fol ge planung und Vorsorge doku men-
te. 

Elke Kestler, Rechtsanwältin und Fachanwältin
für Erbrecht
Quelle: LSWB-Magazin 4/2020  
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er eine Erbschaft macht, geht von einem Zuwachs 
seines eigenen Vermögens aus. Nicht selten stellt 

sich heraus, dass der Nachlass weniger werthaltig ist 
als zunächst angenommen. Genauso häufig sind die 
Fälle, in denen die Erben sich nicht hinreichend und 
insbesondere rechtzeitig genug um die Zusammenset-
zung ihres Erbes kümmern. Die sechswöchige Aus schla-
gungsfrist ist eine Ausschlussfrist und kann nicht ver-
längert werden. Lässt der Erbe die Ausschlagungsfrist 
verstreichen, hat er die Erbschaft angenommen und 
haftet dann grundsätzlich für alle Nachlass ver bind-
lichkeiten. Aber auch noch nach Versäumung der Aus-
schlagungsfrist hat der Erbe Möglichkeiten, diese für 
ihn fatalen wirtschaftlichen Folgen zu vermeiden. In 
der Praxis werden zudem nicht nur überschuldete 
Nach lässe ausgeschlagen. Vielmehr wird die Erbaus-
schlagung auch als Mittel eingesetzt, um nach dem 
Erbfall einen werthaltigen Nachlass in eine andere 
Richtung zu lenken (taktische Ausschlagung).

Praxisfall

Der 89-jährige Erblasser verstirbt am 15.03.2020 in 
einem Pflegeheim in Ahlen. Seine Tochter T und sein 
Sohn S, die testamentarisch als Erben zu je 1/2 An- 
teil eingesetzt worden und beide kinderlos sind, 
wohnen in Süddeutschland. Obwohl T und S noch im 
März von seinem Tod erfahren und das Nach-
lassgericht ihnen Mitte April das Testament nebst 
Eröffnungsprotokoll zustellt, kümmern sie sich um 

nichts. Im Juli teilt der gesetzliche Betreuer des 
Erblassers T und S mit, der Nachlass sei wegen einer 
noch offenen Forderung des Pflegeheims in Höhe 
von 12.000 Euro überschuldet. T lässt sich anwalt-
lich beraten. S kümmert sich weiterhin um nichts. Im 
Sep tember fordert ihn das Pflegeheim unter An- 
drohung einer Klage auf, den offenen Betrag in Höhe 
von 12.000 Euro binnen zwei Wochen zu zahlen.  
S ist entsetzt. 

Grundlagen

Bereits mit dem Tod des Erblassers werden die 
Erben gemäß § 1922 BGB Gesamtrechtsnachfolger 
des Erblassers. Als Korrektiv zu dem Prinzip des 
Vonselbsterwerbs (Anfallsprinzip) nach § 1922 BGB 
und zum Schutz der Dispositionsfreiheit des Erben 
sieht § 1942 BGB die Ausschlagung vor. Die Aus-
schlagung ist ein Gestaltungsrecht, die Ausschlagung 
mithin eine bedingungsfeindliche einseitige Wil lens-
erklärung.

§ 1942 BGB:
Die Erbschaft geht auf den berufenen Erben unbe-
schadet des Rechts über, sie auszuschlagen (Anfall 
der Erbschaft).

§ 1943 BGB:
Der Erbe kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, 
wenn er sie angenommen hat oder wenn die für die  

W

Die Ausschlagung einer Erbschaft

Dr. Thomas Leuer, Münster Dr. W.-P. Haarmann, Münster

1
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der Erbe unbeschränkt, also nicht nur mit der Erb-
schaft (§ 1958 BGB), sondern auch mit dem Eigen-
vermögen. Er kann aber seine Haftung auf den Nach-
lass beschränken, indem er

 die Anordnung der Nachlassverwaltung bean-
 tragt (§§ 1975, 1988 BGB),

 die Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens 
 beantragt (§ 1975 BGB, §§ 350 ff. InsO),

 die Nachlassgläubiger im Aufgebotsverfahren  
 zur Anmeldung ihrer Forderung auffordern lässt 
 (§§ 1970, 1974 BGB),

 sich darauf beruft, der Nachlass sei dürftig 
 (§§ 1990, 1992 BGB), oder

 als Miterbe die Einrede des ungeteilten 
 Nachlasses erhebt (§ 2059 BGB).

Hinweis
Eine Beschränkung der Erbenhaftung i. S. d. § 780 
ZPO wird im Prozess nicht von Amts wegen 
berücksichtigt, sondern nur auf eine Einrede des 
Erben hin (§ 781 ZPO). Fehlt ein Ausspruch des 
Vorbehalts im Urteilstenor, kann im Fall einer 
rechtskräftig gewordenen Entscheidung dieser 
Vorbehalt nicht mehr nachgeholt werden. Es tritt 
also automatisch eine unbeschränkte Haftung ein. 
Es handelt sich hier um eine typische Regressfalle 
für Anwälte.

Praxistipp: Richtiges Verhalten bei 
Zweifeln an der Werthaltigkeit des 

   Nachlasses

Bestehen Zweifel an der Werthaltigkeit des Nach-
lasses, sollte die als Erbe berufene Person die Zeit 
von maximal sechs Wochen ab Kenntnis des Erbfalls 
und ihrer Berufung nutzen, um zu klären, ob der 
Nachlass tatsächlich überschuldet oder doch wert-
haltig ist. Sie sollte insbesondere keine Handlungen 
vornehmen, aus denen geschlossen werden könnte, 
dass sie die Erbschaft angenommen hat, weil eine 
Aus schlagung einer bereits angenommenen Erbschaft 

ausscheidet (§ 1943 BGB). Die Gefahr einer konklu-
denten Annahme einer Erbschaft besteht nach der 
Rechtsprechung insbesondere bei:

 Abschluss eines Aufteilungsvertrages mit den 
 Miterben,

 Antrag auf Erteilung eines Erbscheins,

 Umschreibung eines Nachlassgrundstücks auf 
 den Erben,

 Verpfändung eines Erbteils,

 Verkauf der Erbschaft oder des Erbteils,

 Überlassung der Erbschaft an einen Miterben
 gegen Abfindung,

 einzelfallbezogen in der Inbesitznahme von 
 Nachlassgegenständen,

 Vergleichsverhandlungen,

 Verhandlungen mit einem Versicherer bzw. 
 Abgabe rechtsgeschäftlicher vorbehaltloser
 Erklärungen gegenüber einem Versicherer,

 Veräußerung von Nachlassgegenständen und 
 Verkaufsangebote,

 Belastung von Nachlassgegenständen und 
 Verwendung von Nachlassmitteln,

 Geltendmachung von Nachlassansprüchen und 
 Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten.

Sollte sich die Erbfolge nach einem notariellen Tes-
tament richten, kann durch Vorlage der beglaubigten 
Abschrift des Testaments nebst Eröffnungsprotokoll 
der formelle Nachweis gegenüber Banken geführt 
werden, Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers ge-
worden zu sein. Auf diese Weise können Auskünfte 
der Banken eingeholt werden, allerdings empfiehlt 
es sich, das Auskunftsbegehren ausdrücklich und 
nachweisbar – d. h. in schriftlicher Form – damit zu 
begründen, den Wert des Nachlasses ermitteln zu 
wollen, um sodann entscheiden zu können, ob die  

Ausschlagung vorgeschriebene Frist verstrichen ist; 
mit dem Ablauf der Frist gilt die Erbschaft als ange-
nommen.

Entscheidet sich ein berufener Erbe dafür, die 
Erbschaft auszuschlagen, hat die Ausschlagung 
form- und fristgerecht zu erfolgen. Der Erbe hat die 
Erbschaft

 binnen sechs Wochen ab Kenntnis von dem  
 Anfall der Erbschaft und dem Grunde der Beru - 
 fung (§ 1944 Abs. 1, 2 Satz 1 BGB), binnen  
 sechs Monaten bei Auslandsbezug (§ 1944 Abs. 3  
 BGB), 
 

 durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht  
 zu Protokoll des Gerichts oder in öffentlich be- 
 glaubigter Form (§ 1945 BGB) 

auszuschlagen.

Die wirksame Ausschlagung hat zur Folge, dass der 
Anfall der Erbschaft als nicht erfolgt anzusehen ist 
(§ 1953 Abs. 1 BGB) und die Erbschaft demjenigen 
anfällt, der berufen sein würde, wenn der Aus schla-
gende zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte (§ 1953 
Abs. 2 BGB). 

Lösung

Im Praxisfall sind T und S bereits mit dem Tod des 
Erblassers aufgrund testamentarischer Erbfolge 
Erben zu je 1/2 Anteil geworden. Weder T noch S 
haben die Erbschaft binnen der gesetzlichen 
Ausschlussfrist von sechs Wochen, die hier mit 
Zustellung der letztwilligen Verfügung Mitte April 
begann (§ 1944 Abs. 2 Satz 2 BGB), wirksam ausge-
schlagen.
S haftet deshalb grundsätzlich als Erbe in Bezug auf 
die Nachlassverbindlichkeiten, wenn er nichts unter-
nimmt. Ob S nur in Höhe seiner testamentarischen 
Erbquote haftet oder sogar als Alleinerbe des 
Erblassers berufen ist und damit die vollständigen 
Nachlassverbindlichkeiten zu tragen hat, hängt 
davon ab, ob T im Nachgang zu der anwaltlichen 
Beratung Maßnahmen zum Ziel eines eigenen Haf-
tungsausschlusses ergriffen hat.

Sollte der Rechtsanwalt seiner Mandantin T geraten 
haben, nichts zu unternehmen, und sollte T dieser – 
regressträchtigen – Empfehlung Folge geleistet 
haben, haftet auch T weiterhin als Miterbin zu 1/2 Anteil 
für die Nachlassverbindlichkeiten.

Die richtige Empfehlung an T hätte gelautet, die 
Annahme der Erbschaft, die durch die von ihr ver-
säumte Ausschlagungsfrist fingiert worden ist, anzu-
fechten (§ 1954 BGB). Die Anfechtung kann nur 
gestützt werden auf einen Irrtum, eine Drohung oder 
eine Täuschung (§ 119 BGB ff.). Im Praxisfall wird 
T die Anfechtung darauf stützen können, dass sie 
zum Zeitpunkt der konkludenten Annahme der 
Erbschaft einem Motivirrtum nach § 119 BGB unter-
lag, wenn sie davon ausging, dass der Nachlass nicht 
überschuldet sein würde. Die erfolgreiche Anfechtung 
hätte zur Folge, dass T nicht mehr als Erbin anzuse-
hen ist (§ 1957 Abs. 1 BGB).

Die Anfechtung der Ausschlagung muss ebenfalls 
form- und fristgerecht erfolgen, ebenfalls grundsätz-
lich binnen sechs Wochen ab Kenntnis von dem 
Anfechtungsgrund durch Erklärung gegenüber dem 
Nachlassgericht zu Protokoll des Gerichts oder in 
öffentlich beglaubigter Form (§ 1955 i. V. m. § 1945 
BGB).

Hat T die Anfechtung der Ausschlagung wirksam 
angefochten, fällt die Erbschaft S als Alleinerbe zu. 
S haftet damit grundsätzlich vollumfänglich in 
Bezug auf die Nachlassverbindlichkeiten. Er selbst 
ist nicht mehr berechtigt, ebenfalls die Annahme der 
Ausschlagung anzufechten, da die Anfechtungsfrist 
von sechs Wochen (§ 1954 BGB) ab Kenntnis der 
Überschuldung – diese Kenntnis hatte S hier auf-
grund der Mitteilung des Betreuers bereits im Juli 
2020 – zum Zeitpunkt der Klageandrohung im 
September bereits verstrichen ist. Die Optionen, die 
S verbleiben, um seine Haftung doch noch zu redu-
zieren, werden im Nachfolgenden dargestellt.

Möglichkeiten zur Reduzierung der 
Haftung auf den Nachlass 

Ist die Ausschlagungsfrist versäumt und auch eine 
Anfechtung der Ausschlagung nicht möglich, haftet 

3
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Praxistipp: Taktische Ausschlagung
In der Praxis erfolgen taktische Ausschlagungen 
aufgrund der kurz bemessenen Ausschlagungsfrist 
häufig überhastet, obwohl diese Form der nach-
träglichen Änderung der angeordneten Erbfolge 
erhebliche Risiken birgt. Bei taktischen 
Ausschlagungen sollte der Erbe vorab sorgfältig 
prüfen, wohin das Erbe durch die Ausschlagung 
gelenkt wird, um unerfreuliche Überraschungen 
zu vermeiden. Hierzu sollte er sich zwingend qua-
lifiziert beraten lassen, und zwar mit ausrei-
chendem zeitlichen Vorlauf vor Ablauf der kurzen 
Ausschlagungsfrist von nur sechs Wochen (§ 1944 
BGB).

Fazit

Der Erbe, der noch nicht die Annahme der Erbschaft 
erklärt hat, kann binnen einer Frist von sechs Wochen 
die Erbschaft ausschlagen. Die Ausschlagung führt 
dazu, dass der Anfall der Erbschaft an den Aus schla-
genden als nicht erfolgt gilt, und zwar rückwirkend 
auf den Erbfall.

Stellt sich nach Ablauf der Ausschlagungsfrist 
heraus, dass der Nachlass überschuldet ist, besteht 

die Möglichkeit, die Annahme der Erbschaft anzu-
fechten. Auch hier gilt die 6-Wochen-Frist ab Kennt-
nis der Überschuldung. Sind sämtliche Fristen ver-
säumt, ist die Haftung des Erben auf den Nachlass zu 
beschränken. Diese Verfahren sind aufwendig und 
verursachen erhebliche Kosten. Aber nicht nur über-
schuldete Nachlässe werden ausgeschlagen. Vielmehr 
kann die Erbausschlagung auch als Mittel verwandt 
werden, um nach dem Erbfall einen werthaltigen Nach-
lass in eine andere Richtung zu lenken. Es handelt 
sich um sog. taktische Ausschlagungen, insbesonde-
re aus erbschaftsteuerlichen Gründen zwecks Her bei-
führung der gesetzlichen Erbfolge bei dem Berliner 
Testament. Diese Form der Ausschlagung birgt häu-
fig unterschätzte Risiken und sollte deshalb erst nach 
umfassender erbrechtlicher Beratung erfolgen.

Dr. Thomas Leuer und Dr. W.-P. Haarmann sind 
Fachanwälte für Erbrecht. Sie sind auf das streitige 
Erbrecht spezialisiert (www.erbstreit-muenster.de).

Dr. Peus · Dr. Leuer · Dr. Stelzig, Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB · Notare, Universitätsstr. 30, 
48143 Münster, Telefon +49 (0)251 48273-0,
Telefax +49 (0)251 48273-29, anwaelte@peus-leuer-
stelzig.de, www.peus-leuer-stelzig.de 

Erbschaft wegen Überschuldung noch ausgeschlagen 
wird. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die An- 
frage bei der Bank als konkludente Annahme der 
Erbschaft angesehen wird mit der Folge, dass eine 
Ausschlagung ausscheidet (§ 1943 BGB).

Taktische Ausschlagung als post-
mortales Gestaltungsinstrument

Mit der Ausschlagung können sich Erben nicht nur 
vor der Haftung bei überschuldeten Nachlässen 
befreien. Der Erbausschlagung kommt in der Praxis 
die Rolle als wichtigstes postmortales Gestaltungs-
instrument zur steuerlichen Optimierung bei einem 
werthaltigen Erbe zu. In steuerlicher Hinsicht wird 
die Ausschlagung insbesondere empfohlen, weil sich 
durch sie die persönlichen Freibeträge optimal nut-
zen lassen.
Die ausgeschlagene Erbschaft fällt demjenigen an, 
welcher berufen sein würde, wenn der Ausschlagende 
zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätte; der Anfall an 
den Nächstberufenen gilt als mit dem Erbfall erfolgt 
(§ 1953 BGB). Durch diese Rückwirkungsfiktion 
lässt sich eine aus erbschaftsteuerlicher Sicht ungüns-
tige Nachlassverteilung sowohl bei gesetzlicher als 
auch bei gewillkürter Erbfolge nachträglich korrigie-
ren. Die Rückwirkung des § 1953 BGB wird auch 
erbschaftsteuerlich anerkannt: Gemäß § 3 Abs. 1  
Nr. 1 ErbStG fällt dem nächstberufenen Erben der 
Erwerb von Todes wegen mit (Rück-)Wirkung – 
ohne steuerpflichtigen Zwischenerwerb des Aus-
schlagenden – vom Todestag des Erblassers an.

Beispiel
Erblasser E verstirbt und hinterlässt seine Ehefrau 
F und die Kinder T und S. Der Nachlasswert 
beträgt 1,6 Mio. Euro. Aufgrund testamentari scher 
Anordnung wurde F als Alleinerbin eingesetzt.

Ohne die Ausschlagung müsste F 1,1 Mio. Euro ver-
steuern (1,6 Mio. Euro ./. 500.000 Euro Freibetrag). 
Schlägt F dagegen ihr testamentarisches Erbe aus 
und nimmt – was nach ganz herrschender Meinung 
zulässig ist – die Stellung als gesetzliche Erbin an, 
greift die gesetzliche Erbfolge:

 F wird bei unterstelltem gesetzlichen Güterstand 
 (Zugewinngemeinschaft) Erbin zu 1/2 Anteil 
 (§ 1931 Abs. 1, 3, BGB);

 T und S werden Erben zu jeweils 1/4 Anteil 
 (§ 1924 Abs. 1, 4 BGB), deren Erwerbe jeweils 
 komplett vom Freibetrag (400.000 Euro) gedeckt 
 werden.

F muss lediglich die den Freibetrag übersteigende 
Differenz von 300.000 Euro versteuern.

Gefahr der fehlgeschlagenen 
Ausschlagung

In der Praxis wird bei dem Versuch einer taktischen 
Ausschlagung häufig die Vorschrift des § 1931 Abs. 2 
BGB übersehen.

Beispiel
Das kinderlose Einzelkind T schlägt bei gesetz-
licher Erbfolge die Erbschaft nach seiner Mutter 
M in der Vorstellung aus, dadurch seinen Vater V 
zum Alleinerben seiner Mutter zu machen. Es 
stellt sich heraus, dass ein Sohn X einer verstor-
benen Schwester der Mutter existiert. 

Damit scheidet eine alleinige Erbenstellung des 
Vaters aus. Denn der überlebende Ehegatte wird 
nach § 1931 Abs. 2 BGB nur dann alleiniger Erbe, 
wenn weder Großeltern noch Verwandte der ersten 
oder zweiten Ordnung vorhanden sind. Zu 
Letzteren zählen gemäß § 1925 Abs. 1 BGB die 
Abkömmlinge von Geschwistern des Erblassers. 

Während also vor der Ausschlagung – unterstellt, 
V und M haben im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft gelebt – V und T Erben 
der M zu je 1/2 Anteil waren, sind aufgrund der 
Ausschlagung V zu 3/4 Anteil und Sohn X zu  
1/4 Anteil Erben der M (§§ 1931 Abs. 1 und 3, 
1371 Abs. 1 BGB).

6

7
8

Die XRechnung wird zum 
individuellen Beratungsfall

Teil 2:  Über Pflicht- und Kannfelder – Taxonomie im Detail

as erst einmal nach mehr Effizienz und einfa-
cheren Prozessen klingt, entpuppt sich für vie-

le Mandanten derzeit als komplexe Individual the ma-
tik: die XRechnung, die Bund und erste Länder be-
reits verpflichtend verlangen. Die Haupt schwie rig-
keit liegt darin, dass die XRechnung insgesamt etwa 
150 Rechnungsfelder vorsieht, mittels derer öffent-
liche Auftraggeber neben den mehr als 30 Pflicht an-

ga ben individuell zusätzliche Informationen verlan-
gen können. Damit avanciert jede digitale Rech nungs-
 stellung beim Bund, bei den Ländern oder auch spä ter 
bei den Kommunen zum Einzel bera tungs fall.

„Momentan suchen wir verstärkt den Austausch mit 
der Verwaltung und diversen ERP-Herstellern, um 
darauf hinzuwirken, dass die Belange der Unter neh -  

W
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men beim Thema XRechnung dort stärker in den Blick 
genommen werden“, sagt Ingo Dietrich, der bei der 
DATEV eG Unternehmen zur Umstellung auf die digi-
tale Rechnungsstellung berät. Der Auslöser für die-
ses Engagement liegt in den höchst unterschied li-
chen Vorgaben, die öffentliche Auftraggeber ihren 
Lie feranten im Rahmen der XRechnung machen, oft -
mals ungeachtet der dort dafür vorhandenen Ressour-
cen und Kompetenzen. 

Denn für die Rechnungsdokumente, die maschinell 
wei terverarbeitet werden sollen, werden ganz bestimm-
te Daten gefordert, und diese in genau definierter 
Form (sogenannten. Business Terms, kurz BT). Im 
Vergleich dazu sind Papierrechnungen frei gestaltet 
und zudem werden die darin enthaltenen Informa tio-
nen von Mitarbeitenden, also menschlicher Intelli-
genz, interpretiert und bearbeitet. Die nun für die 
XRech nung geforderten Daten fehlen in den Unter-
nehmen aber meist schlichtweg oder müssen umständ-
lich kon kretisiert werden. 

Während sich etwa die obligatorische Rech nungs an ga be 
„Leitweg-ID“ noch etwa über DATEV SmartTransfer 
kodieren und übertragen lässt (wenn es sich um einen 
öffentlichen Auftraggeber handelt), funktioniert dies 
bei individuell von staatlichen Verwaltungen gewähl-
ten Kannfeldern nicht mehr. Denn die Regelungen 
und Rahmenvorgaben zur XRechnung sehen vor, dass 
jeder öffentliche Auftraggeber neben den 33 bzw.  
34 Pflichtfeldern noch aus etwa 120 zusätzlichen Fel-
dern diejenigen hinzufügen kann, die er für seine 
Zwecke benötigt. „Und das ist dann je nach Kunde in 
den Mandantenbetrieben höchst unterschiedlich“, 
erklärt Dietrich.

E-Mail-Adresse des Bestellers
 

So verlangten Bundesunternehmen beispielsweise 
manch mal nicht nur den Namen des Bestellers 
kodiert im XRechnung-Datensatz, sondern auch des-
sen E-Mail-Adresse. Summa summarum seien 30 Pro-
zent der Felder bei 50 Prozent der Mandanten im 
Standardvorgehen nicht vorhanden, so Dietrich. Das 
stellt selbst professionelle kaufmännische Lösungen 
vor unlösbare Probleme. Ihre Nutzer sind derzeit 
häufig darauf angewiesen, dass die Anbieter die 

betreffenden Felder individuell programmieren, was 
teilweise nicht unerheblichen Aufwand und entspre-
chende Kosten verursacht.

Ein gängiges Praxisproblem, das viele Mandanten 
betrifft, ist die Angabe zu den Skontokonditionen. 
Hier verlangt die XRechnung, die bis dato übliche 
Standardfloskel in ein konkretes Datum, bis zu wel-
chem Skonto gewährt wird, sowie den Nettowert 
desselben aufzulösen. Ein weiteres Beispiel ist die 
Nummerierung der Artikelpositionen. Denn diese 
muss jede XRechnung aufweisen. Das Problem 
dabei: Die Art und Form der Nummerierung obliegt 
wiederum dem Auftraggeber. Der rechtliche Rahmen 
erlaubt hier ein- oder zweistellige Formate, aber 
auch eine ganze Reihe von Unterpunkten, sog. 
Sublines.

Wo kommen die Daten her?
 

Dies so im Vorsystem des Mandanten abzubilden, 
um automatisiert XRechnungen erzeugen zu können, 
bedeutet einen großen Aufwand, insbesondere bei 
Abweichungen vom XRechnung-Standardfall. Ähn-
lich verhält es sich mit den Informationen zum Bestell-
vorgang. Während eine Bestellnummer – wenngleich 
kein Pflichtfeld der XRechnung – vielfach in den 
Systemen hinterlegt sein dürfte, wird es bei der sog. 
Projektreferenz oder dem Palettenplatz schon schwie-
riger.

Doch auch diese Informationen müssen Unternehmen 
manchmal in der XRechnung kodiert übermitteln, 
wenn sie ihr Geld von der öffentlichen Hand erhalten 
wollen. Perspektivisch lohnt der Aufwand in Pro-
grammierleistungen und die Anpassung der Prozesse 
im Mandantenunternehmen häufig, da die öffentliche 
Verwaltung in weiteren Digitalisierungsprojekten 
bereits die Standardisierung etwa der Bestellvorgänge 
plant. Dennoch bedeutet das für Berater und Man-
danten derzeit meist noch, sich einzelfallbezogen die 
jeweiligen Fragestellungen vornehmen zu müssen und 
sich dabei eng mit dem eigenen Dienstleister auszu-
tauschen.

Mandanten mit nur wenigen einzelnen Rechnungen 
können alternativ auf Portale der öffentlichen Hand 

Von Spezialisten 
für Spezialisten.

Bei Betriebsschließung  
sind wir da – für Sie 
und Ihre Mandanten.

> Firmen und Freie Berufe 
> Betriebsschließung
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Der Baustein Betriebsschließung unserer Firmenversicherung 
HDI Compact bietet genau dann den nötigen Schutz: mit Leis-
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Spezialist für Firmen und Freie Berufe ist HDI jederzeit ein zuver-
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Diese sind nach Art. 15 Abs. 3 DSGVO durch Über-
sendung einer Kopie der personenbezogenen Daten, bei 
elektronischer Antrag stel lung in einem gängigen elek-
tronischen Format zur Verfügung zu stellen. 
Unzweifelhaft dürfte sein, dass alle in einer Steuerakte 
erfassten Informationen personenbezogene Daten sind, 
weil sie über die Steuernummer oder Steuer-ID einer 
Person unmittelbar oder mittelbar zugeordnet werden 
können (siehe die Definition in Art. 4 Nr. 1 DSGVO), 
und deshalb hierüber Aus kunft zu geben ist.  

… aber zweifelhaft, ob auch auf Akten-
einsicht

 

Da in Art. 15 Abs. 3 DSGVO konkret geregelt ist, 
wie die Auskunft zu erteilen ist, nämlich durch Über-
sendung einer Kopie der personenbezogenen Daten 
bzw. in einem gängigen elektronischen Format, 
besteht hiernach kein Anspruch auf Akteneinsicht 
(a.  A. FG Saarland, siehe Recht sprechungsüberblick).

Beschränkung des Auskunftsanspruchs
 

Allerdings hat der Gesetzgeber in Anwendung der 
Öffnungsklausel des Art. 23 DSGVO den dem 

Grunde nach bestehenden Auskunftsanspruch durch 
nationale Gesetze (insbesondere §§ 32a, 32b, 32c 
AO) beschränkt. Dies hat auch Auswirkungen auf 
den Umfang eines Akteneinsichtsrecht nach der 
DSGVO, sofern man ein solches entgegen der oben 
vertretenen Auffassung bejaht.  

Überblick über den Stand der Recht-
sprechung

 

Mehrere Fragestellungen, u. a. auch zum Aus kunfts-
recht nach Art. 15 DSGVO, sind zwischenzeitlich 
von Finanzgerichten entschieden worden; höchst-
richterliche Entscheidungen stehen, soweit Revision 
eingelegt ist, noch aus.

 FG Niedersachsen, Urteil vom 28.01.2020 – 12 K 
 213/19, EFG 2020, 665, Az. des BFH: 
 VII R 12/20: Kein Auskunftsanspruch im Ein kom -
 men steuer verfahren, weil DSGVO nur auf harmo-
 nisierte Steuern (z. B. Umsatzsteuer) anwendbar
 

 FG Saarland, (Kosten-)Beschluss vom 03.04.2019  
 – 2K 1002/16 – rechtskräftig –, EFG 2019, 1217: 
 Gebun dener Anspruch auf Akteneinsicht nach der 
 DSGVO           

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T

zugreifen, über die sich die Informationen ganz un-
mittelbar eintippen lassen (ZRE und OZG-RE). 
Dabei bleibt aber ein Problem: Am Ende lässt sich 
zwar eine XML-Datei erzeugen und in Kopie erhal-
ten, doch lesen und damit prüfen kann der Unter-
nehmer diese Datei erst einmal nicht.

Automatisierter Belegfluss unterbrochen
 

Daraus folgt, dass die Datei sich nicht beziehungs-
weise nur schwer in den automatisierten Rech nungs-
erstellungs- und Buchungsprozess integrieren lässt. 
Dennoch ist das XML-Dokument revisionssicher zu 
archivieren. „Das ist vielen Mandanten aber so nicht 
bewusst“, erklärt Dietrich. Darauf zu achten, dass 
sich die Datei weiterverarbeiten lässt, hält der 
Experte aber für unerlässlich, um das Ziel des auto-
matisierten Belegflusses weiterverfolgen zu können. 
Für Branchen, die mit branchenspezifischen indivi-

duellen Feldern arbeiten, verweist er auf Lösungen 
mit DATEV-Schnittstellen, über die Dateien später in 
den Buchungsprozess beim Steuerberater übertragen 
werden können. Solche Branchenanwendungen sind 
auf dem DATEV-Marktplatz aufgelistet. 

Im dritten Teil der Serie erfahren Sie mehr zu den 
unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben in den ein-
zelnen Bundesländern und Kommunen.

Weitere Informationen zum Thema E-Rechnung 
erhalten Sie über folgende Wege:

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/
gesetzesaenderungen/e-rechnung/
www.datev.de/smart-austauschen
www.datev.de/smarttransfer (für Ihre Mandanten)
www.datev.de/erechnung

Claudia Specht, DATEV eG, Pressestelle 

Die Crux mit der Akteneinsicht – 
eine Bestandsaufnahme

ie Gewährung von Akteneinsicht im steuer-
lichen Verwaltungsverfahren (Veranlagungs- 

und Einspruchsverfahren während und nach Außen-
prüfungen) stellte häufig das Klima zwischen Steu er-
pflichtigem und Finanzverwaltung auf die Probe, 
weil ein Recht hierauf in der AO im Gegensatz zur 
Akten einsicht im finanzgerichtlichen Verfahren (§ 78 
FGO) nicht geregelt war. 

Unter Berücksichtigung der bewussten Entscheidung 
des historischen Gesetzgebers gegen die Aufnahme 
eines Akteneinsichtsrechts in die AO bestand zwar 
gleichwohl während des Verwaltungsverfahrens auf 
Grundlage des Rechtsstaatprinzips zumindest ein 
Anspruch auf eine pflichtgemäße Ermessens ent-
scheidung der Finanzbehörde (z. B. BFH-Urteil vom 
19.03.2013 – II R 17/11 BStBl II 2013,639; BFH-
Beschluss vom 05.12.2016 – VI B 37/16, juris, m. w. N.), 
was aber in der Praxis zumeist zur Ablehnung einer 
beantragten Akteneinsicht führte.

Änderung der Rechtslage durch die DSGVO
 

Die ab dem 25.05.2018 geltende DSGVO gilt unmit-
telbar in jedem Mitgliedstaat (Art. 99 Abs. 2 DSGVO, 
Art. 288 AEUV) und ist auch im Verwaltungsverfah-
ren in Steuersachen unmittelbar anzuwenden (§ 2a  
Abs. 3 AO setzt die unmittelbare Geltung voraus). 
Sie gilt unmittelbar zwar nur für personenbezogene 
Daten lebender natürlicher Personen; § 2a Abs. 5 AO 
erweitert ihren Anwendungsbereich aber auch auf 
verstorbene Personen und auf Kapitalgesellschaften, 
Perso nen vereinigungen sowie Vermögensmassen.

… zwar Recht auf Auskunft
 

Nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO hat die betroffene Person 
ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen 
Daten und weitere Informationen (Abs. 1 Buchst. a bis h). 

D

Dr. Norbert Bolz und Andreas Georgi (v. l.)
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Simba Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44 
73760 Ostfildern  
Tel.: +49 711 45 124-0  
info@simba.de | www.simba.de

Überlassen Sie zeitintensive und lästige Aufgaben Ihrer Software. Unser 
neuentwickleltes Modul „Intelligentes Buchen“ arbeitet unter Nutzung 
von Verfahren künstlicher Intelligenz. Das Programm erkennt Ihre Belege, 
ermittelt die Kontierung und stellt Ihnen den fertigen Buchungssatz bereit.
Dabei behalten Sie die volle Kontrolle.  
So können Sie Ihre Zeit und Kompetenzen da einsetzen wo sie wirklich  
benötigt werden: zur Beratung Ihrer Mandanten!

Unsere Zukunft ist intelligent, gestalten Sie mit!

Informieren Sie sich jetzt unter +49 711 45 124-0 oder auf www.simba.de

GeStalten SIe 
IHre ZUkUnft  
IntellIGent!

Sichern Sie sich einen  
entscheidenden Vorteil  
für die Zukunft mit  
Unterstützung unserer 
künstlichen Intelligenz!

 Sächsisches FG, Urteil vom 08.05.2019 – 5 K 
 337/19 – rechtskräftig –, EFG 2020, 661
 Auskunftsanspruch, auch für durch Bp erhobene 
 Daten; Beschränkungen des Auskunftsrechts 
 müssen vom FA konkretisiert, nicht lediglich 
 pau schal vorgebracht werden.

 FG Köln, Urteil vom 18.09.2019 – 2 K 312/19, 
 Az. des BFH: II R 43/19
 Umfangreiche Auseinandersetzung mit den 
 Beschränkungen des Auskunftsrechts durch 
 §§ 32a, 32b, 32c AO

Hinweis auf BMF-Schreiben vom 
13.01.2020 (BStBl I 2020, 143)

Die Finanzverwaltung hat sich zu vielen Fragen im 
Anwendungsbereich der DSGVO im genannten 
Schrei ben geäußert. 
Zu einem Recht auf Akteneinsicht ist in Rn. 66 ausge-
führt, die Pflicht nach Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DSGVO sei 
nicht mit einem allgemeinen Akteneinsichtsrecht gleich-
zusetzen. Ein grundsätzlicher Anspruch auf Akten ein-
sicht bestehe nach der AO nicht. Halte es die Finanz-
behörde für zweckmäßig, könne sie eine Auskunft im 
Wege der Akteneinsicht erteilen (§ 32d Abs. 1 AO).  
Ob aus § 32d Abs. 1 AO ein Anspruch auf pflichtgemäße 
Ermessensausübung folgt, dürfte zweifelhaft sein. Denn 
nach dieser Vorschrift bestimmt die Finanz behörde die 
Form der Information nach pflichtgemäßem Ermessen 
nur unter der Voraus set zung, dass Art. 15 DSGVO 
keine Regelungen enthält, was indes (s. o.) nicht zutrifft.

Weiterhin aus Rechtsstaatsprinzip abge-
leiteter Anspruch auf pflichtgemäße 
Ermessensausübung über Akteneinsicht

Man wird aber davon ausgehen können, dass der – 
bisher – aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitete 
Anspruch auf pflichtgemäße Ermessensentscheidung 
über Akteneinsicht unabhängig von der Frage, ob die 
DSGVO nach dessen Art. 15 über den dort geregel-
ten Auskunftsanspruch hinaus auch ein Akten ein-
sichts recht gewährt, weiterhin besteht. Denn das 
Rechtsstaatsprinzip sichert das Minimum der hieraus 
abzuleitenden Anforderungen. 

Akteneinsicht im finanzgerichtlichen 
Verfahren

 

Hier richtet sich die Akteneinsicht wie bisher nach  
§ 78 FGO (BFH-Beschluss vom 29.08.2019 – X S 
6/19, BFH/NV 2020, 25). Denn, so der BFH, anders 
als § 2a Abs. 5 AO normiere die FGO keine An- 
wendung des § 15 Abs. 1 FGO; der Ausschluss der 
Anwendung der DSGVO entspreche der Regelung 
zum Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und von 
Gerichtsverfahren.

Die Begründung dürfte nicht zwingend sein. Denn die 
DSGVO gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat, 
bedarf deshalb keiner zusätzlichen Normierung in der 
FGO. Eine Einschränkung aufgrund der Öff-
nungsklausel in Art. 23 Abs. 1 DSGVO („… im Wege 
von Gesetzgebungsmaßnahmen …“) bedarf dann 
einer gesetzlichen Regelung, an der es in der FGO fehlt. 

Verfahrensrechtlicher Hinweis
 

Für die Streitigkeiten, die das steuerliche Daten-
schutzrecht betreffen, ist gemäß § 32i Abs. 1 AO 
grundsätzlich der Finanzrechtsweg gegeben; dabei 
ist die FGO gemäß § 32i Abs. 4 AO nach Maßgabe 
der Absätze 5–7 anzuwenden. Hervorzuheben ist 
hier, dass nach § 32i Abs. 10 AO ein Vorverfahren 
nicht stattfindet, d. h., bei Ablehnung einer Auskunft 
nach Art. 15 DSGVO oder eines darauf gestützten  
Akteneinsichtsbegehrens nicht erst Einspruch einzu-
legen, sondern sogleich Klage zu erheben ist.

Fazit
 

Die gesetzestechnisch kompliziert ausgestalteten 
datenschutzrechtlichen Regelungen in der DSGVO 
und in §§ 2a, 29b f., 32a f. AO enthalten eine Viel-
zahl von Problemfeldern, die zu zahlreichen Rechts-
streitigkeiten führen werden. Das Streit poten zial zur 
Akteneinsicht hat sich erhöht. Man darf auf die wei-
tere Entwicklung gespannt sein.  

Andreas Georgi, Steuerberater, 
Vors. Richter am FG a. D. 
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2. Brüsseler Berufsrechtsdialog

m 2. Brüsseler Berufsrechtsdia log setzten die 
„German Tax Advi sers“ ihre Gespräche über die 

Zukunft des Berufsrechts der beratenden und prü-
fenden Berufe fort. DStV-Vize prä sident StB Torsten 
Lüth debattierte dabei mit der Europaabgeordneten 
Evelyne Gebhardt. StB Prof. Dr. Hartmut Schwab 
war im Gespräch mit Martin Frohn, Referatsleiter 
der EU-Kommission für Berufsregle men tierungen.

Im Vorfeld des Livestreams zum 2. Brüsseler Berufs-
rechtsdialog am 24.02.2021 hatten sich über 400 
Interessierte angemeldet, um als Zaungäste der digi-
talen Arena die Gespräche mit Entscheidungsträgern 
der euro päi schen Binnenmarktpolitik, und damit des 
Berufs rechts, mitzuverfolgen.
Den Auftakt der Veranstaltung bilde ten die Europa-
abgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD) aus Baden-
Würt tem berg und DStV-Vizepräsident StB Torsten 
Lüth mit der Diskussion zum Berufsrecht im digi-
talen Zeitalter.

StB Torsten Lüth begrüßte die Bin nen marktexpertin 
und hob ihre Rolle als Berichterstatterin der Dienst-
leis tungsrichtlinie hervor, die den EU-Bin nenmarkt 

für Dienstleistungen noch heute maßgeblich mitprägt. 
Inzwi schen befasst sich Evelyne Gebhardt ins beson-
dere mit digitalen Themen. In dieser Wahl pe rio de ver-
handelt sie etwa einen Bericht, der auch die Besei-
tigung von Hindernissen für einen funk tio nierenden 
digitalen Binnenmarkt zum Gegenstand hat. Außer-
dem ist Gebhardt als Schatten bericht er stat terin ihrer 
sozialdemokrati schen Fraktion für einen der beiden 
Vorschläge zum Paket über digitale Dienste zuständig.

StB Torsten Lüth zeigte sich besorgt darüber, dass 
neue Regelungen im digitalen Binnenmarkt und die 
zunehmende Digitalisierung von Arbeits pro zessen 
zu einer Aushöhlung des Berufsrechts führen könn-
ten. Die Europaabgeordnete teilte die Auf fassung 
und fügte an, dass allein mit der Beibehaltung der 
jetzigen Rege lung des Ziellandprinzips und damit 
verbunden des Fortbestands des nationalen Berufs-
rechts ein hohes Maß an Qualität der Dienstleistungen 
der Steuerberater gewährleistet werden könne. Des-
halb, so versicherte Gebhardt, werde sie auch beim 
Paket über digitale Dienste ganz genau aufpassen, 
dass möglichst keine Beeinträchtigung der bestehen-
den Regeln beschlossen wird.

Die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt und DStV-Vizepräsident Torsten Lüth zum digitalen Binnenmarkt.

I

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T

Im weiteren Verlauf des Gesprächs führte StB Torsten 
Lüth aus, mit wie viel Engagement Steuerberater sich 
als Compliance-Instanz derzeit dafür einsetzen, die 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. 
Der Berufsstand habe dadurch eine hohe Ver antwortung 
für das Gemeinwohl und trage wesentlich zum „Neu-
start“ der mittelständischen Wirtschaft bei. Wenig 
verständlich wären vor diesem Hinter grund die berufs-
rechtlichen Auseinandersetzungen auf europäischer 
Ebene. Die EU-Kommission begründe die Notwen-
dig keit eines Abbaus von sog. Hindernissen, sprich 
Berufsrechten im europäi schen Binnenmarkt, mit der 
vagen Aussicht auf mehr Wirtschaftswachstum.

Evelyne Gebhardt zeigte sich von den derzeitigen 
Leistungen des Berufsstands sehr beeindruckt. Genau 
deshalb müssten Opportunitätskosten des Gemein-
wohls auch mehr Berücksichtigung finden. Dere gu-
lierung wäre genau der falsche Ansatz. Es brauche 
stattdessen ein gut balanciertes Maß an Regelungen, 
um die Qualität von Dienstleistungen zu sichern.

Im Anschluss sprach der Präsident der BStBK, StB 
Prof. Dr. Hartmut Schwab, mit Herrn Martin Frohn, 
Referatsleiter für Berufsregulierung.

Martin Frohn wartete erst einmal mit einer guten Nach-
richt auf. Nachdem die Gesetzesvorschläge zu den höchst 
umstrittenen Notifizierungsverfahren und der Euro-
päische Dienstleis tungs karte zurückgezogen worden 
waren, kündigte er an, dass in dieser Wahl  perio de 
keine größeren Gesetzgebungsvor schlä ge bei nicht 
digitalen Dienstleistungen zu erwar ten wären. Statt-
dessen läge das Hauptaugenmerk der EU-Kom mis-
sion darauf, dass existierende Binnen marktregeln künf-
tig in den Mitgliedstaaten besser umgesetzt wer  den.

Quelle: LSWB-Magazin 2/2021

Den vollständigen 2. Brüsseler Berufsrechtsdialog 
finden Sie auf dem YouTube-Kanal des DStV. 

MdEP Evelyne Gebhardt zur Qualität von Dienstleistungen und 

für Verbraucherschutz im EU-Binnenmarkt

Martin Frohn (Referatsleiter EU-Kommission links) und 

Prof. Dr. Hartmut Schwab (Präsident BStBK) im Dialog

leine und mittlere Unternehmen (KMU) kön-
nen ab sofort das Maschinenübersetzungstool 

„eTranslation“ der Europäischen Kommission kosten-
los nutzen. Hierzu führt die EU-Kommission am 
20.04.2020 aus: Das sichere Tool hilft den KMU,  
bei der Über setzung von Unterlagen und Texten in 
27 Sprachen Zeit und Geld zu sparen. Es deckt alle 
24 offiziellen Sprachen sowie Isländisch, Norwegisch 
und Russisch ab.

Vertraulichkeit und Sicherheit aller übersetzten Daten 
sind dabei garantiert. Das Tool wird von öffentlichen 
Einrichtungen der EU und der Mitgliedstaaten be-
reits in breitem Umfang genutzt und als zuverläs-
siges Instrument geschätzt. Eine kostenlose Anmel-
dung zu „eTranslation“ ist auf der Homepage der 
EU-Kommission möglich.

Quelle: VN 2/20 Verband Thüringen 

Übersetzungstool in 27 Sprachen

K
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ie stark ist die nationale Gesetzgebung durch 
Euro pa recht beeinflusst? Dazu gibt es unterschied-

liche Erhebungen. Eine Aussage haben aber alle gemein: 
Der Einfluss der europäischen Binnenmarkt gesetz ge bung 
wird in Zukunft weiter zunehmen. Auch im Berufsrecht 
der Steuerberater spielen Richtlinien und Initiativen 
aus Brüssel bereits eine große Rolle und stellten jüngst 
sogar Grundpfeiler des deutschen Berufs rechts wie die 
Vorbehaltsaufgaben oder das Berufsgeheimnis infrage. 
Vor diesem Hintergrund traf der Deutsche Steuer bera ter-
verband e. V. (DStV) unter Führung seines Präsidenten 
StB/WP Harald Elster die Entscheidung, die europäi sche 
Interessenvertretung auszubauen. Wie das neue DStV-
Trio „Team Europa“ arbeitet und welche Köpfe dahin-
terstecken, möchten wir Ihnen hier gerne vorstellen.

Das Team Europa
 

In einem modernen Bürogebäude mitten im Brüsseler 
Europaviertel steht der Schreibtisch von Marc Lemanczyk, 
seit Oktober 2019 Leiter des DStV-Europabüros. Der 
Jurist verfügt nach mehr als zehn Jahren Arbeitserfah-
rung im EU-Parlament über ein breites Netzwerk und 
kennt die Abläufe im europäischen Gesetzgebungs ver-
fahren in- und auswendig. Gespräche mit Europa abge-
ordneten oder EU-Beamten führt er neben seiner Mutter-
sprache Deutsch problemlos auch in drei weiteren 
EU-Amtssprachen.

Von Berlin aus unterstützt Manuel Knapp, DStV-Referats-
leiter Europa, unser Team. Für den Social-Media-affinen 
Netzwerker ist das europapolitische Berlin eine vertraute 
Bühne. Zuletzt arbeitete er für die Europäische Bewe-
gung Deutschlands und die Vertretung der EU-Kommis-
sion in Berlin. Auch in seiner Freizeit versetzt ihn der 
Einsatz für Europa in produktive Unruhe. Neben sei-
nem ehrenamtlichen Engagement für die Europa-Union 
ist Manuel Knapp auch Herausgeber des „Europa podcast“ 
(europapodcast.de), was ihm im letzten Jahr sogar die 
Nominierung für den Europapreis „Blauer Bär“ des Landes 
Berlin einbrachte.
Der Dritte im Bunde ist Attila Gerhäuser, DStV-Geschäfts-
führer und verantwortlich für die Europa- und Berufs-
rechtsabteilung. Die letzten sieben Jahre vor seinem 
Wechsel 2019 nach Berlin arbeitete er in Brüssel für 
das EU-Parlament und in leitender Funktion beim Ver-
band der Chemischen Industrie. Komplettiert wird das 
Team Europa von Gabriela Jahnke. Die einzige „echte“ 
Berlinerin im Team ist ein wahres Organisationstalent 
und sorgt mit ihrem engagierten Einsatz für reibungs-
lose Abläufe in der gesamten Europa- und Berufs rechts-
abteilung.

Europapolitik zwischen Brüssel und Berlin
 

Ein Team, zwei Standorte. Aufgrund der engen Verzah-
nung in der Europapolitik verteilt sich die Interes sen-

Der DStV stellt sich vor
Referat Europarecht – Interessenvertretung in Brüssel und Berlin

W

vertretung auf die bel-
gische Hauptstadt mit 
ihren EU-Institutionen 
und gleich in doppelter 
Weise auf Berlin. Denn 
einmal ist Berlin Re gie-
rungssitz des wichtig s-
ten EU-Ratsmitglieds. 
Zum anderen erfolgt 
die EU-Gesetzgebung 
vielfach in Form von 
Richtlinien, die anschlie-
ßend noch in natio-
nales Recht umgesetzt 
werden müssen. 
EU-Richtlinien unterliegen in der Regel dem Prinzip der 
Mindestharmonisierung. Dies bedeutet, dass die Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung über die Mindest anfor-
derungen des Brüsseler Gesetzestextes hinausgehen kön-
nen. Man spricht hier von „Gold Plating“. Zumin dest 
den Versuch des „Gold Platings“ hatte zuletzt Bundes-
finanzminister Olaf Scholz bei der Umsetzung der DAC 
6-Richtlinie unternommen. Die EU-Vorgaben sahen eine 
Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuergestal tungs-
modelle vor. Bei der Umsetzung beabsichtigte der Bun-
desfinanzminister eine Ausweitung auch auf innerstaat-
liche Konstruktionen. Letztlich blieb es, nicht zuletzt 
aufgrund des engagierten Einsatzes des DStV, jedoch 
beim Versuch.

Wie Europarecht das deutsche 
Berufsrecht beeinflusst

 

Die EU-Kommission hat den Auftrag, den europäi schen 
Binnenmarkt zu vollenden. Dabei hat sie das Berufs recht 
als Hindernis für den freien Dienst leis tungsverkehr in 
Europa ausgemacht. Solche Hindernisse bzw. Eingriffe 
können zwar gerechtfertigt sein, insofern sie einem 
legitimen Zweck dienen (z. B. Verbrau cherschutz) und 
verhältnismäßig sind. Im Fall der Vorbehaltsaufgaben 
der Steuerberater wertet die EU-Kommission die Rege-
lung insbesondere aufgrund des extensiven Ausnah me-
katalogs des § 4 StBerG (Befugnis zu beschränkter Hilfe-
leistung in Steuersachen) teilweise als inkohärent und 
stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Dienst-
leistungsfreiheit fest. Nach wie vor dauern die Ver hand-
lungen zwischen der Bundesregierung und der Brüsseler 
Behörde an. Sollte keine Einigung erzielt werden, erhebt 

im nächsten Schritt die 
EU-Kommission Kla-
ge gegen Deutschland 
vor dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH). 
Sollte der EuGH der 
Argu mentation der 
Klä gerin folgen, müss-
te die Bundesregierung 
die entsprechenden Vor-
schriften abändern.

Einen Vorgeschmack 
auf zukünftige Heraus-
forderungen lieferte der 

Kommissionsvorschlag zum Gesetz über digitale Diens te 
(„Digital Services Act“). Bis zur Veröffent li chung des 
Vorschlags im Dezember befürchteten Insider, dass auch 
digital erbrachte Dienstleistungen von Steuer be ratern 
und Wirtschaftsprüfern in den Anwendungsbereich des 
Vorschlags fielen und damit die Tür zur Einführung des 
Herkunftslandprinzips geöffnet würde. Dienstleistungs-
erbringer aus dem EU-Ausland hätten sich im schlimms-
ten Fall nicht mehr an die Vorgaben im deutschen Berufs-
recht halten müssen. Der DStV hat zusammen mit der 
BStBK im Rahmen der gemeinsamen europapoliti schen 
Kooperation „German Tax Advisers“ an der öffentli-
chen Konsultation teilgenommen, Stellungnahmen ver-
sandt und in zahlreichen Hintergrundgesprächen dage-
gengehalten. Dieser Einsatz hat sich gelohnt. Letztlich 
beschränkte sich der Kommissionsentwurf auf die Ver-
mittlung von Dienstleistungen durch E-Plattformen und 
E-Marktplätze und verzichtete gänzlich auf einen Bezug 
zu digitalen Dienstleistungen von Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern.

Die Interessenvertretung kann nur mit einer proaktiven 
Ausrichtung erfolgreich sein. In Zukunft wird das DStV-
Team Europa noch stärker im Austausch mit den euro-
päischen und nationalen Partnerverbänden die Werte 
Compliance, Qualität, Verbraucherschutz und Unab hän-
gigkeit von Steuerberatern offensiv bewerben, damit 
die Vorteile für Mandanten, Staat und Gesellschaft auch 
in Brüssel und den anderen Mitgliedstaaten als Errun gen-
schaften und nicht als Hindernis im EU-Binnen markt 
wahrgenommen werden.

Attila Gerhäuser, Geschäftsführer des DStV 

v.  l.  n.  r. Manuel Knapp, StB/WP Harald Elster, MdB Martin Schulz und Attila Gerhäuser

Attila Gerhäuser Marc Lemancyk
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Bei nicht elektronischer Kassenführung erfolgen die 
Aufzeichnungen z. B. handschriftlich oder in einem 
elektronischen Kassenbuchprogramm. Letztere haben 
oft eine sehr hohe Beweiskraft aufgrund der sofor-
tigen Festschreibung. Tabellenkalkulations pro gram-
me (Excel, Open Office etc.)5 werden nicht anerkannt, 
weil nicht nachvollziehbare Änderungen möglich sind 
(Radierverbot).

Kassensturzfähigkeit in der Praxis 
bei Außenprüfungen und Kassennach-
schauen

Der Sollbestand laut Kassenaufzeichnungen muss 
jeder zeit mit dem Istbestand in der Geschäftskasse 
übereinstimmen.6 Von der Beweiskraft der Buch füh-
rung ist auszugehen, „soweit nach den Umständen 
des Einzelfalls kein Anlass ist, ihre sachliche Rich-
tig keit anzuzweifeln“.7 

Zweifel daran, ob die „jederzeitige Kassen sturz fähig-
keit“ an allen Tagen des Prüfungszeitraums gegeben 
war, sind Gegenstand jeder Kassennachschau und 
Außenprüfung. Wenn sie sich bestätigen, wird von 
schweren materiellen Mängeln ausgegangen. Das Ver-
werfen der Buchführung ist häufig die Folge.

Eine Schätzung ist aber nur dann gerechtfertigt, wenn 
es sich um wesentliche Mängel handelt, die eine sach-
liche Unrichtigkeit des Buchführungsergebnisses er- 
kennen lassen.8

Beispiele von Fehlern und Hinweise zur 
Beweisvorsorge: 
Belegdatum ungleich Buchungsdatum

Es wird eine Barausgabe durch den Unternehmer oder 
einen Mitarbeiter verauslagt und Tage später aus der 
Kasse erstattet. Bei Eintragung am Tag des Beleg-

datums stimmt die Kasse nicht. Das ist ein schwerer 
formeller Fehler. Abhilfe: Eintrag in das Kassenbuch 
am Tag der Entnahme aus der Kasse und handschrift-
liche Schilderung auf dem Beleg, mit Angabe der 
Person und des Datums der Erstattung.

Überbrückungseinlage

Unternehmer (oder Mitarbeiter) legt kurzfristig Geld 
in die Kasse ein, damit eine Rechnung bezahlt wer-
den kann. Zur Vermeidung eines rechnerisch nega-
tiven Kassenbestands muss die Einlage (das Darlehen 
des Mitarbeiters) gebucht und ein Eigenbeleg erstellt 
werden. Das Buchen ohne Beleg stellt einen for-
mellen Mangel dar. Das Gleiche gilt für die Rück-
zah lung.

Privatentnahme/Privateinlage

Keine Buchung ohne (Eigen-)Beleg. Bei häufigen 
Privateinlagen und/oder höheren Beträgen kann die 
Finanzverwaltung verlangen, dass die Mittelherkunft 
geklärt wird. Sofern dies nicht eindeutig möglich ist, 
kann eine Zuschätzung erfolgen.9

Umsatzschwankungen und andere 
Besonderheiten

Für Geschäftstage ohne oder mit von der Regel ab-
weichenden Umsätzen sollten im Rahmen der Beweis-
vorsorge Nachweise vorbereitet werden. In einem 
Fall wurde ein Nachweis über das Ableben eines 
Familienangehörigen verlangt, weil das Geschäft an 
diesem Tag geschlossen war. An unbedeutendere An- 
lässe wie Baustellen, Straßensperren, Stromausfall, 
Unwetter, Reparaturen etc. erinnert man sich nach 
Jahren nicht mehr.
          

Die Änderung von der Soll-
vorschrift …

 

„Kasseneinnahmen und Kassenaus-
ga ben sollen täglich festgehalten wer-
den“, lautete § 146 Abs. 1 Satz 2 AO 
bis 28.12.2016. Der BFH1 hat die 
Bestimmung dahin gehend beurteilt, 
dass jederzeit ein Vergleich des Soll-
bestands nach dem Kassenbuch mit 
dem Istbestand der Geschäftskasse 
mög lich sein muss. Daher sei die 
Kassensturzfähigkeit grundsätzlich 
nur gegeben, wenn die „Einnahmen 
und Ausgaben noch am Tage der Vereinnahmung und 
Verausgabung“ festgehalten werden.

… in eine Mussvorschrift

Seit 29. Dezember 2016 ist die Änderung von § 146 
Abs. 1 Satz 2 AO in eine Mussvorschrift in Kraft: 
„Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich 
festzuhalten.“2 
Der Begriff „täglich“ bezieht sich auf Tage, an denen 
das Unternehmen geöffnet ist und daher Kassen bewe-
gungen vorliegen (Geschäftstage).

Der tägliche Kassenabschluss mit 
Kassensturz

Wenn zwingende geschäftliche Grün de einer Auf zeich-
nung noch am gleichen Tag entgegenstehen und aus 

den Aufzeichnungen und Unterlagen 
sicher entnommen werden kann, wie 
sich der sollmäßige Kassenbestand ent-
wickelt, ist dies noch ordnungsmäßig 
(Anwendungserlass zu § 146 AO Tz. 33). 
Bei Kassen ohne Verkaufspersonal 
(sog. Vertrauenskassen oder Automa-
ten) „wird es nicht beanstandet, wenn 
diese nicht täglich, sondern erst bei 
Leerung ausgezählt werden“. Diese 
Abweichungen von „täglich“ sind Aus-
nahmen!

Nachweis des täglichen 
Kassenabschlusses

Im Fall der Kassennachschau nach § 146b AO ergibt 
sich der Nachweis der täglichen Kassenführung aus 
dem Kassenabschluss des vorhergehenden Geschäfts-
tages und eventuell früherer Geschäftstage. Wenn 
man ihn vorlegen kann, ist alles gut. Hinweis: Die 
Kassennachschau wird nicht angekündigt.4 

Im Fall einer nach Jahren vorkommenden Außen prü-
fung muss damit gerechnet werden, dass intensiv 
danach gesucht wird, ob im Prüfungszeitraum an je-
dem Geschäftstag alle „Kasseneinnahmen und Kas-
senausgaben festgehalten“ und ein Tagesabschluss 
erstellt wurden.

Bei elektronischen Kassen werden vom System täg-
lich Nachweise über die Kassenabschlüsse erstellt. 
Diese Unterlagen müssen vollständig aufbewahrt 
und ggf. vorgelegt werden.

Pflicht zum täglichen Kassenabschluss
nach § 146 Abs. 1 Satz 2 AO

Die Fähigkeit zum Kassensturz muss gegeben sein

Günter Hässel

1 BFH-Urteil vom 17.11.1981 – VIII R 174/77 BStBl 1982 II S. 430
2 Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grund aufzeich -

 nungen vom 22.12.2016, BGBl I S. 3152
3 BMF-Schreiben vom 19.06.2018 – IV A 4 – S 0316/13/10005: 053, Tz. 3 

 zur offenen Ladenkasse

 www.haessel-verfahrensdokumentation.services/images//erl/Anwen -

 dungs erlass_zu_146_Abs1_AO_2018_06_19.pdf

 Anwendungserlass zu § 146b AO vom 29.05.2018 – IV A 4 – S 0316/13/

 10005: 054, Tz. 1
4 § 146b Abs. 1 Satz 1 AO 

5 www.haessel-verfahrensdokumentation.services/images//erl/Anwen dungs -

 erlass_zu_146b_AO_2018_05_29-Kassennachschau__Kassensturz.pdf
6 Anwendungserlass zu § 146b AO vom 29.05.2018

 www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_

 Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwen -

 dungserlass/2018-05-29-aenderung-anwendungserlass-abgaben-

 ordnung-kassen-nachschau.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Down -

 load 03.03.2021)
7 § 158 letzter Halbsatz AO
8 Achilles Pump a. a. O., Seite 305 mit weiteren Hinweisen, insbesondere 

 BFH-Urteil vom 17.11.1981 – VIII R 174/77 BStBl 1982 II S. 430
9 Achilles Pump a. a.   O., S. 275
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Die vorstehenden Ausführungen sollen helfen, Risi-
ken zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Die 
Kas senführung muss in einer Verfahrens dokumen ta-
tion beschrieben werden.

Online-Seminar des Autors am 19.05.2021: „Die 
Kasse als neuralgischer Punkt bei Außenprüfungen 
und Kassennachschauen“. Weitere Informationen 
unter www.lswb-akademie.bayern. 

Eigenbelege, Fotos, Polizeiberichte, Auskünfte des 
Wetteramts, Kurzprotokolle mit Zeugenunterschriften 
dienen zur Beweisvorsorge. Das erspart bei einer 
Außenprüfung viel Ärger und Kosten.

Kassenzählprotokoll

Bei handschriftlich geführten Kassenbüchern und 
Kassenberichten kann man bei einer Kassennachschau 
oder Außenprüfung die tägliche Kassenführung durch 
die Vorlage von Kassenzählprotokollen erleichtern. 
Beim Zählen des Geldes wird nebenbei ein Zähl pro-
tokoll erstellt, das mit den Kassenbelegen (Beweis-
vorsorge) aufbewahrt10 wird.

Kassendifferenzen – Kassenfehlbeträge

Fehler passieren. Bei der Kassenführung sind es vor 
allem Wechselgeldfehler, seltener Diebstähle, manch-
mal auch Erfassungsfehler. Bei geschäftstäglicher Kas-
senführung ist eine zeitnahe Überprüfung und Ursachen-
ermittlung und -behebung möglich.

Ein Beleg wurde übersehen, es ist ein Zahlendreher 
vorgekommen (72 statt 27), eine Eintragung erfolgte 
in der falschen Spalte (Einnahmen statt Ausgaben oder 
umgekehrt). Diese Fehler werden berichtigt (fal sche 
Eintragung wird durchgestrichen, bleibt aber leser-
lich).
Sofern die Differenz nicht vollkommen aufgeklärt 
werden kann, wird untersucht, ob ein Wechsel geld-
fehler oder Diebstahl vorliegen kann.

Kassendifferenzen buchen – menschliche 
Fehler offen zeigen

Im Fall einer nicht aufklärbaren Kassendifferenz ist 
diese zu buchen. Zu viel Geld in der Kasse bedeutet 
umsatzsteuerpflichtige Einnahme, zu wenig Geld in 
der Kasse Betriebsausgabe ohne Vorsteuerabzug 
oder, wenn die Verursachung beim Unternehmer liegt, 
Privatentnahme11.

Unrichtige Kassenminusbestände

Einnahmen oder Bankabhebungen werden erst zum 
Tagesende nach den Ausgaben des Tages in das 
Kassenbuch eingetragen. Durch diese nicht dem tat-
sächlichen Ablauf entsprechende Erfassung entste-
hen untertags rechnerisch negative Kassenbestände. 
Das kann bei einer Außenprüfung als formeller Man-
gel gerügt werden.

Kasse nach Möglichkeit abschaffen

Kosten für Kaffee, Milch etc. werden als Ausgaben 
eingetragen, die Einnahmen bestehen ausnahmslos 
aus Bankabhebungen. Eine solche Kasse sollte sofort 
abgeschafft werden. Es liegen keine steuerpflichtigen 
Einnahmen vor, die Ausgaben können mit EC-Karte 
abgewickelt werden. Oder die Beträge werden ver-
auslagt und am Monatsende durch Banküberweisung 
erstattet.

Kassenbewegungen reduzieren

Wenn betriebliche Bargeldeinnahmen vorkommen, 
muss eine Kasse geführt werden. Jede Kassenbuchung 
birgt ein Fehlerrisiko in sich. Daher sollten alle ver-
meidbaren Kassenbewegungen (Miete, Privatent nah-
men, Reisekosten etc.) über die Bank abgewickelt 
werden.

Offene Ladenkasse und Kassenbericht

Ein nicht unproblematischer Bereich für einen sepa-
raten Artikel.

Schlussbetrachtung

Bei Außenprüfungen haben erhebliche Steuernach-
zahlungen ihre Ursache sehr oft in formellen Fehlern.

10 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre zuzüglich hinausgeschobener Beginn § 147 

 Abs. 4 Satz 1 AO

11 Achilles Pump a. a. O., S 186 schlagen die Konten SKR 03 SKR 04 

 2309, 2709, 6969 und 4839 vor

Günter Hässel, WP, StB, RB (RAK), Quelle: LSWB-Magazin 2/2021

Eine Folge von verschiedenen Geset-
zesinitiativen und gesetzgeberischen 
Umsetzungen verändert die Rechts-
wirklichkeit im Steuerstrafrecht.
Nicht nur einzelfallbezogen wegen 
der sogenannten Cum-Ex-Verfahren, 
sondern auch unter dem Deckmantel 
pandemierelevanter Gesetzge bungs-
änderungen verschärft der Gesetz-
geber die Vorgaben zur Verfolgung der 
Steuerhinterziehung, wo er nur kann.
Die absolute Verjährung für die mög-
liche Verfolgung von Steuerhinter zie-
hungen wird ausgedehnt bis in die 
Nähe schwerster Straftaten (z. B. Tot-
schlag). Auch die Möglichkeit des Gesetzgebers, in 
die Vergangenheit hinein Vorteile bei Tätern, Ange hö-
rigen, Erben usw. abzugreifen, wur de ausgedehnt. 
Flan kiert wird diese Tendenz durch das neue Ver bands-
sanktionengesetz, welches vor der Tür steht.
Ein kurzer Überblick zu den relevanten Punkten, die
nun gelten bzw. bald gelten werden:

Verjährung
 

Wir kannten bislang folgendes einfaches Prinzip:
 Die strafrechtliche Verjährung beginnt, sobald die

 Tat beendet ist (§ 78a StGB).

 Beendet ist die Tat erst, wenn der Taterfolg einge-
 treten ist und das Tatunrecht seinen tatsächlichen
 Abschluss erreicht hat.

 Die Verfolgungsverjährungsfrist 
 bei den als Vergehen festgesetzten 
 Steuerstraftaten beträgt fünf Jahre, 
 § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB.

 Bei besonders schweren Fällen der 
 Steuerhinterziehung betrug die Ver -
 folgungsverjährung zehn Jahre  
 (§ 376 AO) und die absolute Ver -
 fol gungsverjährung damit 20 Jahre 
 (§ 78c Abs. 3 StGB).

So weit, so gut.

 Mit dem zweiten Corona-Steuer -
hilfegesetz (in Kraft getreten am 01.07.2020) wurde 
§ 376 Abs. 3 AO umgeschrieben. Dieser heißt seither:

„Abweichend von § 78c Absatz 3 Satz 2 des Straf ge setz-
buches verjährt in den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 
1 bis 6 genannten Fällen besonders schwerer Steuer-
hin terziehung die Verfolgung spätestens, wenn seit dem 
in § 78a des Strafgesetzbuches bezeichneten Zeitpunkt 
das Zweieinhalbfache der gesetzlichen Verjährungs-
frist verstrichen ist.“ 

 Damit verschob sich das Ende der absoluten Ver-
 jährung von 20 Jahre auf 25 Jahre (2,5-fach von 
 10 Jahren).

 Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz (in
 Kraft getreten am 01.07.2020) wurde § 376 AO
 zudem auch in Absatz 1 um einen Halbsatz erweitert. 

Steuerhinterziehung
Lange als „Kavaliersdelikt“ bezeichnet, wandelt sie sich zur Schwerstkriminalität

Dr. Jens Bosbach

1
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Dieser lautet:
„§ 78b Absatz 4 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.“

 Damit ruht das Verfahren nach Eröffnung des Haupt-  
  verfahrens für maximal weitere fünf Jahre. Das Ende  
 von 25 Jahren verschob sich also bereits auf 30 Jahre!

 Durch das Jahressteuergesetz 2020 (in Kraft ge - 
 treten am 29.12.2020) ist danach die Verjäh rungs - 
 regel des § 376 AO entscheidend erweitert wor- 
 den: Hiernach beträgt die Verfolgungsverjährung  
 bei den nach § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 5 (Nr. 6 
 wurde später ergänzt) genannten besonders schwe - 
 ren Fällen der Steuerhinterziehung 15 Jahre.

 Die Regelung ist auf alle zum Zeitpunkt ihres In- 
 krafttretens noch nicht verjährten Taten anzuwenden.

 Die 15-jährige Verfolgungsverjährungsfrist gilt auch,  
 wenn sich im Urteil später herausstellen sollte,  
 dass kein besonders schwerer Fall vorliegt. Ent - 
 scheidend ist, ob der Tatvorwurf zu Beginn des  
 Ermittlungsverfahrens die Voraussetzungen der  
 Regelbeispiele erfüllt (vgl. BGH, Beschluss vom  
 05.03.2013 – 1 StR 73/13; BGH, Beschluss vom  
 13.06.2013 – 1 StR 226/13). 

Konsequenz und Ergebnis
 In Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung  

 ist die Frist der absoluten Strafverfolgung auf  
 37,5 Jah re verlängert worden.

 • Bei besonders schwerer Steuerhinterziehung be-  
  trägt die Verjährungsfrist gemäß § 376 Abs. 1 AO  
  nunmehr 15 Jahre,

 • das Zweieinhalbfache davon sind 37,5 Jahre.

 Unter Berücksichtigung des § 78b Abs. 4 StGB  
 ist eine Verlängerung sogar auf 42,5 Jahre möglich:

 • Gilt gemäß § 376 Abs. 1 Halbsatz 2 AO ent- 
  sprechend.

 • Ruhen des Verfahrens ab Eröffnung der Haupt-  
  ver handlung für fünf Jahre.

Einziehung von Vorteilen in der 
Vergan genheit

 

Auch im Bereich der Einziehung nutzte der Gesetz-
geber die Pandemie für eine versteckte Gesetzes ver-
schärfung nach einem wohl missliebigen Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 24.09.2019, um nach nicht 
einmal sechs Monaten zu bemerken, dass die geschaffe-
ne Regelung handwerkliche Mängel in sich trug, und 
diese dann im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 
mit Wirkung zum 29.12.2020 zu überarbeiten; zulas-
ten der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens.

 Mit Urteil vom 24. Oktober 2019, 1 StR 173/19 er-
klärte der Bundesgerichtshof die strafrechtliche 
Einziehung von steuerlich verjährten Ansprüchen 
für unzulässig. So hatte es der Gesetzgeber Mitte 
2017 im neuen Einziehungsrecht nach breiten Dis-
kussionen neu geregelt.

 Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz änderte  
 der Gesetzgeber die AO zum 01.07.2020, indem  
 er § 375a AO schuf. Er regelte:

„Das Erlöschen eines Anspruchs aus dem Steu-
erschuldverhältnis durch Verjährung nach § 47 
steht einer Einziehung rechtswidrig erlangter Tat-
erträge nach den §§ 73 bis 73c des Straf ge setz-
buches nicht entgegen.“

Danach war eine Einziehung auch bei verjährten 
Ansprüchen im Steuerrecht möglich.

 Diese Norm hob er jedoch wieder auf durch das 
JStG 2020 mit Wirkung vom 29.12.2020. Dafür 
erweiterte er § 73e StGB in Absatz 1 um einen  
zweiten Satz. Dieser lautete danach insgesamt:
„(1) Die Einziehung nach den §§ 73 bis 73c ist 
ausgeschlossen, soweit der Anspruch, der dem 
Verletzten aus der Tat auf Rückgewähr des 
Erlangten oder auf Ersatz des Wertes des 
Erlangten erwachsen ist, erloschen ist. Dies gilt 
nicht für Ansprüche, die durch Verjährung erlo-
schen sind.

Konsequenz und Ergebnis
Hiernach soll eine Einziehung in allen Rechtsgebieten 
trotz Verjährung möglich sein.         

2

Mehr Informationen unter datev.de/steuerberatung

FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.

SIE UNTERSTÜTZEN BEI

UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN. 

WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME 

Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch über das  
normale Kanzleigeschäft hinaus. Mit durchdachten Softwarelösungen,  
umfassendem Branchenwissen und digitalem Know-how steht DATEV  
verlässlich an Ihrer Seite.

Gemeinsam durch die  

Corona-Krise: datev.de/corona

B_RZ_AZ_DATEV_Steuerberaterin_210x297_Verbandsmagazin_mSt_DU_08.04_ET_10.05.indd   1 08.04.21   11:37

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T



Verbandsnachrichten 2/2021   |   Seite 63

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 2/2021   |   Seite 62

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

M A R K E T I N G

R E Z E N S I O N E N

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Bornewasser/Klinger
Erben und Vererben
389 S., 4. Auflage, 2021, Softcover, Beck im dtv, 
ISBN 978-3-406-76480-6, Preis 29,90 €
Vorsorge, Testament und Erbfall rechtssicher 
gestalten: Dieser Ratgeber umfasst alles, was das 

Erbrecht zu bieten hat, verständlich aufbereitet und 
übersichtlich dargestellt. Hervorgehobene Tipps hel-
fen, Fallstricke zu umgehen und die beste Lösung  
zu finden; die strukturierte und verständliche Dar-
stellung erleichtert die Übersicht.
    

Stellen Sie sicher, dass die eigene Web site mittels Such-
maschi nen opti mie rung gut gefunden wird, aktuelle 
News und nützliche Arbeits hilfen bereithält und auch 
auf dem Smartphone gut genutzt werden kann. Ist der 
persönliche Kon takt nur eingeschränkt möglich, ist die 
Kanzleiwebsite Drehscheibe für aktuelles Wissen und 
einfache Abstim mungen zwischen Kanzlei und Man-
danten. 

Tipp 2: Geben Sie grünes Licht für die 
digitale Kanzlei

 

Sie bieten Ihren Mandanten bereits digitale Lösungen 
an? Dann sprechen Sie darüber! Am besten mit einem 
digitalen Informationsbereich samt Videoangebot auf 
Ihrer Kanzleihomepage und Postings zu Digita li sie-
rungsthemen in Ihren Social-Media-Profilen. So un- 
ter stützen Sie Ihre Mandanten mit einem hilfreichen 
Wegweiser in die digitale Zukunft und zeigen, dass 
Sie der beste Partner für diese wichtige Weiter ent wick-
lung sind. 

Tipp 3: Bieten Sie einen digitalen Fitness-
Check auf Ihrer Website

 

Wie fit sind Ihre Mandanten in Sachen Digitalisierung? 
Mit einem digitalen Fitness-Check auf Ihrer Website 
bieten Sie einen echten Mehrwert. Durch den digi-
talen Fitness-Check wissen Sie, wie digital Ihre Man-
danten bereits arbeiten und welchen Beratungs bedarf 
es gibt. So kommen Sie mit Ihren Mandanten ins Ge- 
spräch und unterstützen sie dabei, das digitale Poten-
zial auszuschöpfen. 

Tipp 4: Sorgen Sie mit praktischen 
Arbeitshilfen für Zeitersparnis

 

Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass sie mit Ihnen rechnen 
können. Ob Einkommensteuerrechner, Chancenrechner 
oder Stresstestrechner – mit Onlinerechnern auf Ihrer 
Website verschaffen Sie Ihren Mandanten einen Wissens-
vorsprung. Die digitalen Helfer erhöhen auch die Ver-
weil dauer Ihrer Mandanten auf Ihrer Website. Mit Online-
Formularen zum Download und prakti schen Tutorial-
Videos zu FAQs sorgen Sie zusätzlich für eine Arbeits-
erleichterung auf Mandantenseite und eine Ent lastung 
Ihres Kanzleiteams bezüglich Routineauskünften. 

Tipp 5: Teilen Sie Wissen über Ihr digi-
tales Kanzlei-Intranet

 

Mit einer professionellen Intranetlösung stellen Sie 
sicher, dass alle Kanzleimitarbeiter an allen Standorten 
und im Homeoffice immer auf dem aktuellen Stand 
sind. Sie teilen Fachwissen auf einen Klick mit dem 
gesamten Team, jeder behält die Übersicht und kann 
immer produktiv arbeiten. Mit einem digitalen Kanz-
lei-Intranet erleichtern Sie Abstimmungen und stärken 
die Zusammenarbeit.
Neugierig, aber keine Zeit? Die Marketingexperten bei 
Atikon unterstützen Sie dabei, dass der digitale Kanz-
lei mitarbeiter ab sofort für Sie arbeitet. 

Mag. Johann Aglas, Marketingexperte, Gesellschafter
Atikon Marketing & Werbung GmbH, 
Kornstraße 15, A-4060 Leonding
www.atikon.com  

5 Tipps, wie Sie mit dem 
digitalen Kanzleimitarbeiter 

wertvolle Zeit sparen
2020 gab es mit Homeoffice, digi-
talen Kommuni kations wegen, 

neuen Datenschutzrichtlinien und dem 
gesteigerten Beratungsbedarf der Man -
danten viele zusätzliche Heraus for de-
rungen für Steuerberater. Im Jahr 
2021 sind wir mittendrin in der neuen 
digitalen Normalität, aber nutzen wir 
auch die damit verbundenen Chancen 
auf Zeitersparnis und Ent lastung? 

Holen Sie den digitalen Kanzleimit-
arbeiter in Ihr Team! Sie werden be-

geistert sein von der Arbeits er leich-
terung und den neuen Möglichkeiten 
für schnelle Abstimmungen und ge- 
winn bringende Mandanten kommuni-
kation. 

Tipp 1: Bleiben Sie mit Ihren 
Mandanten im Gespräch

 

Krise und Ausgangsbeschränkungen 
haben gezeigt, dass es ohne moderne 
Kanz leiwebsite heute schwer ist, Man-
danten auf dem Laufenden zu halten. Johann Aglas

Vorsorge und Schutzsysteme in 
Unter neh men für die Zukunft als 

Mindest voraussetzung für einen recht-
mäßigen Geschäftsbetrieb 

 

Das neue Verbandssanktionengesetz steht vor der Tür 
und beschert Unternehmen erhebliche Risiken. Vom 
Kleinstbetrieb bis zum großen Konzern können Unter-
nehmen selbst danach bestraft werden, insbesondere 
dann, wenn sog. Tax-Compliance-Systeme nicht einge-
richtet wurden oder lediglich nicht funktionieren.
Von der Güte der sog. Tax-Compliance-Sys te me wird 
auch die Frage abhängen, ob Ermäßigungen bei dra-
konischen Strafen denkbar sind oder nicht. In einem 
komplizierten Tatbestands- und Rechts fol gen system 
hat der Gesetzgeber Regelungen im Blick, wel che die 
Unternehmerlandschaft voll treffen werden.

§ 2 Verbandssanktionengesetz: Ermöglicht bereits die 
Ahndung objektiver Verstöße, unabhängig von sub-
jektiven Vorwürfen (Fahrlässigkeit oder Vorsatz) auf 
der Leitungsebene bzw. auf Ebene der natürlichen Per-
sonen. Das bereits ist ein Kuriosum und eine erheb-

liche Ausdehnung von Sanktionsmöglichkeiten. Bis-
lang war eine Aufsichtspflichtverletzung nach dem 
Ord nungswidrigkeitengesetz nur möglich, wenn den 
verantwortlichen Personen wenigstens Fahrlässigkeit 
vorgeworfen werden konnte.
Auf Rechtsfolgenseite wird die Güte der Tax-Com-
pliance-Systeme ausschlaggebend dafür sein, ob ein 
Unternehmen beispielsweise eine Geldbuße ganz er-
lassen bekommt oder jedenfalls zu 50 %. Sieht man 
den Rahmen der Geldbußen (bis 10 Mio. Euro bzw. 
bis 100 Mio. Euro), lässt sich leicht errechnen, wie 
wertvoll 50 % sein können. Welches Unter nehmen 
fängt da nicht an, betriebswirtschaftlich zu rechnen, 
was sich lohnt oder was sich nicht lohnt?
Das Jahr 2021 wird in der Praxis des Steuerstrafrechts 
ebenso wie das Jahr 2020 ein maßgebliches Jahr 
werden. Mal sehen, wo wir im Juni/Juli 2021 stehen, 
wenn die Legislaturperiode langsam ausläuft und die 
Sommerpause bevorsteht, in der die Parlamentarier 
erfahrungsgemäß nicht handeln, sondern in den 
Urlaub fahren – wenn es denn geht.

Dr. Jens Bosbach, RA, FAStrR, FAfStR
Quelle: LSWB-Magazin 2/2021  
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§Az.: 4 K 3/16, 
Urteil vom 24. November 2020

Stichwort: 
Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für die unentgeltliche Abgabe von selbst 

produzierter Wärme aus einem Blockheizkraftwerk 
ist nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG auf den 
Einkaufspreis für die selbst produzierte Wärme 
abzustellen, wenn sich hierfür aus Wärme lie fe-
rungen an Dritte ein Marktpreis feststellen lässt.

Der vom Stromnetzbetreiber gezahlte KWK-
Bonus stellt ein zusätzliches Entgelt für den 

im Blockheizkraftwerk erzeugten Strom dar und ist 
damit nicht als Entgelt von dritter Seite i. S. d. § 10 
Abs. 1 Satz 3 UStG der Wärmeabgabe zuzuordnen.

§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, § 10 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 UStG

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: XI R 38/20 

S T E U E R R E C H T

+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts

+ + + 
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Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich 
besonders durch  

systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht, 
  speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schau bildern, 

Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
  laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen 

Fachgebieten,
 intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
 ein erfahrenes und qualifi ziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis. 

Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung 
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff  der Steuerberaterprüfung umfasst. Die 
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner 
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle 
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung 
nutzen und sich von uns beraten lassen.

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner | Am Kiel-Kanal 1–2 | 24106 Kiel
Fon 0800 9297600 | Fax 04321 929761 | mail@huttegger.de | www.huttegger.de

IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 | BIC PBNKDEFF
Partnerschaftsgesellschaft | Sitz Kiel | PR 5 KI | Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen, Jan Kippri

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 58 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen) 
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen) 
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend) 
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend) 
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage) 
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
8. Fernlehrgänge (für mündliche/schriftliche Prüfung) 

Steuerfachwirt 

Klausurenlehrgang zur Vorbereitung 
auf die Steuerfachwirtprüfung

• 6-tägiger Lehrgang in Kiel (8–16 Uhr)
•  täglich eine 4-/5-stündige Klausur 

mit anschließender Besprechung 
und Benotung

• Termin:  14.–19.11.2021

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de

Huttegger Anmeldung Lehrgänge A4 (20201130).indd   1 30.11.20   14:44
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Inhalt:
 Die Vorsorge
 Die gesetzliche Erbfolge
 Das Testament
 Individuelle Testamente
 Der Erbvertrag
 Die Anfechtung einer letztwilligen Verfügung
 Der Erbfall
 Rechte und Pflichten der Nachlassbeteiligten
 Die Schenkung- und Erbschaftsteuer
 Kosten und Gebühren

Ein ausführliches Sachverzeichnis ermöglicht den 
schnel l  en, gezielten Zugriff. 

Nicht nur kleinere gesetz li che Änderungen waren 
für diese Neuauflage zu berücksichtigen, sondern auch 
die praktischen Kon se q uenzen zahlreicher wich tiger 
höchstrichterlicher Urteile – etwa zu Vorsorge ver-
fügungen. Viele neue Tipps, Muster und Berater-
hinweise machen die Aus führungen noch anschau-
licher. (Frühere Auflagen sind unter dem Titel „Vor-
sorge, Testament und Erb fall“ in der Reihe Beck 
professionell bei C.H.Beck erschienen.)

Der Ratgeber wendet sich an alle, die ihre eigene 
Vorsorge und ihr Testament ebenso sicher wie pro-
fessionell gestalten wollen. Eine weitere Zielgruppe 
sind Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie 
Bankberaterinnen und Bankberater.    

steuer-lexikon Datenbank
Version 50/Januar 2021, ERICH FLEISCHER VER-
LAG, ISBN 978-3-8168-8220-6, Preis je 99,00 € 
(für steuer-lexikon- und Steuer-Seminar-Bezieher: 
je 75,00 €), (2 Aktualisierungen jährlich)
Die steuer-lexikon Datenbank enthält die veröffent-
lichten BFH-Urteile seit 1970 im Volltext, amtlich nicht 
veröffentlichte BFH-Rechtsprechung (sog. NV-Ur-
teile) sowie steuerrechtlich relevante EuGH-Entschei-
dungen. Ferner enthalten sind alle wichti gen Verwal-
tungsanweisungen (BMF, FinMin, OFD), ausgewähl-
te FG-Rechtsprechung (in Kurz fassung) sowie alle not-
wendigen steuerrechtlichen Gesetzes- und Richt lini en-
texte einschließlich DBA. Praktische Steuerrechtsfälle 
aus der Zeitschrift „Steuer-Seminar“ runden das An- 
ge  bot ab.
Komfortable Volltextrecherche: Die praxisgerechte 
Suche ermöglicht komfortable und schnelle Recher-
chen; hinzu kommt ein übersichtliches Inhalts ver zeich-
nis. Wichtige Dokumente können mit einem „Lese-
zeichen“ oder mit Notizen versehen werden.
Regelmäßige Updates: Updates erfolgen halbjährlich. 
Bei Abschluss einer Aktualisierungs ver ein ba rung er-
folgt die Zusendung der neuen DVD automatisch, 
darüber hinaus wird zusätzlich und ohne Mehrkosten 
die Zeitschrift „steuer-aktuell“ – das Wichtigste aus 
dem Steuerrecht – zweimal monatlich geliefert. Das 
Abonnement ist jederzeit kündbar.     
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§
Erforschung der Stromspeichertechnologie zu er- 
füllen und hierzu einen (unentgeltlichen) Gesell-
schafterbeitrag in Gestalt der Überlassung eines 
zu Forschungszwecken bebauten Grundstücks zu 
leisten, dann können die eingekauften Bauleis-
tungen ungeachtet der parallelen gesellschafts-
rechtlichen Verpflichtung des Unternehmers als 
Leistung, die für das Unternehmen des Wind energie-
 erzeugers ausgeführt wird, zu qualifizieren sein.
Der erforderliche unmittelbare Zusammenhang zwi-
schen den Eingangsumsätzen aus Bauleistungen für 
den Gesellschafterbeitrag und den Ausgangs um sät-
zen aus Stromproduktion liegt auch dann vor, wenn 
sich die Erfüllung der planungsrechtlichen Auf lagen 
als Voraussetzung für die Aufnahme der Strom pro-
duk tion und damit als allgemeines Kostenelement 
der Windenergieunternehmung darstellt. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn die Auf lagen nicht rein politischer 
Natur sind, sondern auch einen konkreten objektiven 
Bezug zum Betrieb des Energieunternehmens haben.
Die vom EuGH in seinen Entscheidungen vom 
14.09.2017 C-132/16 – Iberdrola – und vom 
16.09.2020 C-528/19 – Mitteldeutsche Hartstein-

Industrie – in Bezug auf den Vorsteueranspruch bei 
unentgeltlicher Erfüllung von kommunalen Auf  la gen 
aufgestellten Voraussetzungen sind auch dann gege-
ben, wenn die zusätzlichen Kostenelemente aufgrund 
gesetzlicher Preisvorgaben (hier: Erneu erbare-Ener-
gien-Gesetz) nicht konkret in die Außen umsätze aus 
Windenergieeinspeisung eingepreist werden können.

UStG § 15 Abs. 1
Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: V R 11/21 

Az.: 5 K 18/19, Urteil vom 12. Mai 2021

Stichwort: 
Wie ist die Günstigerprüfung gemäß § 10a Abs. 2 
EStG zwischen der Berücksichtigung der Alters vor-
sorgeaufwendungen und des Altersvorsorge zula  gen-
anspruchs durchzuführen?

§§ 2 Abs. 6, 10a Abs. 2, 35a EStG 

S T E U E R R E C H T

§
S T E U E R R E C H T

Az.: 4 K 62/19, Urteil vom 10. März 2021

Stichwort: 
Bis zum 31.12.2018 vertriebene Gutscheine über 
online beziehbare digitale Inhalte können als Waren- 
bzw. Sachgutscheine zu qualifizieren sein. Sie unter-
liegen dann bei einem inländischen Leis tungsort 
gemäß § 3a Abs. 5 UStG der Anzah lungs be steu- 
 e rung nach 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
Satz 4 UStG.

Ab dem 01.01.2019 vertriebene Gutscheine über 
online beziehbare digitale Inhalte unterliegen der 
Gutscheinbesteuerung gemäß § 3 Abs. 13–15 
UStG. Stehen nach den Gutscheinbedingungen 
der Ausführungsort der Leistung und die für die 
Umsätze geschuldete Steuer bereits bei Ausgabe 
des Gutscheins fest, dann handelt es sich nach § 3 
Abs. 14 UStG um Einzweckgutscheine, welche 
gemäß § 3a Abs. 5 EStG bei einem inländischen 
Verbraucherwohnsitz der inländischen Besteue-
rung unterliegen. Einzweckgutscheine stellen im 
Gegensatz zu Mehrzweckgutscheinen im Sinne 
des § 3 Abs. 15 UStG einen selbstständigen Besteu-
erungsgegenstand dar, welcher auf jeder Vertriebs-
stufe steuerbar ist.

Werden Gutscheine über digitale Inhalte mit einer 
Länderkennung herausgegeben und sind die End-
ver braucher nach den Nutzungsbedingungen des 
Online-Anbieters verpflichtet, bei der Ein rich tung 
ihres Nutzerkontos ihr Wohnsitzland im Sinne des 
§ 3a Abs. 5 UStG wahrheitsgemäß anzugeben, 
dann stehen der Ort der Leistung und die Besteu-
e rung bereits bei Ausstellung des Gutscheins fest, 
sodass Sachgutscheine bzw. Einzweckgutscheine 
gemäß § 3 Abs. 14 UStG vorliegen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Anbieter der digitalen Inhalte den 
tatsächlichen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Auf-
enthaltsort des Endverbrauchers im Sinne des § 3a 
Abs. 5 UStG nicht in einer Weise überprüft, dass 
falsche Angaben weitestgehend ausgeschlossen 
sind.

Die im internationalen Vertrieb digitaler Inhalte 
empirisch zu verzeichnenden Umgehungen der 
Umsatzbesteuerung und die daraus resultierenden 
Wettbewerbsverzerrungen sind nicht als struk-

turelles Vollzugsdefizit im Sinne der Recht spre-
chung des Bundesverfassungsgerichts zu qualifi-
zieren. Steuerliche Vollzugsmängel im Handel mit 
digitalen Inhalten führen für sich genommen noch 
nicht zur Verfassungswidrigkeit der materiellen 
Steu ernorm. Bei der Abgrenzung von Einzweck-
gutscheinen gemäß § 3 Abs. 14 UStG von Mehr-
zweckgutscheinen gemäß § 3 Abs. 15 UStG ist 
deshalb nicht entscheidend auf die rechtstatsächli-
che Möglichkeit falscher Angaben und/oder ge- 
ziel ter Steuerumgehungen abzustellen.

§§ 3 Abs. 13, Abs. 14, Abs. 15, 3a Abs. 5, 13 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 UStG 

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: XI R 11/21 

Az.: 4 K 32/18, Urteil vom 24. November 
2020

Stichwort: 
Eine Gemeinde, die eine Anlegebrücke errichtet 
und an eine, den ÖPNV (Fährverkehr) betreibende 
Gesellschaft vermietet, kann grundsätzlich als 
Unternehmerin handeln und die aus den Errich-
tungskosten resultierenden Vorsteuern abziehen.

Zuschüsse, welche die Gemeinde für die Errich tung 
der Anlegebrücke auf Grundlage des Gemein de-
verkehrsfinanzierungsgesetzes erhält, sind – anders 
als die Zuschüsse, die sie vom Träger des ÖPNV 
erhält – echte Zuschüsse.

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UStG, § 2 UStG 

Az.: 4 K 29/18, Urteil vom 10. März 2021

Stichwort: 
Hat ein Windenergieerzeuger für den Erhalt der 
Bau- und Betriebsgenehmigung nach dem Bun-
des immissionsschutzgesetz bauplanungsrechtli-
che Auflagen der Ortsgemeinde betreffend die 
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Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
Seeger · Kurz · Grummann · Roller · Imberg 
2021 · Broschur · ca. 120 Seiten · € 44,90 
ISBN 978-3-482-68141-7 

 Online-Version inklusive

Das Jahressteuergesetz 2020 hat insbesondere für ge-
meinnützige Körperschaften eine Vielzahl neuer Gestal-
tungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen bewirkt. 
Wesentliche Verbesserungen ergeben sich für Koope-
rationen zwischen steuerbegünstigten Körperschaften. 
Der Brennpunkt stellt die mit dem Jahressteuergesetz ver-
abschiedeten Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht 
praxisnah und strukturiert dar. Dabei erläutert das qua-
lifizierte Autorenteam neben den Änderungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen auch die praktischen Auswir-
kungen anhand von Fall bei spielen aus der Beratungspraxis. 
Gestalterische Empfehlungen runden das Werk ab und 
unterstützen den Praktiker bei der bestmöglichen Nut-
zung der neuen Vorschriften.

Mit diesem Brennpunkt  bestens  beraten!

Die Reform des Gemeinnützig-
keitsrechts durch das JStG 2020
Praktische Auswirkungen und gestalterische Empfehlungen 

s gibt einsichtige und uneinsichtige Man-
danten. Manchmal müssen sich deshalb die 

Gerichte mit der Frage befassen, was und wie viel 
für Rat schlä ge und sonstige Leistungen an Hono-
rar verlangt werden darf.
 
Das AG Leverkusen hatte sich mit einem eher un- 
ein sich ti  gen Rechts u chen den aus  einander zu set-
zen, dem das von seinem Rechts   anwalt in Rech-
nung gestellt Hono rar in Höhe von ins-
gesamt 226,10 Euro als völ lig 
überhöht erschien, hatte der 
Anwalt ihn doch nur weni-
ge Minuten beraten.
 
Das AG Leverkusen 
gab der Klage des 
Rechts an walts auf 
Zah lung des Bera-
tungs ho no rars ohne 
Weiteres statt und 
begründete dies mit 
dem zwischen dem 
Anwalt und seinem 
Mandanten geschlos-
senen Rechtsbera tungs-
 ver trag. Der Beklagte 
hatte sich in einer arbeits-
rechtlichen Angelegenheit be- 
raten lassen, wurde über die mög-
lichen Kosten aufgeklärt und hat über 
diese Aufklärung auch eine Bestätigung unter-
zeichnet. Dennoch weigerte er sich, das in Rech -
nung gestellte Honorar zu bezahlen, sodass der 
Anwalt klagen musste.

Das Gericht erläuterte in seinem Urteil dem Be- 
klag ten die Berechtigung der geltend gemachten 
Hono rar  forderung mittels einer Parabel wie folgt:
„Es kam einmal ein chinesischer Kaiser zu einem 
Maler in ein Bergdorf und bat ihn darum, ihm einen 
Hahn zu malen. Der Kaiser reiste weiter und kam 
nach 30 Jah ren wieder in das Dorf. Da erinnerte er 
sich an den Auftrag und fragte den Maler nach dem 
Bild. Der setzte sich hin, nahm ein Blatt und malte mit 

wenigen Pin sel stri chen einen wunderschö-
nen Hahn. „Wie viel kostet das?“, 

fragte der Kaiser. „Drei Gold-
stücke“, antwortete der Maler. 

„Findest du das nicht ein 
wenig zu viel für 5 Minu-

ten Malerei?“ Da sprach 
der Maler: „Edler Kai-
ser, du hast nur die  
5 Minu ten gesehen. 
Aber beden ke, dass 
ich 30 Jah re lang ge-
übt habe für diesen 
Hahn.“

 
Das Urteil gipfelte dann 

in der Fest stel lung, dass 
es sich genauso auch mit 

der Ver gütung des Rechts  an-
walts verhält. Dieser werde nicht 

für die Zeit der Beratung, sondern 
für die Inanspruchnahme seines über Jahre 

erlernten Wissens vergütet, deshalb sei der in Rech-
nung gestellte Betrag ohne Weiteres gerechtfertigt 
(haufe.de vom 09.08.2020 „Colours of law“ zu AG 
Leverkusen, Urteil v. 27.5.2020, 27 C 135/19).

E

Ihr Steuerberaterverband wünscht 
Ihnen einen schönen Sommer!
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